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					Zehn Fragen – Die etwas andere Einleitung

				
					»Hallo, Constantin, bitte verzeih mir die etwas unprätentiöse Art der Kontaktaufnahme, aber der Einfachheit halber auf diesem Weg: Ich wollte mit dir wegen einer Veranstaltungsidee in Kontakt treten und höflich fragen, ob wir mal kurz dazu sprechen können. Falls du mit mir nichts anfangen kannst: Ich bin der Anwalt aus dem Bayern 3 True Crime Podcast. LG! Alexander«

				
Mit dieser Nachricht von Alex über ein soziales Netzwerk begann unsere gemeinsame True-Crime-Reise. Viele Nachrichten gehen ja unter – zum Glück hat Constantin sie aber gelesen und auch reagiert. Und nur wenige Wochen später stand das Konzept für »Angeklagt! Schuldig oder nicht?«. Zwei Juristen auf der Bühne – der eine Strafverteidiger in einigen der aufsehenerregendsten Fällen der vergangenen Jahre, der andere Tagesschau-Sprecher und Journalist. Das ist eine einmalige Kombination, und genau dieses Potenzial wollten wir auch nutzen.
Auf der Bühne verhandeln wir beide einen echten Fall. Constantin Schreiber als Ankläger, Dr. Alexander Stevens als Verteidiger. Aber entscheiden muss am Ende das Publikum, ob der Angeklagte schuldig ist oder nicht. Unsere Zuschauer müssen kombinieren, Argumente abwägen, Alternativen durchdenken, um zu einer Lösung, einem Urteil zu gelangen.
Und genau dieses Konzept setzen wir nun auch mit diesem Buch fort. Sieben echte Fälle, die ganz Deutschland bewegt haben, juristisch komplex, aber verständlich aufbereitet, damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, entscheiden können: Schuldig oder nicht?
True Crime – wahre Verbrechen üben auf viele eine besondere Faszination aus. Das zeigt schon der anhaltende Erfolg des Klassikers Aktenzeichen XY … ungelöst. Die ersten Auftritte unserer Show »Angeklagt!« waren binnen kurzer Zeit restlos ausverkauft. Was bringt Menschen dazu, ultimative Grenzen zu überschreiten? Zu morden? Wie kann man Tätern auf die Schliche kommen und wie ist das Verbrechen juristisch zu bewerten?
Große Fragen, die das Publikum in den Bann ziehen. Dabei geht es uns auch immer darum, Wissen zu vermitteln, Recht verständlich zu machen und gleichzeitig die Herausforderungen zu zeigen, die alle Beteiligten – Anwälte, Ankläger, Richter – zu bewältigen haben, um am Ende der Gerechtigkeit näher zu kommen.
Damit ihr wisst, mit wem ihr es hier auf Ankläger- und Verteidigerseite zu tun habt, haben wir uns gegenseitig interviewt.

					
						Von Knollenblätterpilzen, der Mafia und zu kleinen Garderoben – 
ZEHN FRAGEN AN CONSTANTIN SCHREIBER

					
					
						Wie seid ihr in der Tagesschau mit Kriminalfällen umgegangen?

						Eine spannende Frage, über die wir in der Redaktion immer wieder diskutiert haben. Dabei hat es in der Tagesschau eine Weiterentwicklung gegeben. Bis vor ein paar Jahren war es die absolute Ausnahme, dass über Verbrechen, Kriminalfälle, einzelne Urteile berichtet wurde. Es musste sich schon um besonders spektakuläre Fälle handeln, wie etwa seinerzeit der Satanisten-Fall. Inzwischen finden Verbrechen etwas häufiger den Eingang in die Sendung, weil eben festgestellt wurde, dass Kriminalfälle Menschen interessieren und großen Gesprächswert haben, und dass damit ein ausgeprägtes Informationsinteresse einhergeht. Ich finde das richtig.

						 

						Wenn du einen »perfekten Mord« planen müsstest, wie würdest du vorgehen?

						Da ich ja auch Krimi-Autor bin, setze ich mich häufig mit der Frage auseinander: Wie könnte man morden, ohne erwischt zu werden. Experten sagen, der perfekte Mord sei am ehesten dann möglich, wenn man einen vollkommen Unbekannten willkürlich umbringt, weil es dann schwierig bis unmöglich wird, eine Verbindung zwischen Täter und Opfer zu ermitteln. Diese Idee hat die Schriftstellerin Patricia Highsmith in ihrem Klassiker Strangers on a Train (dt. Der Fremde im Zug) umgesetzt. Tolles Buch übrigens! 

						Wenn ich vorhätte, eine mir bekannte Person zu ermorden, würde ich eher auf eine »weiche« Methode setzen, bei der es möglich ist, den Mord zu übersehen und eine natürliche Todesursache anzunehmen. Agatha Christie ließ in ihren Romanen mit Nikotin morden, einem sehr starken und binnen Minuten wirkenden Gift. Früher war das definitiv für den perfekten Mord geeignet, weil es sich im Körper mit den damals zur Verfügung stehenden Methoden nicht nachweisen ließ. Das ist aber nicht mehr der Fall.

						Heute ist der Nachweis immer noch schwierig bis unmöglich bei Rizin oder Botulin. Nur ist der Tod durch diese Gifte alles andere als schnell, sondern eher langsam und quälend. Ebenso wie das Gift des Grünen Knollenblätterpilzes, das schon in geringer Dosis sicher tötet – was sich dann recht einfach als Unfall darstellen lässt. Allerdings tritt der »Erfolg« erst nach frühestens drei Tagen ein.

						 

						Du schreibst ja auch Kriminalromane: Was fasziniert dich daran, und gibt es bestimmte Motive oder Charaktere, die dich besonders anziehen?

						Kriminalromane sind ja mehr als bloße Mordgeschichten. Man denke an die Klassiker von Agatha Christie, etwa Tod auf dem Nil. Es sind verschiedene Dinge, die dazu beitragen, dass Krimis wie dieser uns so fesseln: das Eintauchen in eine andere Zeit. Das Miträtseln. Die sprachliche Ästhetik. Man lernt ja auch noch was dazu jenseits des eigentlichen Falles. Kriminalromane verbinden szenische Eindrücke mit Spannung und Psychogrammen. Ich glaube, das ist das Geheimnis des riesigen Erfolges dieses Genres. Und bei Agatha Christie sind es ja auch immer wieder spannende ethische Fragen, die mich auch nach der Lektüre noch lange beschäftigt haben. Zum Beispiel Mord im Orientexpress: Eine Gruppe von Menschen tut sich zusammen, um einen Kindsmörder zu töten, der der Justiz entwischt ist. Ist das richtig oder falsch, einen Menschen, der etwas verbrochen hat, das auf absolut unterster Stufe steht, zu richten? So ein Fall regt auch zum Nachdenken an.

						 

						Gibt es einen realen Kriminalfall, der dich besonders beschäftigt hat, und warum?

						Das war und ist sicherlich das Verschwinden der kleinen Maddy. Zum einen, weil Kriminalfälle, in denen Kinder eine Rolle spielen, uns alle immer besonders ergreifen. Zum anderen, weil mir hier alles so unbegreiflich und undurchsichtig erscheint. Was ist mit diesem bereits inhaftierten Straftäter, dem immer wieder nachgesagt wird, er könne der Täter sein? Welche Rolle spielen die Eltern? Und dass trotz einer derart intensiven Suche bis heute jede Spur von dem Kind fehlt, ist schon außergewöhnlich. Ich weiß nicht, ob wir in diesem Fall jemals die Wahrheit erfahren werden.

						 

						Welcher Verbrecher-Charakter wären wir deiner Ansicht nach, wenn du dir etwas aussuchen müsstest?

						Bei dir würde mir zuerst Patrick Bateman aus Bret Easton Ellis’ American Psycho einfallen. Charmant, erfolgreich, aber da schlummert sehr viel – sagen wir – unerkannte Leidenschaft unter der Oberfläche.

						Bei mir selber fällt mir das etwas schwerer. Ich denke da an Richter Wargrave in Agatha Christies erfolgreichstem Buch And then there were none (dt. Und dann gab’s keines mehr). Der Richter lockt zehn ganz unterschiedliche Personen unter Vorwänden auf eine entlegene Insel und bringt einen nach dem anderen um. Dabei ging es ihm aber darum, Unrecht, das diese Personen begangen haben und für das sie nicht belangt wurden, zu sühnen. Und das ist auch der Punkt, an dem ich denke: Wenn überhaupt, könnte ich ein Verbrechen aus Gerechtigkeitssinn begehen. Eine Motivation, die ja viele von uns nachvollziehen können. Man denke nur an den Fall Marianne Bachmaier. Die Mutter, die den Mörder ihrer Tochter vor Gericht erschoss und mit der sich damals viele Menschen in Deutschland solidarisierten. Aus Eifersucht oder Habgier heraus würde ich aber niemals zu Gewalt greifen.

						 

						Warum hast du Jura damals ad acta gelegt und dich für den Journalismus entschieden?

						Das hat sich so ergeben. Nach dem Ersten Staatsexamen hatte ich seinerzeit bei einer Bank gearbeitet und bin dann durch einen Zufall im Journalismus gelandet. Es war aber schon während des Studiums so, dass ich mir nicht sicher war, ob ich bei Jura bleiben würde. Denn die meisten Fälle, die man bearbeitet, sind ja nicht so spektakulär und spannend wie die, die wir hier präsentieren; viel Routine und keineswegs aufregend – vor allem natürlich im Zivilrecht oder Öffentlichen Recht. Wobei, wenn ich mir so anschaue, was du für Fälle verteidigst – das ist dann doch fast so, wie man es aus TV-Serien oder Filmen kennt.

						 

						Wenn du einen Tag lang die Rolle eines Strafverteidigers übernehmen würdest, welchen berühmten oder fiktiven Bösewicht würdest du gerne verteidigen?

						Mein erster Impuls: Al Capone. Wobei ich mir das wohl besser noch mal überlegen sollte. Al Capone ist ja mit niemandem glimpflich umgegangen, auch nicht mit seinen Anwälten. Und ob man sich wirklich mit der Mafia einlassen möchte als Anwalt – vielleicht doch besser nicht. Wobei natürlich auch einem Mafiosi ein fairer Prozess und eine Verteidigung zustehen.

						 

						Welcher Moment in unserer Bühnenshow bereitet dir am meisten Spaß, welcher nervt am meisten?

						Nerven tut mich eigentlich nichts. Ein besonderer Moment ist immer der, wenn wir hinter dem Vorhang hervorkommen und im Dunklen auf die Bühne treten. Die Show beginnt ja mit einem gemeinsamen Klavierspiel von uns beiden. Das schafft am Anfang schon eine ganz besondere Atmosphäre, die auch mit mir etwas macht. Der Augenblick, wenn man hinausgeht und in den großen Saal voller Menschen blickt, mit einer Mischung aus Anspannung und Freude – das ist jedes Mal wieder toll.

						 

						Was stört dich am meisten an Alexander Stevens?

						Wenig. Auch wenn wir uns auf der Bühne immer ordentlich fetzen, verstehen wir uns im realen Leben sehr gut. Höchstens, dass er backstage immer die größere und schönere Garderobe hat und ich meistens nur eine kleine, fensterlose Kammer. Er behauptet, das sei jedes Mal Zufall. Ich bin mir da allerdings nicht so sicher …

						 

						Was war ein Moment in deinem Leben, an dem du wirklich an deine Grenze gekommen bist?

						Das war, als ich einmal an einer Obduktion teilgenommen habe, während des Studiums im Rahmen eines Seminars zu Kriminologie. Wir waren eine kleine Gruppe von Studenten und natürlich irgendwie drauf vorbereitet, was wir da erleben werden. Ich fand das Optische auch gar nicht so schwierig, konnte mich da ganz gut drauf fokussieren, das nicht zu nah an mich herankommen zu lassen. Worauf ich aber gar nicht vorbereitet war, waren die Geräusche, die bei einer Obduktion ja auch entstehen. Da musste ich mich schon das ein oder andere Mal ziemlich zusammenreißen.

					

				
					
						Der Strafverteidiger, der keinen Döner im Auto essen darf – 
ZEHN FRAGEN AN ALEXANDER STEVENS

					
					
						Gab es einen Fall, den du nicht verteidigen wolltest?

						Ja, es gab Fälle, da habe ich innerlich gerungen. Besonders, wenn es um abscheuliche Verbrechen gegen Kinder ging. Trotz beruflicher Abhärtung bleibt eine tiefe menschliche Reaktion nicht aus. Man fragt sich: Kann ich das wirklich vertreten?

						Doch meine Aufgabe als Strafverteidiger ist es, jedem eine faire Chance zu geben, unabhängig von der Tat. Das ist ein Kernprinzip unseres Rechtssystems. Oft werde ich als Verteidiger, der naturgemäß engen Kontakt zu Tätern hat, mit ihnen stigmatisiert. Aber wir verteidigen nicht die Tat, sondern den Menschen – den mutmaßlichen Täter. Es geht um grundlegende Werte:

					

					
						Die Unschuldsvermutung: Erst nach einem fairen Prozess, in dem alle Fakten auf dem Tisch liegen, kann über Schuld entschieden werden.

	Ein faires Verfahren: Schutz vor Willkür, eine ausgewogene Berichterstattung und verhältnismäßige Strafen.

	Vertrauen in den Rechtsstaat: Nur wenn jeder eine faire Verteidigung erhält, auch derjenige, dessen Taten wir zutiefst verabscheuen, bleibt unser Rechtssystem glaubwürdig.




					
						Deshalb habe ich mich immer entschieden – gleich welche Tat dem Beschuldigten vorgeworfen wurde –, die Verteidigung zu übernehmen. Es ist ein ständiger Konflikt zwischen persönlicher Moral und professioneller Pflicht.

						Interessanterweise wird diese Frage Ärzten nie gestellt. Niemand kritisiert einen Arzt, der nach einem Amoklauf auch den schwerverletzten Täter behandelt. Das wäre ethisch unhaltbar. Diese Doppelmoral zeigt, wie oft Emotionen gesellschaftliche Errungenschaften überlagern. Ärzte und Strafverteidiger teilen ein Ethos: den Schutz von Leben und Würde, das Prinzip der Hilfe. Wir erfüllen im Kern humanitäre Aufgaben.

						 

						Was war dein größter Erfolg als Strafverteidiger? 

						Die Vorstellung, dass die größten Erfolge die Fälle sind, in denen ich meinen Mandanten helfen konnte, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, klingt zwar gut, ist aber oft ein Trugschluss. In der Realität endet das Mandat meist mit dem Urteil, und der Kontakt zum Mandanten ist danach beruflich beendet.

						Die wahren Erfolge als Strafverteidiger sind für mich die Fälle, die auf den ersten Blick aussichtslos erscheinen, in denen man aber durch geschickte Verteidigung oder manchmal auch durch einen glücklichen Zufall das Blatt wendet.

						Ein Beispiel dafür ist der Fall eines Tischtennislehrers, dem sexueller Missbrauch einer Zwölfjährigen vorgeworfen wurde. Er entsprach dem Klischee des pädophilen Jugendtrainers: ein älterer Mann mit Hornbrille, der in seinem Umfeld als Sonderling galt. Die Vorverurteilung war nahezu perfekt. Das Mädchen schilderte den Missbrauch detailliert und gab an, der Lehrer habe ihr gedroht, ihr Meerschweinchen zu töten, wenn sie etwas erzähle.

						Aufgeflogen war die Sache, weil sich das Mädchen der Mutter ihrer besten Freundin anvertraut hatte. Doch in der Verhandlung stellte sich heraus, dass sich auch in der Familie besagter Mutter ein sexueller Missbrauch ereignet haben sollte und der Täter mit der Tötung eines Meerschweinchens gedroht hatte. Damit wurde klar, dass das Mädchen Opfer von Suggestion geworden war. Der Tischtennislehrer wurde freigesprochen.

						 

						Und der größte Misserfolg? 

						In Deutschland enden etwa achtzig Prozent aller Anklagen der Staatsanwaltschaft mit einer Verurteilung. Misserfolge sind daher ein unvermeidlicher Teil des Lebens eines Strafverteidigers. Natürlich gibt es Fälle, die man trotz aller Bemühungen verliert. Das ist hart, aber man lernt, damit umzugehen und idealerweise diese Erfahrungen positiv zu nutzen.

						Die größten Misserfolge sind jedoch zweifellos die Fälle, in denen man von der Unschuld des Mandanten zutiefst überzeugt ist und dieser dennoch verurteilt wird. Im Gegensatz zu zivilrechtlichen Streitigkeiten, wo Beweisregeln strenger sind, ist die Hürde für eine strafrechtliche Verurteilung in Deutschland erstaunlich niedrig. Es genügt die bloße Überzeugung des Richters.

						Das Fehlen strenger Beweisregeln und die Möglichkeit, jemanden allein aufgrund von Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen zu verurteilen – im schlimmsten Fall sogar lebenslang –, sind in anderen Rechtsgebieten undenkbar. Diese Diskrepanz führt häufiger als gedacht zu eklatanten Fehlurteilen. Ein bekannter Richter des Bundesgerichtshofs geht davon aus, dass jedes vierte Strafurteil ein Fehlurteil ist.

						Als Strafverteidiger ist man in solchen Fällen machtlos. Man hat alle Register gezogen, alle Argumente vorgebracht, aber am Ende entscheidet die subjektive Überzeugung eines Einzelnen über das Schicksal eines Menschen. Diese Ohnmacht ist schwer zu ertragen und hinterlässt oft ein Gefühl der tiefen Frustration.

						 

						Nimmt man das mit in den Schlaf? 

						Natürlich lernt man, sich emotional zu distanzieren, eine Art Schutzschild aufzubauen. Man härtet ab, vielleicht stumpft man sogar ein Stück weit ab. Wer wie ich täglich mit Tötungs- und Sexualverbrechen konfrontiert ist, könnte diesen Beruf nicht ausüben, wenn er die Gräueltaten nicht aus seinem Privatleben ausblenden könnte.

						Doch diese Distanzierung ist kein vollständiger Schutz. Es gibt Fälle, die einen verfolgen, die sich in die Träume schleichen und einen mit einem Gefühl der Hilflosigkeit zurücklassen. Es ist nicht so, dass man ständig von den Details der Verbrechen gequält wird, aber das Wissen um das Leid, das Menschen einander zufügen können, hinterlässt sicherlich auch die ein oder andere Narbe.

						Gleichwohl muss man die Belastung relativieren. Als Strafverteidiger ist man nur mittelbar mit dem Leid konfrontiert. Man sieht die Akten, man hört die Zeugen, aber man ist nicht direkt am Tatort. Viel härter trifft es die Polizisten und Rettungskräfte, die unmittelbar mit dem Grauen konfrontiert sind, die die Verletzten bergen, die die Toten sehen. Ihre Belastung ist ungleich größer.

						Dennoch ist es wichtig, die emotionale Belastung des Strafverteidigerberufs nicht zu unterschätzen. Es ist ein ständiges Ringen mit dem Gewissen, ein Abwägen zwischen professioneller Pflicht und menschlichem Mitgefühl. Es ist ein Beruf, der einen fordert, der einen verändert, der einen mit den dunkelsten Seiten der menschlichen Natur konfrontiert. Und ja, manchmal nimmt man diese Dunkelheit mit in den Schlaf.

						 

						Wenn du nicht vor Gericht stehst, dann …

						… tauche ich ein in die Unterhaltungswelt oder besser gesagt ins Infotainment: spektakuläre Verbrechen, ihre Hintergründe und juristischen Feinheiten – sei es in unseren gemeinsamen Podcasts oder auf unseren Live-Touren. Diese Arbeit ist für mich mehr als nur ein Hobby; sie ist eine Fortsetzung meiner beruflichen Leidenschaft, eine Möglichkeit, komplexe Sachverhalte einem breiten Publikum zugänglich zu machen und gleichzeitig die Grenzen des Strafrechts zu erkunden.

						Die Fälle, die wir in unseren Shows und Podcasts besprechen, sind oft mehr als bloße Kriminalgeschichten. Sie sind Fenster in die menschliche Seele, Spiegelbilder gesellschaftlicher Abgründe und Herausforderungen für unser Rechtssystem. Wir analysieren nicht nur die Taten selbst, sondern auch die Motive, die Täter antreiben, die Fehler, die im Ermittlungsverfahren gemacht wurden, und die juristischen Schlupflöcher, die ausgenutzt werden.

						Diese Arbeit ermöglicht es mir auch, meine Erfahrungen als Strafverteidiger in einem anderen Kontext zu nutzen. Ich kann mein Wissen und meine Perspektive teilen, ohne an die Zwänge des Gerichtssaals gebunden zu sein. Ich kann kontroverse Themen ansprechen, juristische Grauzonen ausleuchten und alternative Sichtweisen präsentieren.

						Darüber hinaus ist es eine Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten, die sich für Kriminalfälle und das Rechtssystem interessieren. Wir führen angeregte Diskussionen, beantworten Fragen und geben Einblicke in die oft undurchsichtige Welt der Justiz.

						Und natürlich ist es auch eine willkommene Abwechslung zum stressigen Alltag eines Strafverteidigers. Es ist eine Möglichkeit, abzuschalten, kreativ zu sein und gleichzeitig meiner Leidenschaft für das Strafrecht nachzugehen.

						 

						Lieblingsfilm und warum?

						Einer meiner Lieblingsfilme ist Die Verurteilten. Er zeigt, dass selbst in den dunkelsten Momenten Hoffnung und Menschlichkeit existieren. Die Geschichte von Andy Dufresne, der trotz seiner unrechtmäßigen Verurteilung nicht aufgibt, ist sehr inspirierend.

						 

						Was ist an dir britisch, was ist deutsch?

						Meine britische Seite äußert sich in einem Hang zu schwarzem Humor und einer gewissen Vorliebe für kulinarische Experimente, sagen wir mal, »jenseits des Mainstreams«. Meine deutsche Seite zeigt sich in einem ausgeprägten Ordnungssinn, der vielleicht auch auf meine familiären Wurzeln zurückzuführen ist – mütterlicherseits britisch, väterlicherseits aus einer Militärdynastie. Sie kommt auch in einer gewissen Disziplin und meinem Hang zur Gründlichkeit zum Ausdruck.

						 

						Die Schulzeit bei den Regensburger Domspatzen war …

						…  eine äußerst prägende Zeit. Man wird im zarten Alter von zehn zu einem kleinen Erwachsenen. Muss selbst mit Geld haushalten, ist wochenlang von seiner Familie getrennt und tritt fast jeden Tag irgendwo auf großen Bühnen auf. Auch wenn es bisweilen eine sehr harte Schule war, würde ich es wieder tun. Ich habe dort viel gelernt, was mir im Leben geholfen hat. Disziplin, Durchhaltevermögen und Teamgeist. Und es war eine Zeit, die ich nicht missen möchte.

						 

						In zehn Jahren wirst du …

						… mit Constantin Schreiber immer noch True Crime machen.

						 

						An Constantin stört dich am meisten, dass …

						… ich keinen Döner im Auto essen darf – er scheut nämlich gebratene Zwiebeln (dabei gibt’s im Döner gar keine gebratenen Zwiebeln).

						 

						Und noch eine letzte Frage: Was genau passiert in diesem Buch?

						Constantin Schreiber und ich haben sieben Fälle ausgewählt – sechs davon echte Tötungsdelikte, einer ein »Rufmord«. Gemeinsam zeichnen wir ein spannendes und vielschichtiges Bild davon, wie unser Strafrecht funktioniert – und wo es an seine Grenzen stößt.

						Zudem haben all diese Fälle eine hohe Aufmerksamkeit in den Medien erzielt, das heißt, zum Gerichtswesen kommt noch eine weitere Instanz hinzu: die Öffentlichkeit, die sich ebenfalls ein Bild macht von Moral und Gerechtigkeit, Täter und Opfer – nicht immer zum Vorteil der Rechtsprechung.

						Was die Fälle noch gemein haben? Sie halten die Leserinnen und Leser in Atem: Weil sie spektakuläre Wendungen bereithalten, zweifelhaftes Vorgehen in den Ermittlungen und vor Gericht, juristische Besonderheiten und grauenvolle Verwerfungen. Fehler sind absolut menschlich, können aber fatale Folgen haben. Nicht jedes Geständnis entspricht der Wahrheit, und hinter manch abscheulichem Verbrechen steckt ein noch abscheulicheres Motiv. Am Ende ist die Frage »Schuldig oder nicht?« nicht immer ganz einfach zu beantworten.

						 

						Und nun wünschen wir viel Vergnügen beim Mitfiebern und Miträtseln. 

						 

						Constantin Schreiber und Alexander Stevens im April 2025

					

				
					Die Fälle

				
					1 Starnberg – Ein Mörder? Zwei Mörder? Oder keiner?

				Starnberg am See, eine bayerische Idylle wenige Kilometer südlich der Landeshauptstadt München. Es ist Freitag, der 10. Januar 2020, der erste Vollmond des Jahres leuchtet am eisigen Nachthimmel. Die Straßen sind menschenleer, alles liegt ruhig und still. An der Eingangstür eines Einfamilienhauses am Waldrand hängt ein Dekoherz. Hier wohnt Familie P: Vater, Mutter und der Sohn Viktor. Gegen zwei Uhr nachts fallen Schüsse im Haus. Doch niemand in der Nachbarschaft hört etwas. Vielleicht weil Schussgeräusche aus dem Haus nichts Ungewöhnliches sind. Die Nachbarn wissen, dass der Sohn Viktor seinem Hobby nachgeht und auch zu Hause im Keller mit Waffen hantiert und schießt. 
Kaum achtundvierzig Stunden später versucht Valentina, die Tochter aus erster Ehe, vergeblich, ihre Mutter zu erreichen. Schließlich fährt sie zusammen mit ihrem Mann und einer Freundin zum Elternhaus. Um hineinzugelangen, muss sie einen Tür-Code eingeben. Als die Tochter ins Haus eintritt, erstarrt sie vor Schreck. Am Boden entdeckt sie Blutspuren. Sie traut sich nicht weiter, und ihr Mann ruft die Polizei. 
Als die Beamten eintreffen, durchkämmen sie das Haus Zimmer für Zimmer. Ihnen bietet sich ein Bild des Grauens: überall Blutspuren und Chaos. Im Obergeschoss finden sie zunächst Viktor in seinem Bett liegend, erschossen, mit einer Pistole in der rechten Hand – ganz so, als hätte er sich selbst gerichtet. Einen Abschiedsbrief finden die Polizisten allerdings nicht. Dann entdecken sie die Eltern in ihrem Schlafzimmer, ebenfalls erschossen. Am Bett der Mutter wacht der Familienhund Rocco, der die Polizisten nicht an sein totes Frauchen heranlässt. 
Später stellen die Ermittler fest, dass auch auf den Hund geschossen wurde. Warum aber wurde er nicht getötet? Die Verletzungen deuten darauf hin, dass auch der Hund hätte sterben sollen, Röntgenaufnahmen bestätigen dies. 
Hat ein Eindringling auf Rocco gefeuert, weil dieser auf ihn losging, um seine Familie zu verteidigen? War der Täter demnach ein Fremder? Oder ging es vielmehr darum, dass der Hund zur Familie gehörte und sein Leben deshalb ebenfalls ausgelöscht werden musste? So wie bei einem sogenannten »erweiterten Suizid«, wo der Täter alles mit in den Tod nehmen will, was ihm lieb und teuer ist. Angesichts der Szenerie, die sich den Erstzugriffsbeamten bietet – Viktor, mit einer Schusswunde an der Schläfe, die Waffe noch in der Hand –, liegt der Schluss nahe: ein Familiendrama. Die Ermittler fassen ihre erste Einschätzung schnell. Zu schnell?
Noch in derselben Nacht trifft die Kriminalpolizei ein und untersucht den Tatort. Besonders auffällig ist das Zimmer des einundzwanzigjährigen Viktor. Wild durcheinander liegen dort Werkzeuge, Patronen, Messer und sogar diverse Schusswaffen inmitten von Wäsche und Müll. Gleich nebenan ist das Schlafzimmer der Eltern. Der Vater liegt in einer Blutlache neben dem Bett – vermutlich hat er versucht aufzustehen, als ihn ein tödlicher Kopfschuss niederstreckte. Auch die Mutter liegt mit mehreren Schussverletzungen in ihrem Bett. 
Aus Sicht der Kriminalbeamten zeichnet sich der Ablauf wie folgt ab: Der Sohn muss mit der geladenen Waffe zum Zimmer der Eltern gegangen sein. Der Vater sitzt auf der Bettkante und wird als Erstes von den Schüssen niedergestreckt. Dann tötet Viktor seine Mutter und feuert schließlich auf den Familienhund, allerdings ohne ihn zu töten. Nur wenig später erschießt der Sohn sich selbst in seinem Bett. 
Etliche Indizien sprechen für dieses Szenario: Zunächst einmal ist Viktor Rechtshänder, und die Tatwaffe, eine Glock 19, wird dazu passend in seiner rechten Hand vorgefunden. An Viktors Hand finden sich Schmauchspuren – und zwar exakt solche, die zur abgefeuerten Munition passen. Ein entscheidender Hinweis. Denn gerade bei inszenierten Suiziden machen Täter häufig denselben Fehler: Sie legen dem Opfer die Waffe nachträglich in die Hand, vergessen dabei aber, dass echte Selbstschüsse unweigerlich Schmauchspuren an der Schusshand hinterlassen. In Viktors Fall stimmt jedoch alles: Es befinden sich Schmauchspuren an der Schusshand, der Eintrittswinkel des Projektils in die Schläfe ist plausibel, die anhand der Schusspartikel errechnete Schussdistanz liegt im typischen Bereich einer Selbstbeibringung. Und dann sind da noch die Blutspuren an Viktors Fußsohle, die per DNA-Abgleich dem Vater zugeordnet werden können. Der Familienvater muss also bereits in einer Blutlache gelegen haben, durch die der Sohn noch hindurchlief, eh er verstarb. Auch das spricht aus Sicht der Ermittler klar dafür, dass Viktor erst nach seinen beiden Eltern verstorben ist.
Außerdem prüft die Polizei das Haus auf Einbruchsspuren, kann jedoch keine feststellen, es scheinen auch keine Wertgegenstände zu fehlen. 
Auch die weiteren Ermittlungen ergeben ein Bild, das sich beunruhigend stimmig in das Psychogramm eines jungen Mannes fügt, der offenbar völlig die Kontrolle verloren hat – und am Ende nicht nur sich, sondern gleich seine ganze Familie mit in den Tod reißt. Zahlreiche Zeugen beschreiben Viktor als verschlossenen Einzelgänger und Waffennarr mit cholerischen Wutausbrüchen. Doch was sein Innenleben tatsächlich offenbart, ist weit düsterer – und schockierender.
Aus der beim Jugendamt geführten Akte zeigen sich bereits ab dem Alter von sieben Jahren psychische Auffälligkeiten, die sich ab dem dreizehnten Lebensjahr immer stärker ausprägen. Er begeht schlimmste Tierquälereien und bringt Waffen mit in die Schule. Schon früh wenden sich die Eltern von Viktor an das Jugendamt und bitten aufgrund dessen schwieriger Verhaltensweisen um Hilfe. Gleichzeitig ist sein Vater selbst gewalttätig und bestraft jedes Fehlverhalten des Sohnes drakonisch.
Viktor hat bereits als Jugendlicher Selbstmordgedanken und schwere Depressionen. Bis zu seinem Realschulabschluss im Jahr 2017 wird er mehrfach in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht, zudem durchläuft er mehrere intensiv-sozialpädagogische Einzelmaßnahmen, unter anderem im Ausland.
Nach seinem Schulabschluss absolviert er eine Ausbildung zum Büchsenmacher, und auch in seiner Freizeit beschäftigt er sich fast ausschließlich mit seiner Leidenschaft für Waffen. Ja, er ist geradezu fixiert darauf: Im Keller des Elternhauses unternimmt der Waffenbauer-Lehrling regelmäßig Schießübungen. Viktor baut Dekowaffen zu funktionstüchtigen Schusswaffen um, bestellt Waffenteile im Darknet und experimentiert mit selbstgebautem Sprengstoff – den er regelmäßig in den umliegenden Wäldern testet. Bei der Durchsuchung seines Zimmers, aber auch anderer Räume im Haus, stoßen die Ermittler schließlich auf ein erschreckendes Arsenal: scharfe Schusswaffen und jede Menge Munition.
Betrachtet man Viktors Geschichte im Gesamtbild, zeigt sich ein Muster, das in Fällen sogenannter erweiterter Suizide immer wieder zu beobachten ist: eine Kombination aus psychischer Instabilität, sozialer Isolation, fehlender Kontrolle von außen, Zugang zu Schusswaffen – und einer Vorgeschichte, in der Gewalt kein Fremdthema war. Auch Nachbarn berichten von einer dauerhaft angespannten Beziehung zwischen Vater und Sohn. Immer wieder sei es zu lautstarken Auseinandersetzungen gekommen, zuletzt am Freitagabend – nur wenige Stunden vor der Tat. Es heißt, Viktor habe Drogenprobleme gehabt. Ein Pulverfass – das irgendwann explodieren musste.
Nachdem das Tatgeschehen zunächst als geklärt gilt – drei Tote, der mutmaßliche Täter tot, strafrechtlich nicht mehr verfolgbar –, richten die Ermittlungsbehörden ihr Augenmerk auf ein anderes, noch offenes Kapitel dieses Falls: den illegalen Waffenbestand im Haus der Familie. Woher stammen diese Waffen und sind möglicherweise noch mehr illegale Waffen im Umlauf? Der strafrechtliche Fokus verlagert sich nun auf die Herkunft der sichergestellten Waffen. Nur deshalb bleiben die Ermittlungen überhaupt noch aktiv.
Die Spur führt bald ins unmittelbare Umfeld des verstorbenen Viktor. Bei der Überprüfung seines sozialen Kreises fällt den Kriminalbeamten eine Person besonders auf: Maximilian – enger Freund Viktors, ebenfalls Waffennarr und Zeugenaussagen zufolge ebenfalls im Besitz von einer Vielzahl an echten Schusswaffen.
Und tatsächlich: Bei einer umfassenden Internetrecherche unter anderem in den sozialen Medien stoßen die Ermittler auf vielsagendes Bildmaterial: Auf einem öffentlich zugänglichen Selfie posiert Maximilian, auch Max genannt, schwer bewaffnet: Gasmaske, Repetiergewehr, Pistole, dazu eine Pose, die weniger an Sport und mehr an paramilitärische Phantasien erinnert.
Ein solches Bild – in diesem Kontext – genügt den Ermittlern, um beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss zu beantragen. Ein neuer Strang innerhalb des Falls beginnt.
Knapp zwei Wochen nach dem Fund der drei Leichen in Starnberg stehen die Ermittler in aller Frühe vor der Tür von Maximilian. Wie Viktor lebt auch er in einem ganz normalen Wohngebiet, unscheinbar, fast bieder. Nichts an der Fassade seiner Dachgeschosswohnung deutet darauf hin, was sich hinter der Tür verbirgt.
Als die Beamten die Fünfzig-Quadratmeter-Wohnung betreten und sich systematisch durch das spärlich möblierte Innere arbeiten, stoßen sie schließlich auf ein verstecktes Fach – und trauen ihren Augen kaum. Was sie inmitten des Durcheinanders vorfinden, übertrifft ihre kühnsten Erwartungen. Hinter dem Bett entdecken sie einen gut getarnten Hohlraum, in dem sich haufenweise halb- und vollautomatische Schuss- und Kriegswaffen unterschiedlichster Art befinden, darunter mehrere Maschinenpistolen, verschiedene Sturmgewehre und sogar ein Maschinengewehr. Es gibt auch Kisten voller Magazine und Munition, Zielfernrohre sowie Sprengstoff. Waffen, die ausreichen würden, um eine kleine Armee auszustatten.
Maximilian wird wegen »Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz« sowie unerlaubten Waffenbesitzes umgehend festgenommen. Als Maximilian in den Streifenwagen steigt, wirkt er beinahe ungerührt – fast stoisch. Keine Spur von Panik, kein Anzeichen innerer Aufgewühltheit. Auf Nachfrage gibt er den PIN seines sichergestellten Handys ohne Zögern preis – eine Kooperationsbereitschaft, die im Polizeialltag alles andere als selbstverständlich ist. Beiläufig wirft er einen Satz in den Raum, der einen der Beamten stutzen lässt: »Sie werden überrascht sein, was Sie auf dem Handy finden. Das wird so manchen Sachverhalt in einem anderen Licht erscheinen lassen.«
Ein Satz, der nachwirkt. Noch auf der Fahrt zur Polizeiinspektion fragt einer der Beamten nach, was genau Maximilian damit gemeint habe. Was dann folgt, verändert alles.
Völlig unvermittelt bricht es aus ihm heraus: Er habe drei Menschen erschossen – Viktor und dessen Eltern. Der Polizist am Steuer ist überrumpelt, fragt ungläubig nach, ob das sein Ernst sei. »Ja«, antwortet Maximilian ruhig. Auf die Frage nach dem Warum erklärt er, Viktor und er hätten einen Amoklauf geplant – einen gemeinsamen. Doch während er selbst von dem Plan zurückgetreten sei, habe Viktor weiterhin daran festgehalten. Um das zu verhindern, so Maximilian, habe er seinen Freund getötet. Und dessen Eltern gleich mit.
Eine Aussage, die die bis dahin rein waffenrechtlich geführten Ermittlungen in eine völlig neue Dimension katapultiert. Der Fall Starnberg beginnt sich zu drehen – und niemand kann zu diesem Zeitpunkt ahnen, wie weitreichend sich die Spirale der Gewalt noch entfalten wird.
Vollkommen überrascht von dem Geständnis, halten die Beamten am Straßenrand und beratschlagen, was zu tun ist. Sie beschließen, die Staatsanwaltschaft zu informieren. Dann setzen sie ihre Fahrt fort und bringen Maximilian in eine Arrestzelle.
In mehreren Vernehmungen schildert Maximilian detailliert den Ablauf der Tat in Viktors Haus sowie die angeblich geplanten Anschlagspläne. Ziel des geplanten Amoklaufs, so behauptet er, sei das Münchner Einkaufszentrum »Pasing Arcaden« gewesen – an einem belebten Wochenende, wenn möglichst viele Menschen dort anzutreffen wären.
Viktor, so Maximilian, habe genau gewusst, wie er vorgehen wollte: »Er hat gesagt, welche Waffen er mitnehmen will. Eine große auf dem Rücken, ein paar Messer und zwei Handfeuerwaffen – für jede Hand eine.« Auch Maximilian selbst sollte bei der Tat an seiner Seite stehen, bewaffnet. Er sei dazu bestimmt gewesen, größere Magazine und zusätzliche Munition im Rucksack zu transportieren.
Nach dem Angriff, so behauptet er weiter, habe sich Viktor selbst das Leben nehmen wollen – und auch er, Max, sollte sich erschießen. Doch Viktor habe sich von seinem Plan nicht abbringen lassen. Und so, sagt Maximilian, sei ihm nur ein Ausweg geblieben: seinen Freund zu töten, um das Schlimmste zu verhindern.
Fast beiläufig, als wäre es eine Nebensächlichkeit, erwähnt Maximilian noch etwas, das den Ermittlern den Atem stocken lässt: Er habe den Mord an Viktors Eltern mit seinem Handy gefilmt. 
Die dramatische Wendung in den Ermittlungen verändert alles: Was zunächst wie ein Familiendrama mit erweitertem Suizid aussah, wird durch ein überraschendes Geständnis zum Tatverdacht eines kaltblütig geplanten Dreifachmords. Die bisherigen Annahmen müssen verworfen werden, der Tatort wird neu aufgerollt. Die Spurensicherung beginnt von vorn – diesmal unter völlig anderen Vorzeichen.
Im Zuge der intensivierten Ermittlungen wird Viktors Haus jetzt sprichwörtlich auf den Kopf gestellt. Dabei wird unter anderem der Boden in mehreren Zimmern geöffnet, insbesondere im Schlafzimmer der Eltern sowie im Zimmer des Sohnes. Ziel ist es, weitere Projektile zu sichern, Schusswinkel zu rekonstruieren und die jeweiligen Tatabläufe präzise zu verifizieren. Mit Hilfe modernster Technik – 3D-Analysen, Lasermessungen, Vergleichsschüssen – gelingt es den Experten, die ballistischen Spuren detailliert gleich zweier Tatwaffen zuzuordnen. Die Ergebnisse bestätigen weitgehend die geständige Einlassung des Maximilian zum Tatablauf.
Parallel dazu gelingt IT-Spezialisten ein Durchbruch: Auf dem Handy von Maximilian wird ein gelöschtes Video rekonstruiert. Es zeigt den Tatort – unmittelbar nach der Tötung der Familie in Starnberg. In zwei Sequenzen, aufgenommen in den frühen Morgenstunden des 11. Januar 2020, filmt Max die Waffen, die Leichen und die Spuren am Tatort – kommentiert von seiner eigenen Stimme. Die Aufnahmen stimmen in entscheidenden Punkten mit seinen Aussagen überein und bestätigen so zentrale Elemente seines Geständnisses.
Ein Fall, wie ihn auch erfahrene Ermittler nur selten erleben.
Die Aufnahme zeigt Szenen wie aus einem Horrorfilm: Maximilian läuft durchs Haus und verweist zunächst auf Waffen und Munitionskisten im Erdgeschoss und sagt: »Das sind die Waffen, die wo wir mitnehmen.« Dann deutet er auf Blutspuren des Hundes, steigt die Treppe hoch und filmt oben in das Zimmer seines Freundes Viktor. Er zoomt näher an den im Bett liegenden Viktor heran und bemerkt: »Der atmet ja noch, hm …« Danach geht Max ins Schlafzimmer der Eltern, zeigt zunächst die Mutter, die reglos im Bett liegt. Dann ein gruseliger Schwenk zum Vater. Er liegt auf dem Boden, in einer Blutlache. Bevor Maximilian das Licht löscht, verabschiedet er sich von den Opfern mit den Worten: »Dann lass ich euch mal weiterschlafen.« 
Die Filmsequenzen von den blutigen Leichen sind zweifelsohne schockierend, aber für die Ermittler noch erschütternder ist der Zynismus des sichtlich ungerührten Täters. Sie fragen sich, wie ein Mensch bei solch einem Anblick nur so ruhig und unbewegt sein kann. 
 
Insgesamt ergibt sich nach den Darstellungen von Max nun folgendes Tatgeschehen: Er begibt sich am Abend des 10. Januar 2020 gegen zwanzig oder einundzwanzig Uhr zum Haus seines Kumpels Viktor, mit dem er verabredet ist. Da er den Code an der Haustür seines Freundes kennt, kann Max ins Haus gelangen, ohne Spuren zu hinterlassen. Zunächst raucht er zusammen mit dem späteren Opfer in dessen Zimmer im Obergeschoss einen Joint und schaut Pornos. 
Gegen zwei Uhr morgens liegt Viktor schließlich zugedröhnt im Bett und schläft. Der Moment, auf den Max gewartet hat.
Er nimmt Viktors Pistole, die er aus einem Schrank geholt hat, hält sie im Abstand von etwa dreißig Zentimetern an dessen rechte Schläfe und drückt ab. Der Schuss durchdringt das Gehirn und tritt auf der linken Seite wieder aus. Viktor stirbt auf der Stelle. Max habe dann aber Angst bekommen, dass der Vater den Schuss gehört haben könnte und vielleicht seinerseits eine Waffe aus dem Nachttisch holt, also rennt er ins Zimmer der Eltern, um diese ebenso zu töten, mit insgesamt sieben Schüssen.
Danach sitzt Max minutenlang im Flur. Dann geht er hinunter ins Erdgeschoss. Der Golden Retriever der Familie läuft auf ihn zu – Max schießt mit der Glock, bis das Magazin leer ist, und greift dann zu einer weiteren Waffe: der kleinen Pistole Walther Zella-Mehlis, die er selbst mitgebracht hat. Auch damit feuert er auf den Hund.
Was folgt, ist eine Inszenierung: Max legt Viktor die Waffe in die Hand, arrangiert seinen Körper, platziert Blut des Vaters an dessen Fuß, um einen erweiterten Suizid vorzutäuschen. Dann dreht er ein Video.
Max nutzt die Tötung der Familie, um Teile von Viktors Waffensammlung samt Munition und Schalldämpfern zu stehlen. Er bringt die Beute in seine Wohnung, versteckt sie auf dem Dachboden und will versuchen, sie später für mehrere Hunderttausend Euro zu verkaufen. Am Abend nach der Tat sei er mit seiner Familie in ein italienisches Restaurant gegangen. »Zunächst war ich da nicht so gut gelaunt, aber später wurde es besser.« Nach dem Abendessen habe ihn seine Mutter dann zu einer Geburtstagsfeier gefahren.
Im Laufe der Vernehmungen malt Maximilian das Tatgeschehen immer weiter aus, was jedoch zu ersten Auffälligkeiten führt. 
Denn innerhalb von zwei Vernehmungen, die nur fünfundvierzig Minuten auseinanderliegen, widerspricht sich Max in zentralen Punkten. So erklärt er zunächst, er und Viktor hätten gemeinsam einen Amoklauf geplant. Kurz darauf behauptet er, Viktor habe den Anschlag alleine geplant – und zwar gegen Maximilians Willen. Zwei diametral entgegengesetzte Varianten eines angeblich identischen Gesprächsinhalts – beide von Max, beide am selben Morgen erzählt. Was denn nun?
Auch die Darstellung des Tatmotivs und Tatablaufs bleibt unstet. Mal will Max seinen Freund erschossen haben, um einen Amoklauf zu verhindern. Dann wieder habe er einfach »nur« Angst vor ihm gehabt. Wieder ein anderes Mal sei es um den Besitz von Waffen gegangen. Und die Eltern? Mal sollen sie Mitwisser gewesen sein, mal bloße Kollateralschäden eines Verdeckungsmordes, mal habe Max geglaubt, der Vater sei bewaffnet – dann wieder nicht.
Hinzu kommt: Bei der zweiten Vernehmung gibt er zur Überraschung der Ermittler an, er sei nicht allein gewesen, es gebe vielmehr einen Komplizen. Sein Mitbewohner Samuel habe ihn zum Tatort gefahren und nach der Tat wieder dort abgeholt. Er habe seinem Freund auf der Hinfahrt von seinem Vorhaben erzählt. 
In seinem ersten Geständnis erwähnt Max seinen mutmaßlichen Komplizen aber mit keinem Wort. Kein einziger Hinweis darauf, dass sein Freund irgendetwas von einem Tatplan gewusst oder gar mitgewirkt hätte. Erst fünfundvierzig Minuten später, als er bereits über die Tat mit einer anderen Beamtin spricht, fällt ihm plötzlich ein, dass er angeblich von Anfang an einen Mitwisser hatte.
Wie sind diese Detail-Abweichungen bezüglich des Tatgeschehens in seinen Aussagen zu bewerten? Sind es nur unwesentliche Diskrepanzen oder hat sich Maximilian die ganze Geschichte nur ausgedacht? Aber wieso sollte jemand freiwillig eine Tat gestehen, die er nicht begangen hat? Und ist sein Motiv, er habe den geplanten Amoklauf von Víktor verhindern wollen, plausibel? Wenn ja, warum erschießt er dann gleich die ganze Familie?
Auch wenn die Ermittler keinen Zweifel an Maximilians überraschendem Geständnis zu haben scheinen, teilen längst nicht alle diese Gewissheit. Bei der Polizei gehen in den Tagen nach der Festnahme mehrere Hinweise ein – Hinweise, die alternative Szenarien des Tatgeschehens ins Spiel bringen und das offizielle Bild ins Wanken geraten lassen.
 
»Was, wenn es ein tragischer Unfall war?« Diese Frage lässt die beste Freundin von Viktors Mutter nicht los. Sie war regelmäßig mit ihr im Austausch – auch über familiäre Spannungen, die offenbar keine Seltenheit waren. In ihrer polizeilichen Vernehmung skizziert sie ein Szenario, das erschütternd alltäglich beginnt – und tödlich endet.
Sie schildert, dass es immer wieder zu Spannungen zwischen Viktor und seinem Vater gekommen sei. Laut, heftig, unversöhnlich. »Was doch für ein Familiendrama sprechen könnte, ist, dass Viktor und sein Vater extrem gestritten haben. Vielleicht hat Viktor in dem Moment gerade mit einer Waffe gespielt – oder sie versehentlich ausgelöst.«
Ein Schuss. Unbeabsichtigt vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber plötzlich ist der Vater tot. Die Mutter schreckt auf, erkennt das Ausmaß des Geschehenen – und wird zum nächsten Opfer. Ein Moment der Panik, ein Kontrollverlust, und das Unfassbare nimmt seinen Lauf.
»Ich kann mir vorstellen, dass Viktor in dem Moment einfach durchgedreht ist«, sagt die Freundin der Mutter, sichtlich bewegt. »Dass er nicht mehr wusste, was er tut. Und dass er, in seiner Verzweiflung, am Ende sich selbst gerichtet hat.«
Dieses Szenario würde nicht nur die Tatdynamik, sondern auch die Schmauchspuren an Viktors Hand plausibel erklären. Was es jedoch offenlässt, ist die Frage: Warum hat Maximilian dann ein falsches Geständnis abgelegt?
Doch auch dafür gibt es eine mögliche Erklärung: Denn die Ermittlungsakte hält fest: Nach seinem Geständnis wirkte Max beinahe stolz, ja fast prahlerisch. 
War Maximilian am Ende gar kein Täter, sondern ein Trittbrettfahrer? Einer von jenen Gestaltwandlern, die immer dann aus dem Schatten treten, wenn ein spektakuläres Verbrechen Schlagzeilen macht – auf der Suche nach Aufmerksamkeit, Bedeutung, Kontrolle? In der Geschichte spektakulärer Strafverfahren ist das kein neues Phänomen. 
 
Ein weiteres Szenario: Persönliche Rache. War es ein tödlicher Vergeltungsschlag gegen die Mutter – und die Familie nur zufälliges Kollateral?
Ein Motiv, das in den offiziellen Ermittlungen kaum verfolgt wurde, wirft eine gänzlich andere Perspektive auf die Tatnacht in Starnberg. Denn Viktors Mutter war eine beruflich hoch engagierte Psychologin. Als Verfahrensbeiständin am Familiengericht war sie regelmäßig mit Fällen befasst, in denen es um das Höchste ging: das Kindeswohl.
Dabei musste sie nicht selten unpopuläre Empfehlungen aussprechen – etwa die Herausnahme von Kindern aus instabilen, teils gewaltgeprägten Familienverhältnissen. Entscheidungen, die zwar fachlich begründet, für betroffene Eltern jedoch traumatisch waren. Entscheidungen, die Feinde machen können. Tiefe, dauerhafte Feinde.
Eine Richterin am Amtsgericht Starnberg, die Viktors Mutter aus ihrer täglichen Arbeit gut kannte, äußerte gegenüber den Ermittlungsbehörden genau diesen Verdacht: Dass sie im Rahmen ihrer Funktion als Verfahrensbeiständin ins Visier geraten sein könnte. Dass jemand, der sich von ihr ungerecht behandelt fühlte, sie für die Zerschlagung der eigenen Familie verantwortlich machte – und sich dafür rächen wollte.
In dieser Hypothese war Viktors Mutter das eigentliche Ziel. Ihr Ehemann und ihr Sohn wären dann »nur« Zeugen – und mussten deshalb ebenfalls sterben. Ein gezielter Racheakt. Ein kalt durchgeplanter, hasserfüllter Dreifachmord mit familiärer Vorgeschichte – allerdings nicht in der Familie der Opfer, sondern in der eines anonym gebliebenen Täters.
Dass es solche Tatmotive gibt, ist nicht hypothetisch: In der familiengerichtlichen Praxis sind Drohungen gegen Verfahrensbeistände, Gutachter oder Jugendamtsmitarbeiter keine Seltenheit. Und es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein derart eskaliertes Ressentiment in tödliche Gewalt entlädt.
Ein weiteres Indiz, das zu dieser Theorie passt: Die akribische Art, mit der der Tatort manipuliert wurde – inklusive Inszenierung eines erweiterten Suizids und der Entfernung persönlicher Gegenstände. Diese Professionalität wirft Fragen auf. Handelte hier wirklich ein überforderter Neunzehnjähriger allein – oder war es das Werk eines kalt rechnenden Profis?
In den Ermittlungen wurde dieser Ansatz nur am Rande geprüft. Die Möglichkeit, dass es sich bei dem Dreifachmord von Starnberg um einen gezielten Vergeltungsakt handelt, blieb ein Nebenschauplatz. Vielleicht zu Unrecht. Denn wenn man sich von der naheliegenden Täterhypothese löst – und die Hintergründe aller Opfer ernsthaft beleuchtet –, dann eröffnet sich ein ganz neues, düsteres Kapitel dieses Falls.
 
Oder handelte es sich um einen Tötungsauftrag aus der digitalen Schattenwelt? Viktor war nicht nur leidenschaftlicher Waffensammler, sondern auch in Ausbildung zum Büchsenmacher. Er hatte Zugang zu Waffen, die für andere unzugänglich sind – und das Know-how, nicht schussfähige Exemplare wieder funktionsfähig zu machen.
Laut Zeugenaussagen soll Viktor von seinem Arbeitgeber sogar teilweise mit Waffen »bezahlt« worden sein. Es gibt Hinweise, dass Viktor über digitale Kanäle – womöglich das Darknet – in den Handel mit diesen Waffen eingestiegen ist. Dabei könnte er sich mit den falschen Leuten eingelassen haben. Mit Leuten, für die Loyalität nur so lange zählt, wie der Profit stimmt. Oder solange niemand zu viel weiß.
Diese Spur führt zu einem brisanten Nebenaspekt im Verfahren: Maximilian soll – so berichten es Mithäftlinge – im Gefängnis mehrfach behauptet haben, er sei ein Auftragskiller. Sein Ziel sei es gewesen, zwei Menschen zu töten – er habe sich nur geirrt, wer genau diese Personen seien.
Eine Aussage, die man wie oben bereits ausgeführt als Prahlerei eines Neunzehnjährigen abtun könnte. Oder als unbewusste Wahrheit, die durch ein bröckelndes Schweigegelübde nach außen dringt.
Auffällig ist jedenfalls: Die Tat trägt in Teilen Züge einer professionellen Ausführung. Der drapierte Tatort, die arrangierten Leichen, die Inszenierung als erweiterter Suizid. Ein Verhalten, das für einen neunzehnjährigen Einzelgänger kaum typisch ist. Aber durchaus zu jemandem passt, der professionell arbeitet.
Was, wenn Viktor tatsächlich zur falschen Zeit mit den falschen Menschen Geschäfte gemacht hat? Was, wenn er an jemanden geraten ist, mit dem man besser keine Geschäfte macht?
 
Ein weiteres Szenario: Deckt Maximilian den wahren Täter? Es ist einer der merkwürdigsten und zugleich beunruhigendsten Funde im gesamten Ermittlungsverfahren: ein Projektil, abgefeuert aus genau jener Glock, mit der Viktor und seine Eltern erschossen wurden – gefunden nicht bei Maximilian, sondern in der Wohnung eines gemeinsamen Freundes von Max und Viktor.
Weil die Ermittler bereits vermuteten, dass auch dieser junge Mann mit illegalen Waffen oder Munition zu tun haben könnte, durchsuchen sie seine Wohnung. Und was sie dort finden, lässt aufhorchen: ein einzelnes Geschoss – ballistisch eindeutig der später als Tatwaffe identifizierten Glock zuzuordnen.
Wie aber kommt ein Projektil aus der Mordwaffe in den Besitz eines Dritten? War es ein Zufallsfund? Ein Souvenir? Oder das verstörende Andenken an eine Tat, die dieser Freund in Wahrheit selbst begangen hat?
Ist es denkbar, dass nicht Max der Täter ist, sondern jemand, den er schützt – aus Loyalität, Freundschaft oder Angst? Möglich auch, dass Max erst zur Tat hinzukam, als alles längst geschehen war. Und dass er dann schwieg. Vielleicht, um das Geschehen zu steuern. Vielleicht, weil er dazu gezwungen wurde.
Was bleibt, ist ein ungeklärter Befund mit Sprengkraft: Die entscheidende Spur – ein für die Tat relevantes Projektil – wurde nicht bei dem Geständigen gefunden, sondern bei jemand anderem. Ein Detail, das das offizielle Bild des Dreifachmords von Starnberg ins Wanken bringt – und eine unbequeme Frage aufwirft: Haben die Ermittler dem Falschen geglaubt?
 
Und was, wenn es die Geständnisse in dieser Form nie gegeben hat? Niemand kann mit Sicherheit sagen, was Maximilian tatsächlich bei der Polizei ausgesagt hat. Denn obwohl das Gesetz klar vorschreibt, dass Beschuldigtenvernehmungen im Zusammenhang mit vorsätzlichen Tötungsdelikten audiovisuell aufgezeichnet werden müssen, hielten sich die Ermittler nicht daran.
Weder die erste spontane Aussage im Streifenwagen noch die folgenden Vernehmungen im Polizeigewahrsam wurden in Bild und Ton dokumentiert. Es existieren lediglich handschriftliche Notizen und später gefertigte Vernehmungsprotokolle – zusammengetragen, nacherinnert, interpretiert. Was genau gesagt wurde, in welchem Ton, in welchem Zusammenhang – all das bleibt ungesichert.
Aussagen, auf denen ein gesamtes Verfahren, ja ein Leben basiert. 
Im Raum steht eine unbequeme Frage: Haben die Ermittler nur unprofessionell gehandelt – oder bewusst eine Lücke in Kauf genommen, die im Zweifel niemand mehr füllen kann? Die Anwälte machen deutlich, dass man ohne audiovisuelle Dokumentation letztlich auf die Interpretation der Beamten angewiesen ist – eine Auslegung, die nicht überprüfbar ist. 
Was bleibt, ist ein Geständnis, das womöglich nie in dieser Form gefallen ist – und das trotzdem zur einzigen Grundlage der Ermittlungen wird. Ein Fehler im System, oder der Anfang eines Irrtums?
Denn das Einzige, was Maximilians Version stützt, sind seine Geständnisse – die aber im Widerspruch zu geltendem Recht nicht von den Ermittlern in Bild und Ton aufgezeichnet wurden. Das wirft Fragen auf: Warum wurden die Aussagen nicht aufgezeichnet? Hat es die Geständnisse überhaupt gegeben und was hat Max genau gesagt?
Ab seinem zweiten Geständnis erwähnt Maximilian einen vermeintlichen Komplizen, Samuel. Auch er wird von den Ermittlern daraufhin festgenommen. Die Ermittler sehen sich zunächst das Verhältnis der beiden möglichen Täter näher an. Bis zur Festnahme sind die Freunde fast unzertrennlich. Samuel hat ein eigenes Auto, Max eine eigene Wohnung. Daraus ergibt sich ein praktisches Arrangement: Samuel zieht bei Maximilian ein, dafür fungiert der neue Mitbewohner fortan als Max’ Chauffeur. Beide sind notorisch knapp bei Kasse, sie leihen sich ständig Geld bei Freunden und Bekannten, leben von Gelegenheitsjobs. Noch zehn Tage vor der blutigen Tat feiern sie Silvester gemeinsam mit Viktor.
 
Mehr als zwei Jahre später verfasst Max ein siebenseitiges, handschriftliches Geständnis, in dem er Samuels Beteiligung an der grausamen Bluttat dann noch weiter ausführt. So habe dieser ihn nicht nur zum Tatort chauffiert, sondern auch nach dem Dreifachmord mit ihm zusammen die entwendeten Waffen in sein Auto geschafft, um sie in ihre Wohnung zu bringen. Zwar sei Samuel nicht mit ins Haus hineingegangen und habe auch nicht direkt an den Tötungshandlungen mitgewirkt, er habe aber den Mord zuvor mit seinem Mitbewohner zusammen minutiös geplant. Tatsächlich sei es auch Samuels Vorschlag gewesen, die Tat wie einen Suizid aussehen zu lassen. Samuel sei es auch gewesen, der ihn dazu aufgefordert hat, ein Video aufzunehmen. Kurz vor der Tat hätten sie im Auto den Ablauf nochmals besprochen. Dass auch die Eltern ermordet wurden, habe Samuel jedoch erst im Nachhinein erfahren. 
Samuel wiederum bestreitet vehement, etwas mit der Tat zu tun oder auch nur davon gewusst zu haben. Aus dem Gefängnis meldet er sich gegenüber der Presse zu Wort: »Die U-Haft ist das geringere Übel. Ich bin froh, überhaupt noch am Leben zu sein. Ich bin froh, dass Max B. nicht auch mich erschossen hat!«
Wie sind Maximilians Aussagen zu seinem Mitbewohner zu bewerten? Ist Samuel wirklich an dem Dreifachmord beteiligt gewesen – wusste er also wirklich, was Max nach eigener Aussage dort vorhatte – oder war er nur ein willfähriger, nichts ahnender Fahrer? 
Maximilian und auch Samuel werden von der Staatsanwaltschaft angeklagt: Maximilian wegen Mordes und Samuel wegen Mittäterschaft. Die Anklage stützt sich im Kern auf die Geständnisse des Max. Doch ungeachtet Maximilians Tatbeteiligung, gibt es für die aktive Mitwirkung von Samuel einen einzigen handfesten Beweis? Denn: Nur weil jemand etwas gesteht, heißt das natürlich nicht, dass das auch stimmen muss. Und: Nur weil jemand, der etwas gesteht, einen Dritten belastet, heißt das nicht, dass es die Wahrheit ist. Ein prominentes Beispiel dafür ist der Fall des Schauspielers Günther Kaufmann. Im Jahr 2002 gesteht er, seinen Steuerberater getötet zu haben – und wird verurteilt. Später stellt sich heraus: Kaufmann war völlig unschuldig. Das Geständnis hatte er abgelegt, um seine schwerkranke Ehefrau zu schützen, die tatsächlich in die Tat verwickelt war.
Ein klassischer Fall von falscher Loyalität – und ein ebenso klassisches Beispiel dafür, dass Geständnisse nicht das Ende der Wahrheitssuche sein dürfen. Wie oben gezeigt, ist schließlich auch im Starnberger Dreifachmord nicht ausgeschlossen, dass Max sich schützend vor jemand anderen gestellt hat. Aus Freundschaft. Aus Schuldgefühl. Oder aus Angst. Und dass seine Worte von Anfang an nicht der Realität entsprachen – sondern nur der Rolle, die er zu spielen bereit war.
Die Staatsanwaltschaft scheint Max jedenfalls zu glauben, dass er Samuel bereits vor dem 10. Januar 2021 in seinen Plan, Viktor zu töten und dessen Waffen zu entwenden, eingeweiht habe. Da er selbst keinen Führerschein besaß, sollte Samuel ihn zum Tatort fahren und dann abrufbereit bleiben, um ihn nach vollbrachter Tat wieder heimzufahren. Samuel habe dem Tatplan zugestimmt, auch weil er Geldprobleme hatte und sich von dem Verkauf der Waffen einen Anteil versprach.
Gemäß der Absprache soll Samuel Maximilian am besagten Abend des 10. Januar zum Haus der Familie gefahren und sodann in der Nähe gewartet haben. Allerdings ging er davon aus, dass sich nur Viktor im Haus aufhielt. Gegen vier Uhr in der Früh habe Maximilian den wartenden Samuel kontaktiert und ihn gebeten, zum Haus zu kommen und die Rückbank umzuklappen, um die Waffen einladen zu können. Beide verluden sodann die von Max eingesammelten Waffen und die Munition in das Auto. 
Die erbeuteten Waffen kamen übrigens schon kurze Zeit nach der Tat zum Einsatz. Denn beide, Maximilian und Samuel, werden zusätzlich zur Starnberger Tat angeklagt, mit den gestohlenen Waffen einen Supermarkt überfallen und über tausendsechshundert Euro erbeutet zu haben; auch in diesem Fall sei Maximilian der »ausführende« Täter gewesen und Samuel der Fahrer, der vor der Supermarktfiliale wartete.
Was spricht dafür, dass Samuel tatsächlich von den Tötungsplänen Maximilians wusste? Erledigte er nur einen Freundschaftsdienst, indem er Maximilian – wie schon unzählige Male zuvor – bei ihrem gemeinsamen Freund ablieferte und später wieder abholte? Schließlich konnte Samuel bei Maximilian kostenlos unterkommen und war bei Bedarf auch schon für zahlreiche andere Freunde der Chauffeur gewesen. Unstrittig ist, dass Samuel beim Einladen der Waffen behilflich war, logischerweise auch beim Transport, aber macht ihn das zum Beteiligten des Dreifachmordes? Schließlich hatten die beiden schon des öfteren Waffen bei Viktor (mit dessen Einverständnis) abgeholt und in Maximilians Wohnung transportiert.
Die Staatsanwaltschaft hält die Aussagen von Max – sowohl zu dessen eigener Rolle als auch zur Rolle Samuels – für glaubwürdig. Besonders hervorzuheben seien in diesem Kontext die zahlreichen WhatsApp-Nachrichten aus der Tatnacht. Die ganze Zeit schrieben sich Max, der sich am Tatort befand, und Samuel, der sich stets mit dem Wagen in der Nähe aufhielt, Nachrichten. Diese können so interpretiert werden, dass sich die beiden über die Ausführungen eines Tatplans auf dem Laufenden hielten. So fragte Samuel etwa Max mitten in der Nacht »Machst du den Job bei Shell zu 100«, was Max wenig später mit »Ich hab den Job« beantwortet. 
Aber: Es gibt keine Zeugenaussagen, keine Videoaufzeichnungen, keine Sachbeweise, die unmittelbar – also ohne interpretiert werden zu müssen – beweisen, dass Samuel im Vorfeld der Tat irgendetwas von der Tötungsabsicht gewusst hat, geschweige denn dass es einen konkreten Tatplan gegeben hat. In der Tatnacht hat er wohl auf seinem Handy nach Pornos und Prostituierten gesucht, wie die Ermittler herausfinden. Auch hat er in der Nacht seine damalige Freundin belogen, was seinen Aufenthaltsort anbelangt. Er hat Chatverläufe gelöscht, auch solche mit Max. Aber haben diese Umstände nachweisbar etwas mit dem Mord zu tun? Immerhin ging es in den Chats um Waffen und Drogen. Auch solche Chats will man nicht unbedingt auf seinem Handy haben. Und was die vermeintlich chiffrierten Nachrichten zwischen Max und Samuel angeht, steht jedenfalls fest, dass Samuel tatsächlich bei der Tankstellenkette Shell gearbeitet hat und sich Max bei einer Tankstelle bewerben wollte. 
Es gibt also nur die Geständnisse von Maximilian, der darin seinen Mitbewohner belastet. Und ist es nicht im deutschen Rechtswesen so, dass nicht der Angeklagte seine Unschuld beweisen muss – womöglich für einen Fall, den er gar nicht begangen hat –, sondern die Staatsanwaltschaft dessen Schuld?
Hegen die Ankläger etwa die naive Vorstellung, der geständige Angeklagte werde doch nicht die schwere Schuld auf sein Gewissen laden, einen unschuldigen Mitangeklagten ins Verderben zu bringen und ihm eine Mittäterschaft anzudichten, nur um nicht allein die Verantwortung für die eigene, unfassbare Tat tragen zu müssen? Glaubt man dem renommierten Juristen Max Hirschberg, dann ist diese Vorstellung nicht nur naiv, sondern schlichtweg falsch und das Gegenteil der Fall. So schreibt er in Das Fehlurteil im Strafprozess, dass sehr viele Angeklagte nicht die geringsten Bedenken haben, einen Unschuldigen als vermeintlichen Komplizen zu belasten, um für sich selbst einen Vorteil zu erringen.
Das Geständnis von Maximilian ist von Anfang an von Widersprüchen durchzogen. Er macht unterschiedliche Angaben zu seinem Drogenkonsum, seiner Ausbildung – wurde er gekündigt oder musste er abbrechen? – und letztlich auch zum Tatgeschehen. Mehrere Varianten existieren auch darüber, wie und wann Maximilian seinen Mitbewohner Samuel in die Mordtat eingeweiht und welche Rolle er dabei gespielt haben will. Einmal ist Samuel konspirativer Mitwisser und Gehilfe und an der Planung beteiligt gewesen. Er habe sogar die Idee gehabt, das Ganze wie einen Suizid aussehen zu lassen und ein Video von der grausigen Tat anzufertigen. Einmal war er bloß der Fahrer, der ihn in Kenntnis dessen, was Max vorhatte, zum Tatort fuhr. Ist ein solches Geständnis wirklich glaubhaft?
In ihrem Plädoyer stellt die Verteidigung von Samuel auch darauf ab, dass die persönliche Glaubwürdigkeit des Angeklagten B. aus ihrer Sicht nicht gegeben sei. Eine irgendwie geartete Aussagekonstanz existiere nicht, und die Entstehungsgeschichte seiner Aussage zeige, dass er bereits bei seiner Verhaftung damit rechnen musste, überführt zu werden. Schon zu diesem Zeitpunkt müsse ihm klar gewesen sein, dass er durch Aufklärungshilfe sein Strafmaß würde mildern können. Dass Maximilian ein starkes Falschbelastungsmotiv habe, dürfte angesichts seiner desolaten Lage offensichtlich sein: der Überführung eines Dreifachmordes wegen sieht er sich der Höchststrafe mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und Vorbehalt der Sicherungsverwahrung entgegen.
Das zuständige Landgericht München II jedoch schenkt Maximilians Aussagen Glauben und befindet im März 2023, nach einem »Mammutprozess« von etwa anderthalb Jahren und achtzig Verhandlungstagen, den zum Tatzeitpunkt zwanzigjährigen Maximilian des Mordes in drei tateinheitlichen Fällen – in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge, in Tatmehrheit mit besonders schwerer räuberischer Erpressung und in Tatmehrheit mit besonders schwerem Raub – für schuldig. Er wird zu einer Jugendstrafe von dreizehn Jahren verurteilt. Seine Verteidigung verzichtet auf Rechtsmittel gegen das Urteil.
Maximilians zum Tatzeitpunkt achtzehnjähriger Mitbewohner Samuel wird zu einer Jugendstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt – und ebenfalls des Mordes (in Mittäterschaft) für schuldig befunden, in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge sowie in Tatmehrheit mit besonders schwerem Raub. Die Vorsitzende Richterin sagte zu dem Urteil: »Drei Menschen mussten sterben, weil die Angeklagten ein cooles Gangsterleben führen wollten, an die Waffensammlung des Büchsenmacher-Azubis kommen wollten, um sie zu verkaufen.« Von dem Geld sollten unter anderem »Anzüge gekauft werden, um auszusehen wie Mafiabosse«.
Samuel legt Revision ein. Seine Verteidiger führen aus, dass zwar an dem Umstand, dass er seinen Freund und Mitbewohner Maximilian in der Tatnacht zum Tatort gefahren und ihn dort auch wieder abgeholt habe, es nichts zu rütteln gebe. Das sei aber auch schon alles. Und vor allem nicht strafbar. Denn sonst wäre auch jeder Busfahrer, zu dem ein Mörder einsteigt, automatisch Mittäter. Dass Samuel von der geplanten »Tötung im Zeitpunkt der Tötung« wusste, halten sie im Übrigen für widerlegt. Denn nur kurze Zeit nachdem Samuel Max in der Tatnacht abgeholt hat, schickte er seiner Freundin folgende Sprachnachricht:

					»Na, weil ich hab Max erzählt vor paar Tagen, dass ich Millionär werden will und so, und dann hat er in der Nacht was gemacht, ja, was ich zwar nicht so toll finde, dass er’s mir nicht gesagt hat vorhin, das sag ich dir aber später. Und ja, und deswegen, und ja, du weißt schon, so ein paar Spielzeuge sozusagen, und der hat da von der Nacht eine, die ist 300000 Euro wert. Die größte, die – also sagen wir so – die hat nur Militär. Nicht mal in Deutschland sozusagen.«

				
In dieser Nachricht sagt er – so Samuels Verteidiger – eindeutig, dass er vorher eben nicht wusste, was Max geplant hatte. 
Auch die Behauptung, es sei Samuel gewesen, der Maximilian dazu angestiftet habe, die Tat wie einen Suizid aussehen zu lassen, halten dessen Verteidiger für widerlegt – ausgerechnet durch das von Max selbst angefertigte Tatortvideo.
Darin ist zu hören, wie er sagt: »Das sind die Waffen, die wo wir mitnehmen« – und dabei unter anderem auf eine Pistole zeigt. Nach seinen eigenen Angaben handelt es sich dabei um die Glock, mit der die Familie erschossen wurde. Diese Einordnung wurde durch einen Waffensachverständigen bestätigt, dem das Video im Verfahren vorgespielt wurde. Zwar sei eine eindeutige Identifikation allein anhand der Aufnahmen nicht möglich, doch »nach dem erkennbaren äußeren Erscheinungsbild und der Größe« spreche alles dafür, dass es sich um die Tatwaffe handelt. 
Für Samuels Verteidigung ergibt sich daraus ein zentrales Argument: Wenn Max zu diesem Zeitpunkt – also nach der Tat – noch plant, die Waffen mitzunehmen, kann er logisch betrachtet noch gar nicht vorgehabt haben, die Tat als Suizid zu inszenieren. Denn für ein solches Szenario hätte er die Tatwaffe bereits dem toten Viktor in die Hand legen müssen.
Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: Wenn es zu diesem Zeitpunkt noch keinen Plan gab, den Tatort wie einen erweiterten Suizid erscheinen zu lassen, konnte dieser Plan auch nicht – wie von Max behauptet – vorher von Samuel induziert worden sein. Ein weiteres Indiz dafür, dass die vermeintlich belastende Aussage gegen Samuel nicht der Realität, sondern eher einer späteren, opportunen Erzählung entspringt.
Und dennoch: Die Revision wird im Februar 2024 vom Bundesgerichtshof als unbegründet verworfen. Damit ist auch das Urteil gegen Samuel rechtskräftig.
Das Haus, in dem sich der Dreifachmord ereignete, wurde 2022 abgerissen.

					2 Neuschwanstein – Fatale Begegnung

				Neuschwanstein – ein märchenhaftes Schloss vor atemberaubender Kulisse. Es gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen in Deutschland und zieht jährlich über eine Million Urlauber aus der ganzen Welt an. Auch die beiden Freundinnen Lynn und Jessica aus den USA möchten diesen besonderen Ort auf ihrer Europareise unbedingt noch sehen, bevor sie zurück nach Hause fliegen. Gerade haben sie ihr IT-Studium erfolgreich beendet und wollen in wenigen Wochen ins Berufsleben starten. Zum Glück spielt auch das Wetter mit, als sie an diesem sommerlichen Junitag am späten Mittag vor Ort eintreffen; der Himmel ist blau, die Sonne scheint und nichts trübt die spektakuläre Kulisse, der nachgesagt wird, Walt Disneys Inspiration für Cinderellas Schloss in der gleichnamigen Verfilmung gewesen zu sein. In den USA heißt Schloss Neuschwanstein daher schlicht Cinderella Castle. Auf der Marienbrücke, die die darunterliegende Pöllatschlucht in schwindelerregenden neunzig Metern Höhe überspannt, machen sie halt, um den traumhaften Ausblick auf das Schloss zu genießen und ein paar Fotos zu schießen. Danach gehen sie weiter bergauf zur obersten Aussichtsplattform auf dem Tegelberg. 
Doch schon bald wird dieser Ausflug für die beiden jungen Frauen zu ihrem schlimmsten Albtraum. 
Viele Touristen sind überrascht, wie schnell sich der gepflegte Weg auf der anderen Seite der Marienbrücke in ein unwegsames, steiles Berggelände verwandelt. Kaum jemand wagt den Aufstieg hinauf zum sogenannten »Tafelberg«, und wer es doch tut, merkt schnell: Ohne festes Schuhwerk und eine gewisse Grundkondition wird der Weg zur Tortur. Der Abstieg ist kaum weniger anstrengend – jeder Schritt muss sitzen, jeder Tritt gut gewählt sein.
Jessica und Lynn machen sich nach einer Pause auf dem Gipfel wieder auf den Rückweg. Als sie rund eine Stunde später in Richtung Marienbrücke absteigen, begegnen sie auf dem schmalen Pfad einem anderen US-Amerikaner: Er stellt sich ihnen als Toby vor, Anfang dreißig, sportlich, freundlich.
Was dann geschieht, ist im Nachhinein nicht mehr genau zu rekonstruieren: Als sie einander passieren wollen, stolpert einer der drei, die anderen verlieren ebenfalls den Halt und alle landen auf dem Boden. Niemand ist verletzt, alle lachen. »That’s enough adventure for today«, scherzt Toby, der freundliche junge Mann, der den steilen und unwegsamen Bergpfad offensichtlich ebenfalls unterschätzt hat. Er beschließt den kleinen Zwischenfall zum Anlass zu nehmen, ebenfalls den Rückweg anzutreten und mit seinen beiden Landsleuten gemeinsam weiter abzusteigen.
Toby wirkt hilfsbereit, charmant, sogar ein wenig verlegen über seine Tollpatschigkeit. Nach einigen Minuten schlägt er Jessica und Lynn vor, ihnen einen besonderen Ort zu zeigen – einen kaum bekannten Aussichtspunkt, nur wenige Meter abseits des Hauptpfads. Von dort, so verspricht er, biete sich ein atemberaubender Blick auf das Schloss und die umliegenden Berge. Die Frauen zögern, folgen ihm dann aber über den schmalen Seitenpfad – nichts deutet auf Gefahr hin.
Und tatsächlich: Die Aussicht ist spektakulär. Die Kamera klickt, Selfies werden gemacht, gelacht. Ein Moment der Leichtigkeit. Doch genau hier schlägt das Idyll in blanken Terror um.
Als Jessica ein paar Schritte zurückbleibt, stürzt sich der bis eben noch so charmante Amerikaner auf sie, reißt sie zu Boden, kniet sich auf ihre Brust und drückt ihr mit beiden Händen die Kehle zu.
Jessica ringt panisch nach Luft, ihre Augen weit aufgerissen. Ihre einzige Chance: ein Hilferuf. Mit letzter Kraft schreit sie:
»Lynn, call 911!«
Lynn, die nur wenige Meter vorausgegangen ist, hört den Ruf, kehrt um – und sieht das Grauen: Jessica liegt am Boden, Toby kniet über ihr, die Hände um ihren Hals geschlungen, während ihre Freundin keuchend und gurgelnd um Luft kämpft.
Lynn schreit auf, stürzt sich auf den Mann, versucht, ihn von Jessica wegzuziehen. Doch Toby ist stark – zu stark. Mit einem gezielten Griff packt er auch Lynn und würgt nun beide Frauen gleichzeitig.
Doch zwei Opfer auf einmal zu kontrollieren überfordert selbst den kräftemäßig überlegenen Aggressor. In ihrer Verzweiflung kratzen, treten und schreien die Frauen.
Überrumpelt von der Gegenwehr, richtet Toby seinen Blick auf Lynn – als ob er begreifen würde, dass sie die größere Bedrohung ist.
Dann handelt er mit brutaler Entschlossenheit: Er stößt Lynn in Richtung der steilen Abbruchkante.
Sie stolpert, rutscht, versucht, das Gleichgewicht zu halten – doch der Abgrund ist gnadenlos. Im letzten Moment klammert sie sich an Tobys T-Shirt, hält sich für einen winzigen Augenblick an seinem Ärmel fest.
Doch dann versiegt die Kraft in ihrer Hand, und Lynn stürzt in die Tiefe. Nun wendet sich Toby wieder Jessica zu und würgt sie mit aller Kraft weiter, bis sie das Bewusstsein verliert. Dann vergewaltigt er die reglose junge Frau. Als sie dabei beginnt, pfeifende Geräusche von sich zu geben, schlingt er ihr seinen Gürtel um den Hals, zieht ihn fest zu und bedeckt ihr Gesicht mit ihrer Hose, um sodann mit den sexuellen Handlungen fortzufahren. 
In diesem Moment taucht plötzlich ein junges Wanderpaar auf. Zufällig biegen die beiden in den Seitenpfad ein – und sehen, wie ein Mann in einer merkwürdig intimen Haltung über einer Frau kniet. Ein flüchtiger Blick, ein peinliches Missverständnis.
Die Szene wirkt für Außenstehende zweideutig, fast wie ein heimliches Schäferstündchen abseits des Weges. Verunsichert bleiben die beiden kurz stehen. »Oh, Entschuldigung!«, sagt der junge Mann und will schon wieder zurückweichen.
Toby richtet sich auf, zieht beiläufig den Reißverschluss seiner Hose zu, blickt den beiden kurz in die Augen und sagt nur: »Sorry.« Sein Tonfall: entspannt, kein Hinweis auf Gewalt, kein Schrei, kein sichtbarer Widerstand.
Das Pärchen wendet sich – peinlich berührt – rasch ab und setzt seinen Weg eilig fort. Kein Blick zurück. Dann plötzlich stürzt auch Jessica in die Schlucht. Lautlos.
Was der Täter nicht weiß: Lynn hat den Sturz in die tiefe Pöllatschlucht überlebt. Sie wird durch einen querliegenden Baumstamm fünfzig Meter unter der Abbruchkante abgefangen und kann mit ihrem Handy den Notruf verständigen. Da sie fürchtet, vom Angreifer entdeckt zu werden, robbt sie zu einem Bereich mit hohem Gras und bringt sich außer Sichtweite. Von dort muss sie entsetzt mit ansehen, wie ihre Freundin Jessica gegen genau den gleichen Baumstamm prallt und bewusstlos, aber schwer atmend dort liegen bleibt. Sie erkennt, dass Jessica am Unterleib unbekleidet ist. Erneut ruft sie die Notrufzentrale an und bemüht sich, erste Hilfe zu leisten. Doch ihr fehlt die Kraft, die Freundin in eine andere Position zu bringen. Auch muss sie aufpassen, dass sie beide nicht weiter in die Schlucht hinabrutschen. 
Kurz darauf trifft ein Rettungshubschrauber ein, der jedoch nicht direkt am steilen Abhang landen kann. Per Seilwinde wird der Notarzt der Bergrettung zu den beiden Frauen hinabgelassen. Nach Sichtung der Opfer und des Geländes entscheidet er, zunächst die weniger schwer verletzte Lynn ins Krankenhaus zu bringen. Während der Hubschrauber mit Lynn an Bord wegfliegt, wird Jessica von den Rettungskräften untersucht. Noch atmet sie und hat einen Puls. Wenige Minuten später wird auch Jessica von der Unglücksstelle geborgen und per Hubschrauber ins Klinikum transportiert. Doch der Kampf um ihr Leben ist vergebens, die Ärzte können sie nicht mehr retten. Noch am selben Abend, kurz vor Mitternacht, stirbt die einundzwanzigjährige Frau, die noch ihr ganzes Leben vor sich hatte. Die zweiundzwanzigjährige Lynn hingegen überlebt wie ein Wunder leicht verletzt. 
 
Während die beiden jungen Frauen noch um ihr Leben kämpfen, hat rund um das Schloss Neuschwanstein ein Polizeieinsatz begonnen, um die Gegend nach dem Täter abzusuchen. Derweil entfernt sich Toby vom Tatort. Unterwegs begegnet er erneut dem wandernden Pärchen, das ihn bereits kurz vorher bei der Vergewaltigung überrascht hatte, ohne zu begreifen, was da direkt vor ihren Augen geschah. Inzwischen war bei den beiden aber der Groschen gefallen. Da ihnen das erste Aufeinandertreffen mit Toby im Nachhinein komisch vorgekommen war, waren sie zu der Stelle zurückgekehrt, an der sie das vermeintliche Liebespaar beim Sex überrascht hatten. Allerdings treffen sie hier niemanden mehr an – im Gebüsch direkt am Abhang jedoch hängen eine Unterhose, eine Hose und ein Oberteil, was bei dem Paar alle Alarmglocken schrillen lässt. Und dann entdecken sie jenseits der Abbruchkante, unten in der Schlucht, zwei junge Frauen, die offensichtlich verletzt sind, eine davon fast unbekleidet. Die Zeugen alarmieren die Polizei und sind nun gerade dabei, die Uniformierten zum Tatort zu führen – als sie wie durch ein Wunder erneut auf Toby stoßen. Die Wanderer erkennen ihn sofort wieder. Zumal er auffällige und großflächige Kratzer im Gesicht hat. Der Mann wird sofort verhaftet und vor den Augen Hunderter Touristen abgeführt, die das Geschehen filmen und ins Netz stellen. Toby leistet keine Gegenwehr, lässt sich widerstandslos Handschellen anlegen. 
Bei den Vernehmungen präsentiert der Verhaftete jedoch eine völlig andere Version des Geschehens als Lynn: Eine der beiden Frauen, Jessica, habe ihn plötzlich grundlos angegriffen und gekratzt und wollte ihn in die Schlucht stürzen. Während er versucht habe, sie abzuwehren, habe auch die zweite Frau, Lynn, begonnen, ihn zu attackieren. Dabei hätten ihn die beiden immer näher an den Abhang gedrängt. Während des Gerangels sei dann eine der beiden Frauen über die Abbruchkante gefallen und abgestürzt. Die zweite Frau habe ihn derweil weiter attackiert, und er habe nur versucht, sich seiner Haut zu erwehren. Irgendwann habe die zweite Frau dann plötzlich ohnmächtig auf dem Boden gelegen, daraufhin sei er zurückgewichen. Er habe seine Sachen zusammengepackt, um sich zu entfernen und wieder auf den Weg zu gelangen. Dabei sei er abgerutscht und circa hundert Meter den Abhang hinuntergefallen. Durch Bäume, Steine, Wurzeln habe er die Kratzer im Gesicht erlitten. Dann habe er sich auf den Weg ins Tal gemacht und sei von der Polizei festgenommen worden. Auch sei Jessica noch voll bekleidet gewesen, als Toby aufbrach. Zu sexuellen Handlungen sei es keinesfalls gekommen.
Nun steht auf einmal Aussage gegen Aussage, denn nur eins der Opfer hat das Zusammentreffen mit Toby überlebt und kann sich dazu äußern. Wie ist die Aussage des vermeintlichen Angreifers zu bewerten? Sie könnte zumindest einige Kampfspuren und Kratzer erklären sowie Lynns Fall – doch was ist mit den Würgemalen bei beiden Frauen? Doch was ist mit dem Umstand, dass Jessica unten herum unbekleidet ist? Soll sie im Kampf ihre Hose und den Slip verloren haben? Sieht so eine klassische Abwehrverletzung aus? Laut Tobys Aussage hat Jessica noch gelebt, als er sie zurückließ – wie ist sie in die Schlucht gestürzt? Und hat es ihr beim Sturzgeschehen die Kleidung abgerissen? Da sie zu dem Zeitpunkt bewusstlos war, was auch Toby bestätigt, wäre sie dann in der Lage, selbst zum Abhang zu gelangen, oder ist sie aufgrund des abschüssigen Geländes von selbst hinabgerollt? Und was ist mit den Aussagen des wandernden Paares? Haben die beiden genug gesehen? Immerhin war Jessica nach ihren Angaben durch ein Gebüsch verborgen. Reicht die Aussage der beiden Zeugen aus, um Lynns Aussage zu stützen? Und welches Motiv sollten die beiden jungen Frauen gehabt haben, Toby anzugreifen?
Es ist nicht ungewöhnlich, dass Beschuldigte, insbesondere beim Vorwurf schwerster Straftaten, ihr eigenes Verhalten eher kleinreden und mögliches Fehlverhalten anderer in den Vordergrund stellen oder gar drastisch lügen. 
In kaum einem anderen Deliktsbereich wird so häufig, so drastisch und mitunter so bizarr gelogen wie bei vorsätzlichen Tötungsdelikten.
Das erscheint auf den ersten Blick paradox – doch es folgt einer nachvollziehbaren inneren wie äußeren Logik. Denn: Ein Tötungsdelikt steht nicht nur juristisch, sondern auch sozial auf der untersten Stufe denkbarer Grenzüberschreitungen.
Wer eines Mordes beschuldigt wird, steht nicht nur vor einem Strafverfahren, sondern oft auch vor dem moralischen Bankrott im eigenen Umfeld: Familie, Freunde, Kollegen – kaum jemand bleibt emotional neutral, wenn der Verdacht im Raum steht, jemand habe einem anderen das Leben genommen.
Viele Täter geraten – spätestens wenn ihnen das volle Ausmaß der Tat bewusst wird – in einen massiven inneren Rechtfertigungsdruck. Sie stehen nicht nur vor der möglichen Strafe, sondern auch vor sich selbst. Denn der Gedanke, einen anderen Menschen vorsätzlich getötet zu haben, widerspricht dem Selbstbild der meisten Menschen zutiefst.
Das führt zu zwei typischen Abwehrmechanismen:
	Verleugnung der Tat an sich 
»Ich war es nicht, ich war gar nicht dort.«

	Uminterpretation der Tat
»Es war Notwehr.«
»Es war ein Unfall.«
»Sie hat mich provoziert.«



Je schwerer das Delikt, desto größer der Wunsch, sich selbst und anderen eine andere Geschichte zu erzählen – eine, die erträglicher wirkt.
Hinzu kommt der rein rationale Aspekt: Tötungsdelikte werden mit den höchsten Strafen im deutschen Rechtssystem geahndet – bis hin zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung.
Und das weiß auch der Täter – spätestens wenn ihm durch Polizei und Staatsanwaltschaft der Tatvorwurf eröffnet wird.
Wer sich zur Tat bekennt, riskiert nicht nur die sichere Verurteilung, sondern auch dauerhafte soziale Stigmatisierung – selbst über den Strafvollzug hinaus.
Gerade deshalb werden in solchen Fällen oft alternative Szenarien konstruiert, Zeugen diskreditiert, Spuren umgedeutet oder eigene Aussagen kreativ angepasst, je nachdem, was sich gerade taktisch anbietet.
Die Bandbreite reicht von: »Sie war schon tot, als ich sie gefunden habe« über »Ich habe sie nur zur Ruhe bringen wollen« bis hin zu »Sie hat sich selbst etwas angetan – ich hatte Angst und wollte nur helfen«.
Manche Täter erfinden sogar fiktive Dritte, angebliche Räuber, Ex-Partner oder »mysteriöse Fremde« – nur um die Aufmerksamkeit von sich selbst abzulenken.
Dass also bei Tötungsdelikten oft besonders ungewöhnliche oder unlogische Lügen auftauchen, ist kein Zufall – sondern Ausdruck des immensen emotionalen, sozialen und strafrechtlichen Drucks, unter dem der Beschuldigte steht.
Je schwerer das Verbrechen, desto größer der Wunsch, es umzudeuten oder zu leugnen. Und genau deshalb sind geständige Aussagen in solchen Verfahren auch so selten.
Doch wie war es nun im Fall um den amerikanischen Landsmann? Bizarre Schutzbehauptung oder doch ein Streit unter Landsleuten der in Notwehr eskalierte?
Während Toby zur rechtsmedizinischen Untersuchung gebracht wird, um die zahlreichen Kratz- und Abwehrverletzungen zu dokumentieren und mit seiner Darstellung des Geschehens abzugleichen, nehmen sich die IT-Forensiker der Polizei routinemäßig sein Smartphone vor. Vielleicht hat auch er versucht, einen Notruf abzusetzen. Möglicherweise wurde im Gerangel versehentlich ein Anruf getätigt, die Kamera aktiviert – oder es finden sich andere digitale Spuren.
Besonderes Augenmerk gilt dabei der Frage, ob das Gerät – wie heute bei vielen Smartphones und Wearables üblich – automatisch Vitalparameter aufgezeichnet hat: Pulsfrequenz, Schritte, Bewegungsmuster, abrupte Stürze. Solche biometrischen Daten werden in der modernen Forensik immer relevanter. Sie liefern oft wertvolle Hinweise auf den tatsächlichen Tatverlauf – sogar in Momenten, in denen keine Zeugen anwesend sind.
Ein prominentes Beispiel ist der Fall Jamal Khashoggi, der regierungskritische saudi-arabische Journalist, der im Oktober 2018 das saudische Konsulat in Istanbul betrat und nie wieder lebend gesehen wurde. Ermittler vermuten, dass nicht zuletzt die Daten seiner Apple Watch, die möglicherweise einen abrupten Ausfall der Herzfrequenz oder akustische Signale aufgezeichnet hatte, entscheidend zur Rekonstruktion des Tathergangs beigetragen haben könnten. 
Doch das, was die Ermittler dann tatsächlich auf Tobys Handy finden, ist so abscheulich, so schrecklich, dass man es kaum in Worte fassen kann. Später vor Gericht, als die Aufnahmen gezeigt werden, wird der Fernsehschirm sogar vom Publikum abgewandt, sodass für dieses nur die Tonaufnahmen zu hören sind – ein sehr unübliches Vorgehen. Doch bereits die aufgezeichneten Geräusche genügen, um den Anwesenden das Blut in den Adern gefrieren zu lassen: Rascheln, erstickte Schreie, Jessicas leises Wimmern, Tobys Röcheln und Schnaufen, rhythmische Geräusche. In die Gesichter der Prozessbeteiligten, die sich im Gegensatz zu den Zuschauern auch die Bilder dazu ansehen müssen, steht das blanke Grauen geschrieben. Detailliert hat Toby gefilmt, wie er Jessica würgt, entkleidet, vergewaltigt – und ermordet. Dass man live mitverfolgen kann, wie ein Opfer brutal getötet wird, hat in der Kriminalgeschichte absoluten Seltenheitswert. Womöglich stellen die Aufnahmen für den Täter eine Art Trophäe dar, mit deren Hilfe er sich später noch sexuell befriedigen will.
Auch die Ergebnisse der forensischen Untersuchungen sind eindeutig und stützen Lynns Version: Einerseits wird Tobys DNA an beiden Opfern festgestellt, insbesondere unter ihren Fingernägeln, darüber hinaus auch in Jessicas Genitalien. Andererseits wird auch am Penis des Täters Jessicas DNA festgestellt. Die Kratzspuren an Tobys Gesicht und Armen können laut medizinischem Gutachten nicht durch einen Sturz entstanden sein.
Alle Zweifel am tatsächlichen Tatablauf scheinen damit endgültig ausgeräumt. Vor Gericht bestätigt Toby die Angaben von Lynn. Allerdings erklärt er, ihm sei zwar bewusst gewesen, dass der Abhang, über den er Lynn und Jessica gestoßen habe, gefährlich war – nicht jedoch, dass ein Sturz dort tödlich enden könne.
Er räumt ein, dass Lynn nach dem Sturz hilflos war und er dennoch bewusst keine Hilfe leistete. Die Vergewaltigung und Tötung von Jessica, so Toby weiter, sei nicht geplant gewesen. Er habe sich erst dazu entschlossen, sie sexuell zu missbrauchen, nachdem sie bereits regungslos am Boden lag – weil ihn genau dieser Zustand erregt habe. Danach habe er sie zurückgelassen – in dem Wissen, dass sie ohne medizinische Hilfe sterben würde. Damit scheint der Sachverhalt in seinen wesentlichen Zügen aufgeklärt. Doch eine Frage bleibt – und sie wiegt vielleicht schwerer als jede juristische Bewertung: Warum?
Was trieb den Täter zu einem derart enthemmten, grausamen Handeln?
War es bloßer Zufall, impulsive Gewalt – oder liegen tiefere psychische Ursachen zugrunde? Eine Störung? Ein krankhafter Zug, der die Schwelle zum Unvorstellbaren senkte? Gibt es ein Motiv, das – wenn schon nicht rechtfertigt – zumindest ein Verstehen jenseits des bloßen Entsetzens erlaubt?
Die Frage nach dem »Warum« bleibt das letzte große Dunkelfeld dieser Tat. Und zugleich ist sie zentral – nicht nur für die strafrechtliche Einordnung, sondern auch für das gesellschaftliche Bedürfnis, das Unerklärliche wenigstens ansatzweise greifbar zu machen.
Toby selbst gibt vor, dass bei ihm keine psychischen Erkrankungen vorliegen. Die amerikanischen Behörden können hier nicht weiterhelfen, da in den polizeilichen Datenbanken in den USA keine diesbezüglichen Informationen gespeichert werden. Bei einer psychologischen Begutachtung vor dem Prozess verweigert Toby die Mitwirkung, das Gutachten muss also nach Aktenlage und anhand seines Verhaltens im Prozess angefertigt werden. 
Was festgestellt wird, ist, dass Toby während der Tat weder alkoholisiert ist noch anderweitig unter Drogen steht – so der vom Gericht beauftragte Sachverständige, der Blut- und Haarproben des Beklagten untersucht hat. Nach Lynns Darstellung befand sich der Täter bis zum Zeitpunkt des Angriffs auch nicht in einem aufgeregten Zustand – er trat ihr und Jessica freundlich gegenüber, sein Verhalten wirkte ruhig und unauffällig. 
Das Gericht ist sich letztlich sicher, dass beim Angeklagten keine die Schuldfähigkeit beeinträchtigende Störung vorliegt. Es gibt keinen Anhaltspunkt für eine psychiatrische Erkrankung, etwa in Form einer Schizophrenie, und auch nicht für eine wahnhafte Motivation bei der Tat. Toby sei während der Tat voll einsichtig und steuerungsfähig gewesen – mithin also uneingeschränkt schuldfähig, was das Gericht vor allem an seinen im Video auch gut zu erkennenden strukturierten Handlungen, aber auch dem überlegten Vorgehen nach der Tat festmacht. Aber was hat jemand, der zwei unschuldige junge Frauen so brutal überfällt, für ein Motiv?
Toby ist dreißig Jahre alt, als er die gewaltsamen Taten begeht, er wohnt zusammen mit Eltern und Bruder in den USA. Seit fünf Jahren arbeitet er in einem High-Tech-Unternehmen. Seine Nachbarn beschreiben ihn als ruhig. Die Brüder würden die meiste Zeit im Haus verbringen und seien draußen eher selten zu sehen. Ab und zu gingen sie mit einer angeleinten Katze im Hof spazieren. In seiner Freizeit spielt Toby gern Online-Spiele, unter anderem aus dem Fantasybereich. Bislang hat er keine Vorstrafen.
Und was wollte Toby in Deutschland? Er ist in den vergangenen Jahren oft und gerne gereist – mehrfach im Jahr und in verschiedenste Länder wie Frankreich, Taiwan oder Angola. Nach eigenen Angaben flog er nach Deutschland, um Urlaub zu machen – genau wie seine späteren Opfer. Außerdem habe er in Hamburg Freunde besuchen wollen, die er online kennengelernt habe. Nach Aussage seiner Chatpartnerin mit dem Online-Nickname »Batatabananabat« habe es sich dabei tatsächlich um eine Freundin in Hamburg gehandelt, in die er sich verliebt habe. Doch die habe Toby kurz vor dem Besuch blockiert, nachdem er immer aufdringlicher geworden sei und sie schließlich bedroht habe. »Batatabananabat« hält jedoch den Kontakt zu dem Amerikaner, auch während seiner Reise. In teilweise mehrstündigen Chats praktiziert Toby mit der Frau thailändischer Abstammung auch Cybersex. Bis kurz vor der Tatzeit chattet er mit ihr. 
Tobys einschlägige sexuelle Interessen zeigen sich auch anhand erotischer Filme, die auf seinem Handy und Laptop zusätzlich zu den Tatvideos gefunden werden. Auf mehreren Hundert Dateien ist Geschlechtsverkehr mit – vielfach asiatischen – Frauen in hilfloser Lage zu sehen, die ohnmächtig oder betäubt sind. 
Auch das Motiv für Tobys Attacke auf die beiden jungen Amerikanerinnen im Juni 2023 ist offensichtlich vor allem sexuell, sprich: Er will Jessica, die optisch seiner Vorliebe für asiatische Frauen entspricht, durch massives Würgen in einen wehrlosen Zustand bringen, um sie dann zu vergewaltigen – so, wie er es schon oft in seinen Pornos gesehen hat. Dabei lässt er sich von nichts und niemandem abhalten, beseitigt alle Hindernisse und Störfaktoren, nimmt den Tod der beiden Frauen in Kauf.
Der Sachverständige geht angesichts des sexuellen Hintergrunds der Tat der Frage nach, ob ein sadistisch motiviertes Verhalten vorliegt, verneint dies aber letztlich. Zwar habe der Angeklagte durch die Videoaufnahmen in gewisser Weise Trophäen von der Tat »mitgenommen«, das massive Würgen spreche allerdings nicht dafür, dass der Angeklagte ein länger hingezogenes Leiden und Demütigen des Opfers anstrebte. »Zwar verfüge der Angeklagte über eine beträchtliche Sammlung von rund 297 Internetvideos, die sexuelle Handlungen an, vor oder mit schlafenden oder bewusstseinsgetrübten Frauen zeigen würden. In diesen komme es zweifelsohne zu erniedrigenden sexuellen, jedoch gerade nicht zu sadistischen Handlungen.«
Auch andere paraphile Störungen (Voyeurismus, Pädophilie) werden ausgeschlossen oder vielmehr als nicht entscheidend beurteilt. Das Sexualverhalten des Angeklagten sei nicht vorrangig durch paraphile Interessen bestimmt gewesen. Es gebe zwar eindeutige Hinweise auf »unpersönliche sexuelle Aktivitäten (Cybersex)« sowie auf den »regelmäßigen Gebrauch von Pornografie«, aber das Tatverhalten von Toby zeige deutlich, dass es währenddessen zu keiner emotionalen Ausnahmesituation (im Fachjargon »Labilisierung«) gekommen ist, in der er sich »sexueller Aktivitäten hätte bedienen müssen, um seine Affekte regulieren zu können« (man spricht in diesem Fall von sogenannten Coping-Strategien). Kurzum Toby ist voll schuldfähig. 
 
Es stellt sich nun die zentrale Frage: Welches Strafmaß ist für eine derart grausame und offenbar sinnlose Tat angemessen? Welche Straftatbestände sind objektiv erfüllt – Mord in mehreren Fällen, Vergewaltigung, versuchter Mord? Und drängt sich angesichts der Verwerflichkeit und Unberechenbarkeit nicht zwingend die Anordnung von Sicherungsverwahrung auf? Bleibt schließlich zu klären, ob überhaupt noch strafmildernde Umstände erkennbar sind, die im Rahmen der Strafzumessung zugunsten des Angeklagten ins Gewicht fallen könnten. 
Im Mai 2024, knapp ein Jahr nach dem brutalen Überfall auf die beiden amerikanischen Touristinnen, wird Toby zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das zuständige Gericht wertet die Tat als Mord, versuchten Mord und Vergewaltigung mit Todesfolge – das Gericht folgt damit nicht dem Antrag der Verteidigung, die lediglich eine Verurteilung wegen Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beantragt hatte – ein rechtlich gewichtiger Unterschied.
Lebenslänglich ist nicht gleich fünfzehn Jahre. Zwar wird in der Öffentlichkeit oft kolportiert, »lebenslänglich« bedeute faktisch fünfzehn Jahre Haft. Richtig ist: Lebenslänglich meint grundsätzlich eine Haftdauer bis ans Lebensende. Allerdings kann das Gericht nach Ablauf von fünfzehn Jahren die Strafe zur Bewährung aussetzen, vorausgesetzt: Es liegt keine besondere Schwere der Schuld vor, und es besteht eine positive Sozialprognose, also keine erhebliche Rückfallgefahr. Stellt das Gericht bei der Verurteilung jedoch eine besondere Schwere der Schuld fest, verzögert sich die mögliche Entlassung deutlich über fünfzehn Jahre hinaus. Das kann bedeuten: zwanzig, fünfundzwanzig oder noch mehr Jahre – in manchen Fällen bleibt die Person bis zum Tod in Haft.
Und wann stellt das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest? 
Diese qualifizierende Feststellung trifft das Gericht, wenn die Gesamtwürdigung von Tat und Täterpersönlichkeit ergibt, dass die Schuld über das »normale Maß« eines Mordes hinausgeht. Das kann insbesondere der Fall sein bei: besonders grausamer oder heimtückischer Tatausführung, mehreren Mordmerkmalen, mehreren Opfern oder der Kombination mit anderen schweren Straftaten, etwa Sexualdelikten oder massiver Gewalt.
Wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt, ist eine Entlassung nach fünfzehn Jahren so gut wie ausgeschlossen – realistisch wird dann häufig erst nach zwanzig, fünfundzwanzig oder noch mehr Jahren geprüft. In manchen Fällen bleibt der Verurteilte lebenslang in Haft.
An dieser Stelle wird deutlich, worauf die Strategie der Verteidigung abzielt: Sie will erreichen, dass das Gericht den Angriff auf Lynn nicht als versuchten Mord, sondern nur als gefährliche Körperverletzung (§ 224 StGB) wertet. Warum?
Weil dann juristisch nur ein Mordtatbestand verbleibt – der an Jessica. Das hätte zur Folge, dass das Gericht unter Umständen keine besondere Schwere der Schuld feststellt, da nicht mehrere Mordtaten erfüllt wären. Strafrechtlich betrachtet wäre das eine relevante Weichenstellung mit konkreten Auswirkungen auf die spätere Vollstreckung.
Wenn man – so schwer das fallen mag – juristisch neutral bleibt: Wäre es denkbar, den Angriff auf Lynn nicht als versuchten Mord zu bewerten, sondern »nur« als gefährliche Körperverletzung mit tragischem Ausgang?
Oder muss man nicht doch – angesichts der Gesamtumstände, der Brutalität, der sexuell motivierten Gewalt und des gezielten Vorgehens – zu dem Schluss kommen, dass hier jede juristische Grenze eindeutig überschritten wurde?
Der Fall zeigt: Zwischen Strafmaß, Schuldschwere und rechtlicher Subsumtion verläuft mitunter ein schmaler Grat – und doch muss am Ende das Urteil einer rechtsstaatlich abgesicherten Bewertung standhalten.
Was würden Sie sagen, sofern Sie ob der Monstrosität und Schwere der eigentlichen Tat noch objektiv bleiben können?
Das Gericht wertete Tobys Einlassung als »prozesstaktisch motivierte Schutzbehauptung«. In Anbetracht des Geländes konnte der Angeklagte keineswegs davon ausgehen, dass das Opfer den Sturz in die Schlucht hinunter überleben würde.
Als er Lynn B. über die Geländekante und den steilen Abstieg hinabstieß, hielt er den Tod der Frau für möglich, »er nahm diese Folge seines Handelns billigend in Kauf oder fand sich zumindest mit ihr ab«, sein angestrebtes Tatziel, die Vergewaltigung von Jessica, stand für ihn im Vordergrund. 
Das Gericht hatte für diese Beurteilung die zahlreichen Fotos vom Tatortbereich begutachtet. So konnte es feststellen, dass direkt nach der Abbruchkante der steilste Teil des Hanges folgte, der über einer Höhe von sieben Metern bei einer Neigung von achtzig Grad nahezu senkrecht abfällt, mit felsdurchsetztem Gelände. Danach flacht der Hang zwar etwas ab und läuft zum querliegenden Baumstamm hin aus, doch wenige Meter später gibt es eine erneute Abbruchkante, hinter der das Gelände nahezu senkrecht zur tief darunter liegenden Pöllatschlucht abfällt. Die Steilheit und die erhebliche Höhendifferenz würden auch auf den Fotos eindrücklich sichtbar, die Aussagen des Polizeibeamten und des Notarztes der Bergwacht, der alpin erfahren ist, bestätigen die Gefährlichkeit des Geländes.
Der Angeklagte realisierte bereits bei seiner ersten Begehung des Nebenpfades, wie steil das felsdurchzogene Gelände hinter der Abbruchkante abfiel. »Für die Folgenabschätzung des Hinabstoßens einer Person in dieses Gelände bedarf es keiner spezifischen alpinen oder medizinischen Kenntnisse. Auch wenn der medizinische Laie im Regelfall nicht in der Lage ist, die potenziellen Verletzungsfolgen fachlich korrekt einzuordnen und exakt voneinander abzugrenzen, gehört es doch zum Allgemeinwissen, dass ein Absturz in einem derartig steilen und felsdurchsetzten Gelände eine hohe abstrakte Gefahr für einen tödlichen Ausgang mit sich bringt. Für diese selbstverständliche Erkenntnis bedarf es keiner größeren gedanklichen Anstrengungen – auch nicht bei einem sexuell erregten Spontantäter.«
Bei dem gewaltsamen Tötungsversuch sieht das Gericht noch ein weiteres Mordmerkmal als erwiesen an, nämlich das der sogenannten Ermöglichungsabsicht. Der Täter hegt hiermit die Absicht, durch die Tötung »eine weitere Straftat zu ermöglichen oder zumindest zu erleichtern … Der Tod des Opfers muss nicht notwendiges Mittel zur Ermöglichung der Tat sein. Es reicht aus, wenn eine bei der Tatbegehung – mit (bedingtem) Tötungsvorsatz – vorgenommene (Tötungs-)Handlung zur Ermöglichung der anderen Straftat nach der Vorstellung des Täters erforderlich war, um die Ausführung der ›anderen‹ Tat zu erleichtern.« Das Tatziel war die Vergewaltigung. Erst durch das Einschreiten von Jessicas Freundin und des sich in der Folge entwickelnden Kampfs erkannte Toby, dass er dieses Ziel nicht würde erreichen können.
Und genau deshalb stellte das Gericht zudem die sogenannte besondere Schwere der Schuld fest. Toby hatte nicht nur mehrere Mordmerkmale erfüllt, sondern damit auch zwei Tötungshandlungen, einen Mord und einen versuchten Mord, was im Vergleich zu anderen Taten als besonders verwerflich anzusehen sei. Die Sicherungsverwahrung ordnete das Gericht allerdings nicht an – ein immerhin beachtlicher Erfolg für Tobys Verteidigung, sofern man das angesichts der Monstrosität der Tat überhaupt so nennen mag.
Am Ende bleibt diese Tat vor allem eines: rätselhaft. Rätselhaft nicht in dem Sinne, wer Täter ist und ob es genügend Beweise gibt, um ihn zu überführen, sondern vielmehr in dem Sinne, wie eine absolut zufällige, aber letztlich verhängnisvolle Begegnung von drei Personen, dazu noch Tausende Kilometer von den jeweiligen heimischen Lebensumfeldern entfernt, zu der uns bekannten Tat führen kann. Zu einer Tat, bei der die kurze, gewaltsame Befriedigung eines wie auch immer gearteten Sexualtriebs – »der Albtraum am Märchenschloss Neuschwanstein dauerte entsetzliche 22 Minuten«, wie die Bild schreibt – Tod und lebenslange Traumatisierung aufseiten der Opfer und Verurteilung und lebenslange Haftstrafe aufseiten des Täters mit sich bringt. Es gibt Verbrechen, bei denen trotz umfassender kriminalistischer Ermittlungen, trotz Sachverständigengutachten und rechtmäßiger Urteilsfindung vieles im Dunkeln bleibt. Das Motiv des Täters oder besser: Die Frage, wie ein einziger Moment so kippen kann, dass ein vermeintlich normaler Auslandsaufenthalt eine unfassbare Wendung nimmt. 

					3 Der zerstückelte Bauer

				Freitag, 12. Oktober 2001: Es ist ein milder Herbstabend im idyllischen Neuburg an der Donau, als der Bauer Rudolf Rupp nach einem langen Arbeitstag in seine Stammkneipe einkehrt. 
Im Dorf gilt der Landwirt als Außenseiter. Eigenbrötlerisch und vor allem dann, wenn er Alkohol konsumiert, als leicht reizbar und aggressiv. Außerdem haftet ein derart übler Stallgeruch an ihm, dass man besser Abstand hält, so zumindest das Credo der Dorfbewohner. Höhepunkt seiner Woche war es, wenn er freitagabends in die nahe gelegene Sportgasttäte fuhr, um sich dort regelmäßig einen Rausch anzutrinken und in diesem Zustand über seine Ehefrau Hermine, seine beiden Teenagertöchter und den aus dem Osten stammenden Freund der älteren Tochter, Matthias, zu schimpfen. 
Faul seien sie, »Asoziale« allesamt, die den ganzen Tag vor dem Fernseher verbrächten, während er den Hof bestelle und von früh bis spät schufte. Keiner der vier sei jemals auf die Idee gekommen, auch nur einen Finger krumm zu machen, geschweige denn, ihm zur Hand zu gehen.
Auch an diesem Freitagabend schimpft der Zweiundfünfzigjährige über seine »faulen Weiber« und seinen nichtsnutzigen Schwiegersohn in spe. Den anderen Gästen tut der Bauer in diesen Momenten fast schon leid, wenn er so allein am Tisch sitzt, in seiner blauen Latzhose und immer demselben Hemd, und sich nach mehreren Halbliterkrügen Weißbier in Rage redet. 
Nach Mitternacht hat die Tirade schließlich ein Ende. Er bricht auf, nicht ohne anschreiben zu lassen, und trotz der Überredungsversuche des Wirts, doch besser zu Fuß nach Hause zu gehen, beharrt er darauf, zu fahren. Rupp setzt sich ans Steuer seines silbergrauen Mercedes E230, rammt um ein Haar den Blumenkübel auf dem Parkplatz und macht sich auf den Heimweg.
Es war das letzte Mal, dass man ihn gesehen hat.
 
Nach eineinhalb Jahren gibt es noch immer kein Lebenszeichen vom vermissten Bauern. Erste Suchmaßnahmen der örtlichen Polizei unmittelbar nach dem Verschwinden waren erfolglos geblieben und irgendwann eingestellt worden. Seither war der Bauer nirgendwo in Erscheinung getreten. Weder hatte er irgendwo Geld abgehoben, noch telefoniert, noch in einer Apotheke Rezepte für seine Diabeteserkrankung eingelöst. Diese unveränderliche Ermittlungssituation macht die Polizeibeamten nun doch etwas stutzig, weshalb sie den Fall an die Kripo weiterleiten.
Da der Bauer keine Freunde hatte, man aber im Dorf auch nicht wirklich von Feinden sprechen konnte, nimmt die Kriminalpolizei rasch die Angehörigen ins Visier. An einem kalten Januarmorgen um sieben Uhr früh steht sie schließlich mit einem Durchsuchungsbeschluss auf dem Rupp’schen Hof, um sich etwas »umzusehen«. Wenig später wird die gesamte Familie in Handschellen abgeführt: Ehefrau Hermine, achtundvierzig, die Töchter Manuela und Andrea, siebzehn und achtzehn Jahre alt, sowie Matthias E., der zwanzigjährige Verlobte der älteren Tochter.
Was genau in der kurzen Zeit zwischen der Durchsuchung des Hofes und der Ingewahrsamnahme passiert war, wusste zu diesem Zeitpunkt niemand außer den Kripobeamten und den Verdächtigen.
Was aber binnen kürzester Zeit nach der Festnahme der vier Familienmitglieder nach außen dringt, lässt selbst hartgesottenen Horror-Enthusiasten das Blut in den Adern gefrieren. Als Rudi an jenem Abend vor seinem spurlosen Verschwinden nach dem Wirtshausbesuch stark alkoholisiert heimkehrt, soll ihm die Familie bereits aufgelauert haben, der Abend in einem Blutbad enden. Unmittelbar nach Betreten seines Wohnhauses schlägt Matthias E. dem ahnungslosen Familienvater mit einer Holzlatte hinterrücks den Schädel ein, während die Frauen Matthias anfeuern und das Opfer beschimpfen. Sodann treten Ehefrau und Töchter mit den Füßen auf den am Boden Liegenden ein, bis der Bauer keine Regung mehr zeigt. In der Annahme, der Familienvater sei bereits tot, wickeln sie ihn in Folie und bringen ihn in den Keller. Doch als der Bauer mit dem Fuß zuckt und Geräusche von sich gibt, greift Matthias E. zu einem Zimmermannshammer und schlägt mit dem spitzen Teil auf seine Schläfe. 
Dann nimmt auch seine Tochter Manuela kurzentschlossen den Hammer und schlägt wieder und wieder auf den Kopf ihres Vaters ein. Endlich rührt sich das Opfer nicht mehr, und die Familie verlässt den Keller, um sich über die nächsten Schritte zu beraten.
Am darauffolgenden Tag wird die Leiche des Familienvaters auf einen Tisch gewuchtet, Matthias E. legt ein Beil, eine Holzbügelsäge und ein langes Fleischermesser bereit. Dann beginnt er mit den Füßen. Zuerst mit der Holzsäge, dann mit einer Eisensäge. Mit der geht es besser. Für die Sehnen nimmt er das Fleischermesser. Nach den Füßen zerteilt er die Arme, dann die Hüfte. Die abgetrennten Leichenteile gibt Hermine in blaue Müllbeutel. 
Dann schneidet Hermines Schwiegersohn in spe mit dem Messer die Haut vom Bauchnabel bis zu den Rippen auf und zieht die Innereien mit der Hand heraus. Das Blut, das sich in der Bauchhöhle angesammelt hat schöpft er mit einem Margarinebecher ab und schüttet es in einen Eimer. Anschließend macht er mit dem Hackbeil weiter, so lange bis der Unterleib vom Bauern abfällt. Danach durchtrennt er eine Rippe nach der anderen, ehe er mit dem Hals weitermacht: erst mit dem Messer, dann mit dem Hackebeil. Den Kopf gibt er in einen Topf, kocht ihn und zerschlägt ihn danach. 
Die Säcke mit den Leichenteilen lagern die vier Familienmitglieder zunächst in der Maschinenhalle; am nächsten Tag beginnt Matthias, den Hunden kleinere Teile aus den Säcken zum Fraß vorzuwerfen. Die Hunde fallen sofort drüber her und nagen alles restlos bis auf die Knochen ab. Die Knochen, die die Hunde übrig gelassen haben, vergräbt Matthias im Anschluss auf einem Misthaufen, der über ein Jahr später von einem ahnungslosen Bauern auf seinen Äckern verteilt werden wird. Rudis silbergrauer Mercedes wird noch in der Tatnacht zu einem befreundeten Schrotthändler verbracht, der ihn in seiner Presse entsorgt. 
Woher die Polizei das alles weiß? Alle vier Familienmitglieder legen ein Geständnis ab. 
 
Was bewegt Menschen zu solch einer grausigen Tat? Was muss passiert sein, dass sich vier Personen in einen derartigen Blutrausch hineinsteigern? Und wie konnte die Familie die Tat so lange geheim halten? Musste sie doch Tag und Nacht von den Bildern und Erinnerungen an das Gemetzel heimgesucht werden.
Als Tatmotiv geben die Angehörigen an, der Bauer habe Matthias E. kurz zuvor vom Hof gejagt. Daraufhin hätten sie den Plan geschmiedet, Rudi umzubringen. Er sei ein alkoholkranker Tyrann gewesen, der seine Familie ständig demütigte, anschrie und brutal schlug. Der das letzte Geld versoff, während der Hof hoch verschuldet war und die Arbeit liegen blieb. Außerdem sei er nicht bereit gewesen, den Lebenswandel der arbeitslosen Familie durch weitere Grundstücksverkäufe oder Kredite zu finanzieren. Von der Tötung des Familienvaters versprachen sie sich ein unbeschwertes Leben. 
Ungefähr zwei Wochen vor dem Verschwinden von Rudolf Rupp, Ende September 2001, so werden die Familienmitglieder aussagen, sei der Bauer abermals betrunken nach Hause gekommen. Die vier saßen im Wohnzimmer. Hierbei habe Matthias E. erstmals über seinen Plan gesprochen, er wolle Rudolf Rupp erschlagen.
Einige Tage später habe er erneut darüber gesprochen. Diesmal mit mehr Details. Am nächsten Freitag, sagte er, wenn Rupp betrunken aus der Gaststätte heimkäme, wolle er ihn abfangen, einen Streit provozieren und ihn töten.
Hermine Rupp hörte zu. Dann sagte sie: »Dann erschlag ihn halt.«
Die Töchter widersprachen nicht.
Das alles ist nicht nur sehr detailliert, sondern korrespondiert mit den anderen Aussagen, es ist Täterwissen. Einzig über das Strafmaß kann man vielleicht noch diskutieren, denn wie üblich bei einem Mordprozess wird ein Psychiater beauftragt, die Schuldfähigkeit der Beschuldigten zu begutachten. Im Fall der Familie Rupp wird allen vier eine unterdurchschnittliche Intelligenz attestiert. Sie weisen unter anderem Lernbehinderungen, Aufmerksamkeitsstörungen und eine geringe Frustrationstoleranz auf, zu Teilen die Neigung zu Selbstaggression. Die Eltern seien ihrem Erziehungsauftrag nur unzureichend nachgekommen, sie hätten es versäumt, ihren Töchtern die einfachsten Grundregeln im sozialen Umgang zu vermitteln. Zwischenzeitlich war den Eltern sogar das Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre Tochter Manuela entzogen worden, eine geplante Unterbringung in eine stationäre Jugendhilfemaßnahme wurde jedoch nicht umgesetzt.
Geradezu erschreckend skizziert sich das Bild einer verwahrlosten, am Rand der Gesellschaft lebenden Familie, die keinerlei Kontakt zu Nachbarn oder weiteren Angehörigen der Familie pflegte. Der Umgangston innerhalb der Familie sei extrem roh, der Alltag sei von Streitereien geprägt gewesen. Drastisch heißt es in den Akten: Man wünschte sich »täglich den Tod an den Hals«.
Der Schwiegersohn Matthias E. sei seit dem Teenageralter alkoholkrank – zum Zeitpunkt der Tat trank er einen Kasten Bier täglich – und bereits in etliche Schlägereien verwickelt gewesen. 
Alle vier seien aber in der Lage, soziale und rechtliche Normen zu verinnerlichen und zu befolgen. Sie können also trotz psychischer Einschränkungen zwischen Gut und Böse unterscheiden und sind demnach voll schuldfähig. Was würden Sie in einer solchen Situation machen? Verurteilen? 
 
Der Anwalt wirft Zweifel auf. Sie ahnen es bereits: Ganz so einfach ist es nicht. Bevor überhaupt über das tat- und schuldangemessene Strafmaß nachgedacht werden kann, stellt sich eine viel grundlegendere Frage: Kann es überhaupt zu einem Schuldspruch kommen? Denn was bislang unerwähnt blieb: Die Geständnisse wurden von allen vier Beschuldigten kurze Zeit später widerrufen.
Und nun?
Ein Beschuldigter kann sein Geständnis im Strafprozess jederzeit zurücknehmen. Doch ein Widerruf löscht die ursprüngliche Aussage nicht einfach aus. Sie bleibt bestehen – als Tonbandaufnahme, als Protokoll, als Erinnerung der Vernehmungsbeamten. Sie kann weiterhin in die Beweisaufnahme einfließen, etwa durch das Abspielen einer Videoaufzeichnung oder durch die Zeugenaussage eines Polizeibeamten. Und genau das geschieht im Fall der Familie Rupp.
Doch gerade die Aussagen der Polizeibeamten werfen Fragen auf. Denn die Schilderungen der Familienangehörigen und von Matthias E. sind nicht konsistent. Sie weichen in entscheidenden Details voneinander ab. Mehr noch: Sie verändern sich im Laufe der Vernehmungen. 
So behauptet Rudis Ehefrau Hermine zunächst, der Bauer sei im betrunkenen Zustand die Treppe hinuntergestürzt und habe sich daraufhin nicht mehr gerührt. Deshalb habe man ihn weggefahren und mit dem Auto in einem Weiher versenkt. Bei einer späteren Vernehmung berichtet sie plötzlich, ihm nach seinem unglücklichen Treppensturz noch eins mit einer Holzlatte übergezogen zu haben. Man könnte vermuten, sie habe ihm einen mitleidsvollen Gnadenstoß erteilt. 
Die Polizei glaubt ihr – abgesehen von der Sache mit der Holzlatte – kein Wort. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb die Witwe kurz darauf aussagt, dass es doch kein unglücklicher Treppensturz, sondern vielmehr der unliebsame Schwiegersohn gewesen sei, der ihren Rudi zu Fall gebracht habe. Er habe ihm mit besagter Holzlatte aufgelauert und ihn nach ein paar ordentlichen Schlägen in den Nacken die Treppe hinuntergestoßen. Sie selbst habe dann »nur« beim Zerteilen der Leiche und dem Auskochen des Schädels geholfen. Mit Letzterem habe sie als Hausfrau und Hobbyköchin ja immerhin einige Erfahrung.
Aber auch das ist noch nicht die letztgültige Version des Tathergangs. Bei einer weiteren Vernehmung soll Hermine ausgesagt haben, dass sie ihrem Mann mit einem Hammer die Schläfe eingeschlagen habe, da Rudi nach dem Hieb mit der Holzlatte noch mit dem Fuß gezuckt habe. 
Nicht nur die Ehefrau versorgt die Polizei mit mehreren Tatversionen. Auch die anderen Familienmitglieder haben im Verlauf der Vernehmungen zahlreiche Varianten parat, wie der Rudi sein wenig erstrebenswertes Ende gefunden habe. Letztlich stimmen die verschiedenen Aussagen nur darin überein, dass dem Bauer der Schädel eingeschlagen und die Leiche nicht gerade sachgerecht entsorgt worden war. 
Ein Geständnis, das sich wandelt – wie viel ist es wert? Sind nicht widersprüchliche Aussagen, die sich in Ablauf, Details und Interaktion gegenseitig widersprechen, eher ein Hinweis auf eine erfundene Geschichte? Und wenn dem so ist – wo ist dann der verschwundene Bauer?
Ist er fortgelaufen? Hat er sich abgesetzt, um seiner Familie zu entkommen, über die er in seiner Stammkneipe so oft herzog? Faul und nichtsnutzig soll er sie genannt haben.
Der Chefermittler sieht das anders. Später wird er sagen, die Widersprüche in den Aussagen seien gerade der Beweis für ihre Echtheit. Das berühmte Körnchen Wahrheit, um das sich jede Lüge rankt. Die abweichenden Schilderungen? Ablenkungsmanöver, um die Ermittler in die Irre zu führen. Letztlich, so seine These, hätten die Beschuldigten nur die Fäden gesponnen – doch in der Mitte, verborgen zwischen all den Unstimmigkeiten, liege die Wahrheit.
Und das Motiv? Auch hier erzählen die vier Verdächtigen verschiedene Geschichten. Sie liefern zusätzliche Erklärungen, neue Begründungen, die sich gegenseitig überlagern. 
So geben die beiden Töchter Manuela und Andrea bei der psychiatrischen Befragung plötzlich an, der Bauer habe sie jahrelang sexuell missbraucht. Mindestens zweimal in der Woche sei er in ihre Zimmer gekommen, um sich zu »bedienen«. Ein anderes Motiv lautet, Matthias E., der Schwiegersohn in spe, habe ein Verhältnis mit beiden Töchtern gehabt und damit »im Revier« des Bauern »gewildert«. 
Für den Gerichtspsychiater war dieses Motiv überzeugend, obwohl am Ende kein klares Bild steht, sondern ein Flickenteppich von Tatmotiven. Ein Mosaik aus Widersprüchen – und doch soll es die Wahrheit sein.
Macht Sie diese diffuse Motivlage und die vielen Varianten des Tathergangs möglicherweise stutzig? Und weiter gefragt: Kann man jemanden verurteilen nur aufgrund eines Geständnisses, auch wenn die Beweislage alles andere als üppig ist? Schließlich gab es in dem Fall keine physischen Beweise. Keine Blutspuren, keine Knochenfragmente, keine Tatwaffe. Nichts, was die Version der ursprünglich Geständigen stützen könnte oder gar belegte, dass Bauer Rudi überhaupt tot war. Die Polizei suchte – und fand nichts.
Aber Vorsicht! Lassen Sie sich von geflissentlicher Rhetorik nicht verunsichern. Denn klar kann eine Verurteilung erfolgen, auch wenn es keine Sachbeweise gibt, denken Sie nur an die unzähligen Indizienprozesse, von denen man immer wieder liest. Selbst wenn sich eine Tat nicht unmittelbar anhand von Tatsachen beweisen lässt, können eben auch logische Schlussfolgerungen Rückschlüsse auf eine Tat geben. Und vorliegend gibt es ja durchaus auch »Beweise«, nämlich die Geständnisse. Die sogenannte »Einlassung zur Sache« eines Beschuldigten oder Angeklagten ist für die Beweiswürdigung insofern von entscheidender Bedeutung, weil der Angeklagte meist über besonderes Wissen zum Tatvorwurf verfügt. Seine Aussage unterliegt damit selbstverständlich auch der richterlichen Beweiswürdigung. Und ganz ehrlich, wer würde sich schon selber fälschlich belasten?
Für viele Täter wirkt ein Geständnis auch regelrecht erleichternd. Und genau so war es dem Gutachten des Gerichtspsychiaters zufolge, auch im Fall des ermordeten Bauern. Vor allem die beiden Töchter hätten sehr an der grausamen Tat gegen den eigenen Vater gelitten. Und dass man keine Spuren des toten Bauern mehr findet – insbesondere keine Leiche oder Leichenteile –, ist auch nicht fernliegend, wenn die ausgekochten, zerkleinerten und unter den Stallmist gemischten Knochen – wie von den vier Beschuldigten angegeben – schlussendlich auf dem Acker gelandet sind und damit zum Leckerbissen für Waldtiere geworden sein dürften. Wilde Tiere machen schließlich keinen Unterschied zwischen menschlichen Überresten und einem Tierkadaver. Das erklärt dann auch, warum die aufwendige Suche, etwa in umliegenden Flüssen und Weihern, erfolglos geblieben war. Und dass im Haus trotz der darin stattgefundenen martialischen Leichenzerteilung keine Rückstände von Blut oder Knochenfragmenten gefunden wurden, war nach Ansicht der Rechtsmedizin auch nicht unüblich und durchaus plausibel: So könnten Tötung und Zerlegung des Bauern relativ unblutig abgelaufen sein: »Es wird wahrscheinlich nicht zu spritzender Blutung gekommen sein.« Zudem könnten etwaige Spuren inzwischen durch Reinigungsmaßnahmen beseitigt worden sein. 
Aber das Wichtigste und überzeugendste Argument für die Richtigkeit der Geständnisse und damit der traurigen Realität um Rudis brutales Ende: Die Angaben der vier Beschuldigten zum Todeskampf des Opfers sowie zu Ablauf und Dauer der Leichenzerlegung beurteilte der Rechtsmediziner weitgehend als stimmig.
Insbesondere enthält die Schilderung mehrere Details, die auf tatsächliche Erlebnisse hindeuten. Ein markantes Beispiel ist der Margarinebecher, mit dem der Schwiegersohn in spe das Blut aus der Bauchhöhle geschöpft haben will.
Ein weiteres aufschlussreiches Detail ist die geschilderte Komplikation mit der Holzsäge. Matthias E. berichtet, dass er zunächst versucht habe, den Fuß mit einer Bügelsäge für Holz abzutrennen, dies jedoch nicht funktionierte. Erst daraufhin griff er zur Eisensäge. Die Erwähnung einer unerwarteten Schwierigkeit im Handlungsablauf spricht für eine tatsächlich erlebte Situation – denn jemand, der sich ein solch komplexes Geschehen ausdenken würde, wür-de kaum absichtlich zusätzliche Komplikationen hinzufügen.
Zudem erinnert sich Matthias E. an eine auffällige körperliche Besonderheit: Er gibt an, dass ihm beim Zerteilen von Rudolf Rupp aufgefallen sei, dass diesem eine Zehe fehlte. Dieses Detail wird vom Hausarzt von Rudolf Rupp bestätigt. 
Damit hatten die vier Beschuldigten eindeutig Täterwissen, also Kenntnisse, die nur jemand haben kann, der selbst an der Tat unmittelbar beteiligt war.
 
Ist das wirklich der ultimative »Beweis«? Das Wissen um einen fehlenden Zeh? Schließlich ist es ja nicht irgendwer, der von dem fehlenden Zeh Kenntnis hat, sondern der eigene Schwiegersohn in spe, der mit dem Bauern seit Jahren unter einem Dach im selben Haushalt lebt. Und die Sache mit dem Margarinebecher mag ein markantes Detail sein, das sich aber sogleich wieder relativiert, wenn man bedenkt, dass die vier Beschuldigten in der landwirtschaftlichen Tierhaltung aufgewachsen und tätig sind. Sie kennen den Umgang mit toten Tieren, deren Zerteilung und Entsorgung. Das ist kein Täterwissen, sondern allgemeines Wissen aus einem landwirtschaftlichen Betrieb. Und glauben Sie wirklich, dass es in Zeiten molekularer Kriminalwissenschaften denkbar ist, dass nach einem solchen Tathergang keinerlei biologische Rückstände mehr zu finden sind? Kein Tropfen Blut im Abfluss, kein DNA-Partikel im Siphon? Den Geständnissen zufolge soll das Blut ja literweise abgeschöpft und dort entsorgt worden sein. Und doch – nichts. Ist das wirklich überzeugend? Oder besser gefragt: Ist es so überzeugend, dass man auf dieser Grundlage vier Menschen verurteilen kann – vier Menschen, die im Falle eines Schuldspruchs wegen Mordes lebenslang hinter Gitter müssten?
Kurzum: Die Ermittler stützen ihre These auf das, was sie nicht gefunden haben: Weil es keine Spuren gibt, ist das ein Indiz. 
Und damit kommen wir zum »Star-Beweis« der Anklage – den Geständnissen. Oder besser gesagt: den widerrufenen Geständnissen. Die Beschuldigten begründen ihre Widerrufe teils mit massivem Druck während der Vernehmung. Matthias E. behauptet, er habe »aus Angst vor Misshandlung« gestanden. Der Schrotthändler, der im übrigen bis zuletzt bestreitet, je einen Mercedes und schon gar keine Leiche entsorgt zu haben, geht noch einen ganzen Schritt weiter: Ein Polizeibeamter, so sagt er, habe ihm seine Dienstwaffe an die Schläfe gehalten und gedroht abzudrücken, wenn er nicht gestehe.
 
Und nun? Macht Sie das misstrauisch? Oder ist es nur eine verzweifelte Geschichte, ein letztes Manöver, um doch noch davonzukommen? Ein billiger Trick, nach dem Motto: Hätte ich doch nur von Anfang an geschwiegen …
Das Gericht befindet die Widerrufe der Geständnisse jedenfalls für nicht glaubhaft. Und auch die übrigen geschilderten Besonderheiten hielten die Richter nicht davon ab, alle vier Beschuldigten wegen der vorsätzlichen Tötung des Bauern Rudi zu verurteilen. Daran änderte auch der Umstand nichts, dass weder seine Leiche noch irgendwelche Spuren einer Leichenbeseitigung aufgetaucht waren. Sie sehen, der Mythos, bei einer fehlenden Leiche sei ein Schuldspruch nicht möglich, ist (leider) falsch. In Deutschland urteilen Strafrichter aufgrund ihrer freien Überzeugung. Regeln, wie sie zu dieser Überzeugung gelangen (dürfen), gibt es quasi nicht. 
Die Schwurgerichtskammer in Ingolstadt verurteilt schließlich Rudolf Rupps Ehefrau Hermine und Matthias E., den Verlobten der ältesten Rupp-Tochter, zu je achteinhalb Jahren Haft – wegen gemeinschaftlichen Totschlags. Die Töchter werden der Beihilfe zum Totschlag durch Unterlassen für schuldig befunden und zu Jugendstrafen von zweieinhalb (Andrea) beziehungsweise dreieinhalb Jahren (Manuela) verurteilt. Die Vier legen Revision ein, die 2006 indes als unbegründet zurückgewiesen wird. 
Wenn Sie nun trotz des gefällten Urteils noch Restzweifel haben, ob der plastisch ausgemalten, filmreifen Morddetails oder ob der fehlenden Leiche: Sie sind nicht allein. Es sollte aber noch knapp vier Jahre dauen, bis der martialisch anmutende Fall eine drastische Wendung nahm:
An einem milden Frühlingstag im März 2009 finden Taucher einen silbergrauen Mercedes in der Donau, etwa fünf Straßenkilometer vom Rupp’schen Hof entfernt. Darin die äußerlich völlig unversehrte Leiche des angeblich zerstückelten und aufgefressenen Landwirts – teilweise skelettiert, aber ansonsten komplett intakt und unverletzt. Eine DNA-Analyse identifiziert die Leiche zweifelsfrei. Es gibt auch keinerlei Hinweise auf Gewalteinwirkung: Schädelknochen, Rumpf und Wirbelsäule sind völlig unverletzt, jegliche Schnitt-, Stich- oder Hiebverletzungen können dadurch ausgeschlossen werden. Zudem wird eine chemisch-toxikologische Untersuchung vorgenommen, bei der keinerlei Spuren von Gift oder Tabletten nachzuweisen sind. Eine konkrete Todesursache kann also nicht festgestellt werden. Was man hingegen sagen kann, ist, dass der tote Landwirt hinter dem Steuer gesessen haben muss, denn Schien- und Wadenbeine samt Füßen findet man bei den Pedalen. 
Durch den Fund wird eines klar: Das blutrünstige Mordszenario, aufgrund dessen Rudis Familie verurteilt wurde, war ein reines Phantasieprodukt. So, wie es das Gericht in seinem ersten Urteil ausgemacht hat, kann es definitiv nicht abgelaufen sein. 
 
Wie aber kam es zu den fatalen Falschaussagen der Familie Rudolf Rupps? Wieso diese ausführlichen, detailreichen Schilderungen einer grausamen Tötung, die so nie stattgefunden haben kann? Wurden die laut Gerichtsarzt intellektuell eingeschränkten Angeklagten tatsächlich von übereifrigen Beamten unzulässig unter Druck gesetzt, wie sie es beim Widerruf der Geständnisse angegeben hatten? 
Immerhin waren »die Beschuldigten in weiten Teilen ohne anwaltlichen Beistand stundenlang vernommen worden und die »Vorgespräche« vor diesen Vernehmungen zudem nicht protokolliert. Was also genau passiert ist, als die Beschuldigten bei der Polizei waren, lässt sich im Nachgang nicht mehr nachvollziehen.
Hat der Bauer also möglicherweise Selbstmord begangen? Ist er nach seinem letzten Wirtshausbesuch schlicht im Suff vom Weg abgekommen? Oder haben die Familienangehörigen doch was mit seinem Tod zu tun, nur eben ganz anders als von ihnen zunächst geschildert?
Die Strafverfolgungsbehörden halten die Unfallvariante für wenig wahrscheinlich, da die Donau nicht in unmittelbarer Umgebung des Heimwegs liegt. Zwar war Rudi stark alkoholisiert, und es herrschte Bodennebel mit einer Sichtweite von hundert bis dreihundert Metern, aber der Landwirt war trinkgewohnt, fuhr oft in alkoholisiertem Zustand und kannte die Gegend wie seine Westentasche. Zudem gibt es laut Gutachten keine Stelle im weiten Umkreis, die nicht durch eine Kaimauer oder Ähnliches geschützt war und ein unabsichtliches Hineinrollen ermöglicht hätte.
Gegen einen Suizid wiederum spricht, dass keine Hinweise auf eine solche Absicht des Bauers zu finden waren – kein Abschiedsbrief, keine Depression laut Aussage des Hausarztes, auch andere Zeugen sprechen sich gegen diese Möglichkeit aus. Und: Es gibt einige Merkwürdigkeiten, was die sogenannte »Auffindesituation« betrifft: Der Schlüssel steckte nicht im Zündschloss, sondern in der Hosentasche des Bauern. Der Schalthebel des Automatikgetriebes stand auf P, das Auto war also im Parkmodus. Außerdem trug der Tote zwar Socken, aber keine Schuhe. 
Hat Rudolf Rupp, nachdem er selbst ins Wasser gefahren ist, in blinder Panik den Schlüssel abgezogen und in seine Tasche gesteckt, sich dann seiner Schuhe entledigt? Nicht gerade plausibel, oder? 
Am Ende eines von neuen Anwälten initiierten Wiederaufnahmeverfahrens werden Hermine, Manuela und Andrea Rupp sowie Matthias E. im Februar 2011 freigesprochen – nachdem alle Verurteilten bereits zwei Drittel ihrer Freiheitsstrafen verbüßt hatten und aus der Haft entlassen worden waren. Eine Entschädigung für die erlittene Haftzeit wurde den Verurteilten jedoch nicht zugestanden. Schließlich hatten sie – so das Gericht – die Anklage aufgrund ihrer falschen Geständnisse »selbst verschuldet«. Trotz des Freispruchs war das Gericht aber nicht von der Unschuld der Angehörigen überzeugt, ganz im Gegenteil. Es lasse sich nur nicht feststellen, wer von ihnen genau für den Tod verantwortlich sei und wie die Tat vollzogen wurde. 
Der Schrotthändler, der den Mercedes entsorgt haben soll, saß fünf Monate lang unschuldig in Untersuchungshaft. Aufgrund seiner Aussage, dass er bei der Vernehmung mit der Waffe bedroht worden sei, wurde er wegen falscher Verdächtigung angeklagt. In der Hauptverhandlung bezeichnete der Staatsanwalt den Angeklagten als »Abschaum der Menschheit« und forderte eine Haftstrafe von zwanzig Monaten ohne Bewährung. Er wurde jedoch freigesprochen, da der Richter den Polizeibeamten nicht glaubte; stattdessen kritisierte er sowohl Strafverfolger und Staatsanwaltschaften mit deutlichen Worten. 
 
Und? Überzeugt? Hat die Gerechtigkeit in dem Fall Rupp gesiegt? Das müssen Sie entscheiden! Am Ende bleibt ein Freispruch zweiter Klasse getreu dem Motto: Ja sie waren es, wir können es nur nicht beweisen. Ob das dem ehernen Grundsatz »Im Zweifel für den Angeklagten« gerecht wird, wenn es doch zwingende Folge sein muss, dass der Staat zweifelsfrei die Schuld nachweisen muss, klingt ein solches Urteil wie blanker Hohn.
Dies umso mehr, wenn man kritisch hinterfragt, wie gleich fünf Menschen am Ende einer intensiven Befragung durch die Polizei eine Tat schildern, die aufgrund des späteren Leichenfundes so definitiv niemals stattgefunden haben kann. Wie es dazu kommen konnte? Um auf diese Frage eine Antwort finden zu wollen, muss man noch einmal dahin zurück, wo die Ermittlungen nach dem Verschwinden des Bauern begannen: bei den fehlenden Beweisen. Wie bereits erwähnt, kann ein Strafgericht in Deutschland verurteilen, wenn es zu der Überzeugung gelangt, dass der beziehungsweise die Angeklagte(n) schuldig sind. Doch auch wenn es keine Beweisregeln in Deutschland gibt, getreu dem Motto nur wenn zwei Zeugen das Gleiche aussagen, kann man jemanden verurteilen, oder es bedarf immer einer Mindestmenge an Indizien – das fordert das Strafprozessrecht nicht –, bedeutet das allerdings nicht, dass keine Beweise und keine vernünftige Bewertung der Beweise erforderlich sind. Das wäre sonst Willkür. Die Überzeugung des Richters muss auf soliden und nachvollziehbaren Grundlagen basieren, die es rational erlauben, das festgestellte Geschehen als höchstwahrscheinlich zutreffend anzusehen. Dazu bedarf es aber zumindest eines einzigen Beweises (oder Indizien), auf die sich die Überzeugung eines Gerichts stützen können muss. Alles andere wäre weder objektiv noch logisch.
Doch Beweise gab es im Fall Rupp keine. Und die paar Indizien, wie das Wissen um eine fehlende Zehe oder die detaillierte Schilderung der Leichenzerteilung, waren alles Dinge, die sich auch zwanglos anders als mit vermeintlichem Täterwissen erklären ließen. Ergo gab es nur noch die Geständnisse als einzigen »Beweis« als Grundlage der richterlichen Überzeugungsbildung.
Ob dieser immensen Bedeutung des Geständnisses nicht nur im Fall Rupp, sondern ganz grundsätzlich innerhalb des Strafprozesses ist es nicht verwunderlich, wenn die Ermittlungsbeamten zielgerichtet darauf hinarbeiten. Das birgt zwangsläufig auch die Gefahr, dass Ermittlungsbehörden eine Vielzahl von psychologischen, rhetorischen und taktischen Maßnahmen einsetzen, um Verdächtige zu einem Geständnis zu bewegen. Dabei gibt es sowohl legale Vernehmungsmethoden als auch hoch umstrittene Taktiken, die an der Grenze zur Manipulation oder sogar rechtswidrigen Beweiserhebung liegen.
Und im Fall Rupp? Fest steht, erst nach monatelanger Haft stimmten am Ende die Geständnisse zum Teil fast wortgleich überein, was nahelegen könnte, dass die so einhellig geschilderten Details nach und nach von den Vernehmungsbeamten geliefert worden sein könnten. Aber damit nicht genug: 
Wir erinnern uns: Alle vier Beschuldigten haben im Lauf des Prozesses ihre Geständnisse widerrufen und angegeben, nur unter Druck der Polizeibeamten ausgesagt zu haben. Das Gericht hielt die Widerrufe jedoch nicht für glaubwürdig. Die Polizisten hatten wohl eine höhere Glaubwürdigkeit als die – in der Urteilsbegründung als minderbemittelt bezeichneten – Beschuldigten. 
Aber warum haben sie Geständnisse abgegeben für einen grausigen Mord, den sie so nicht begangen haben konnten. Schließlich wurde die Leiche des Bauern ja mit dem Mercedes unversehrt aus der Donau gefischt. Unversehrt zumindest dahingehend, dass er nicht zerstückelt und den Hunden zum Fraß vorgeworfen worden sein konnte.
In diesem Fall können es keine wie auch immer gearteten Deals gewesen sein, denn auf Mord gibt es in Deutschland nur ein mögliches Strafmaß: lebenslänglich. Aber auch hier könnten bestimmte Vernehmungstechniken zum Tragen gekommen sein, die die Angeklagten manipuliert und letztlich zum Gestehen gebracht haben. Denkbar wäre der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses, das es den Beschuldigten »unmöglich« gemacht hat, zu leugnen, oder dies zumindest »schwer« gemacht hätte; Lob oder Komplimente seitens der Beamten können eine solche Situation noch verstärken. Aber auch die sogenannte Zermürbungstechnik ist eine mögliche Vernehmungstechnik, mit der die Beschuldigten »überzeugt« werden können. Dazu zählen langwierige Vernehmungen, der Aufbau von Stress oder Druck (im Sinne von »Die Lage ist aussichtslos«) oder auch die berühmte »Good-Cop-Bad-Cop«-Taktik, bei der sich ein Beamter als sympathisch und verständnisvoll, der andere aber als streng und unnachgiebig zeigt. Sie mögen das aus Fernsehkrimis kennen, aber seien Sie gewiss: In der Praxis läuft es genauso.
Das Geständnis erscheint in einer solchen Vernehmung dann oft als attraktive Möglichkeit, aus der unangenehmen Situation herauszukommen. Auch wenn die Folgen, etwa eine zu Unrecht erfolgte Inhaftierung, fatal sein mögen – die Nachteile werden nicht selten ausgeblendet, um eine kurzzeitige Verbesserung der Lage zu erzielen. Gerade Jugendliche sind dahingehend leicht zu beeinflussen.
Regina Rick, die Anwältin einer der Familienmitglieder, schildert denn auch zwei Beispiele, die die Vernehmungen der Beschuldigten in einem mehr als zweifelhaften Licht erscheinen lassen: »Da wird dann einer Halbwüchsigen gesagt: ›Du bist mit deinem Freund nicht verwandt. Es passiert dir also nichts, wenn du sagst, was er getan hat. Was hat er denn getan? Hat er auf den Papa eingeschlagen?‹ Und wenn sie dann Unsinniges aussagt, heißt es: ›So kann das aber nicht gewesen sein!‹ Auch von einem angeblichen Sturzgeschehen im Treppenhaus, von dem die Staatsanwaltschaft überzeugt ist, sprachen die Angeklagten erst, nachdem die Kripobeamten ihnen entsprechende Fragen gestellt und, laut Verteidigung, zwar falsche, dafür aber umso detailliertere Vorhalte gemacht hatten. Man hatte nichts, also brauchte man Geständnisse!«
Sind die Geständnisse dann erst einmal in der Welt, verleitet das alle Beteiligten des Strafprozesses zu dem klassischen Zirkelschluss, dass diese der Wahrheit entsprechen müssen (und dazu, nur noch nach weiteren belastenden Indizien zu »suchen«). Denn Sie wissen schon: Wer würde sich zu Unrecht belasten? Ein verhängnisvoller Mechanismus, so auch in unserem Fall. 
Den Richtern wurden schließlich vier Angeklagte präsentiert, die detaillierte, übereinstimmende Geständnisse abgelegt hatten, die laut Polizei obendrein unabhängig voneinander zustande gekommen waren. Das Gericht erkannte zwar einige Unstimmigkeiten, stellte aber trotz der mehr als dünnen Beweislage und trotz fehlender Zeugen oder Sachverständigengutachten die Geständnisse nicht in Frage. Wohl auch, weil die Richter nicht nur auf eine, sondern auf vier zum Teil übereinstimmende Aussagen zurückgreifen konnten.
 
Die vier Verurteilten äußerten sich übrigens nie wieder. Weder dazu, wie es zu den falschen Geständnissen gekommen war, noch, ob sie doch in irgendeiner Weise am Tod des Bauern beteiligt gewesen waren. Die Angst, etwas Falsches zu sagen, war vermutlich zu groß. 
Bei aller Tragik hatte der Fall – »einer der bizarrsten Kriminalfälle der vergangenen Jahre«, wie der SPIEGEL schreibt – aber dennoch einen positiven Effekt: Da nicht nur der Fall an sich, sondern insbesondere die offensichtlich zweifelhaften Vernehmungsmethoden ein gewaltiges Medienecho nach sich zogen, wurde schließlich das Gesetz geändert, um solchen Praktiken künftig vorzubeugen: Seither heißt es in § 136 Abs. 4 der Strafprozessordnung, dass Beschuldigtenvernehmungen im Zusammenhang mit vorsätzlichen Tötungsdelikten zwingend audiovisuell aufgezeichnet werden müssen. Juristen bezeichnen diesen neuen Paragraphen seither auch als lex Rupp.

					4 Laura – Tödliche Liebe

				An einem schönen spätsommerlichen Sonntagnachmittag im September 2013 bricht Wolfgang zusammen mit drei befreundeten Pilzsammlern auf in ein kleines Waldstück in Oberbayern. Sonnenstrahlen schimmern durch die Baumwipfel, während sie sich auf die Suche nach saftigen Pfifferlingen für ihren gemeinsamen Grillabend machen. Doch die Ausbeute ist mager, weshalb sich die Freunde aufteilen, um ihre Chancen zu erhöhen. »Der Boden ist dieses Jahr wohl zu trocken«, denkt sich Wolfgang, der Erfahrenste der Gruppe, während er mit wachsamen Augen den schmalen Waldweg entlanggeht, in der Hoffnung, endlich fündig zu werden. Und tatsächlich: Dort, zwischen dem Moos, entdeckt er etwas. Er beugt sich herunter und seufzt erleichtert: »Na endlich, da ist ja einer!« 
Doch gerade als Wolfgang den ersten Pfifferling des Tages abschneiden möchte, durchdringt ein lauter Schrei die Stille des Waldes. »Kommt, kommt schnell!«, hört er die panische Stimme seiner Bekannten. Alarmiert springt Wolfgang auf und rennt in die Richtung, aus der er die Hilfeschreie vernommen hat. »Ist sie gestürzt? Hat sie sich verletzt?«, fragt er sich beunruhigt.
Als er schließlich seine Bekannte erreicht, sieht er, wie sie mit bleichem Gesicht entsetzt auf den Boden vor ihr zeigt. Wolfgang erstarrt. Der Anblick, der sich ihm bietet, gleicht einem Schlachtfeld. Vor ihm liegen Knochen – menschliche Knochen, so viel ist sicher –, die mit auffälligen weißen, gipsähnlichen Bröckchen bedeckt sind, und in einer Grube liegt ein Totenschädel. Die wenigen menschlichen Überreste, die noch zu erkennen sind, zeigen Bissspuren wilder Tiere, und neben der Grube befindet sich ein Spaten. »Was um Himmels willen ist hier passiert?« 
Wolfgang tritt einen Schritt zurück. Er begreift sofort, dass es sich um einen Tatort handelt, und alarmiert die Polizei. Den eintreffenden Ermittlern ist eines relativ schnell klar: Bei den sterblichen Überresten handelt es sich um den Leichnam der vermissten Laura. Doch was ist mit ihr passiert?
 
Eineinhalb Jahre zuvor: Martin und Laura genießen die friedliche Atmosphäre auf einem kleinen Reiterhof in der Nähe von Regensburg, wo Martins Bruder und seine Familie wohnen. Es ist ein milder Sommerabend Ende Mai 2011, und der verlockende Duft von frisch Gegrilltem liegt in der Luft. Die Stimmung in der Gruppe ist ausgelassen: Die sechsundzwanzigjährige Laura hat vor kurzem ihr Studium erfolgreich abgeschlossen und die ersten Tage im neuen Job als Sachverständige für Windanlagen hinter sich. Auch der ein Jahr ältere Martin genießt seinen wohlverdienten Feierabend nach einer langen Woche als Krankenpfleger und intensiven Lernphasen für sein Medizinstudium. 
Das Hauptgesprächsthema an diesem Abend ist aber ein anderes: die im Herbst anstehende Hochzeit von Martin und Laura. Begeistert berichten sie von ihren Plänen. In einer kleinen, idyllisch gelegenen Kirche auf einem Berg wollen sie sich das Jawort geben, etwa zweihundert Gäste wollen sie einladen. Alle, die sie kennen, teilen die Begeisterung des jungen Paares – Martin und Laura wirken, als wären sie füreinander geschaffen: Martin, so wird er später sagen, ist der ruhende Pol, während Laura mit ihrem Temperament die Beziehung eher belebe. Die einzige Meinungsverschiedenheit bei den Hochzeitsvorbereitungen wird rasch beigelegt: obwohl Martin die Hochzeitseinladungen lieber traditionell verschicken würde, entscheiden sie sich letztlich für Lauras Vorschlag, sie persönlich zu übergeben – um die Freude direkt mit den Gästen zu teilen. 
Kennengelernt hatten die beiden sich bereits 2005 während der gemeinsamen Ausbildung zum Krankenpfleger. Zunächst hatten sie freundschaftlichen Kontakt, ehe sie einige Jahre später ein Paar wurden. Nachdem sie zu Beginn eine Fernbeziehung pflegten, zogen sie im Frühjahr 2010 gemeinsam in eine Wohnung in Regensburg, die Martins Bruder gehörte. Im August des vergangenen Jahres verlobten sie sich schließlich.
Den Grillabend verlassen die beiden kurz vor Mitternacht. Zu Hause angekommen, entscheiden sie sich, noch eine Runde Carcassonne zu spielen. Beide teilen die Leidenschaft für Gesellschaftsspiele, und so wird die Nacht länger als geplant. Am nächsten Morgen wacht Martin bereits gegen sieben Uhr auf, obwohl er an diesem Samstag endlich einmal freihat. Doch die morgendliche Ruhe und das perfekte Wetter sind zu verlockend, um im Bett zu bleiben. Leise schleicht Martin sich aus dem Schlafzimmer, stellt Laura noch einen Kakao ans Bett, zieht die Laufschuhe an und begibt sich auf seine gewohnte Strecke entlang der Donau. Zwei Stunden später kehrt er in die Wohnung zurück. Noch immer ist es still. Schläft Laura etwa noch? Leise geht er ins Schlafzimmer. Doch das Bett ist leer. 
»Seltsam«, denkt Martin. »Wo könnte sie sein? Vielleicht ist sie beim Einkaufen?« Er sieht auf sein Handy, aber keine Nachricht von seiner Verlobten. Vermutlich ist sie nur kurz zum Bäcker und hat sich verquatscht. Doch auch in der kommenden Stunde kommt sie nicht durch die Haustür, wie ihr Verlobter es sich erhofft. »Weit kann sie ja nicht sein«, beruhigt sich Martin. Ihr Auto und das Fahrrad sind schließlich da. Doch mit jeder Minute, in der Laura nicht zurückkehrt, wird er unruhiger. Wieder und wieder versucht Martin, seine Verlobte telefonisch zu erreichen. Auch mit ihrer Zwillingsschwester telefoniert er, sie weiß jedoch genauso wenig wie er, wo Laura sein könnte.
Um vierzehn Uhr klingelt endlich sein Handy. Es ist Laura. »Es tut mir leid«, sagt sie, »es wird mir alles zu viel. Ich bin in Nürnberg.« Laura klingt aufgelöst, ihre Stimme bricht, als sie sagt, dass es ihr nicht gut gehe. Sie könne aber jetzt nicht darüber reden. Dann legt sie auf.
Gegen siebzehn Uhr ruft Laura erneut an, doch die Verbindung ist schlecht. »Ich bin auf dem Weg nach Hamburg zu …« Martin versteht den Namen nicht. Meinte sie Andreas, ihren Studienkollegen? »Bitte? Ich verstehe dich schlecht.« Aus dem Hörer rauscht es. Dann hört er wieder Lauras Stimme. 
»Mach dir bitte keine Sorgen.« 
»Warum bist du weggefahren? Hallo?« Wieder knackt es in der Leitung. 
»… brauche eine Auszeit … bin am Montag wieder da.« Die Verbindung wird unterbrochen.
Martin ruft sofort bei Lauras Eltern an, doch die haben nichts von ihrer Tochter gehört. Auch sie sind ratlos und können sich Lauras plötzliche Abreise nicht erklären. Der einzige Bezug nach Hamburg ist eine entfernte Tante, aber auch sie hat kein Lebenszeichen von ihrer Nichte erhalten. Wenig später meldet sich Laura plötzlich über Facebook: »Mein Schatz, es tut mir weh, aber ich kann nicht anders. Verzeih mir. Du weißt, was ich dir gesagt habe. Ich liebe Dich.« 
Weiteren Kontakt gibt es nicht mehr. Nicht am Samstag, nicht am Sonntag. Am Montag wartet Martin den ganzen Tag zu Hause, hofft, dass Laura gleich wieder zur Tür reinkommt, ihm alles erklärt. Doch Stunde um Stunde vergeht, und von Laura fehlt nach wie vor jede Spur …
Martin und Lauras Schwester geben eine Vermisstenanzeige auf, eine Fahndung wird eingeleitet. Die Polizei geht systematisch Verwandte, Freunde und Bekannte durch, um einen möglichen Aufenthaltsort von Laura herauszufinden. Da sie sehr gläubig war, ziehen die Beamten auch den Gang in ein Kloster in Betracht. Die Nachforschungen bleiben jedoch erfolglos. Es beginnen quälende Monate der Ungewissheit, in denen Martin und Lauras Familie auf ein weiteres Lebenszeichen warten. Sie können sich keinen Grund vorstellen, weshalb die lebenslustige Laura eine Auszeit hätte brauchen sollen. Wieso hat sie ihrer engsten Vertrauten, ihrer Zwillingsschwester, nichts gesagt? Wieso meldet sie sich nicht an Weihnachten, wieso nicht zum Geburtstag? Hat Laura etwa vor der Hochzeit kalte Füße bekommen?
Erst eine am 28. November 2012 ausgestrahlte Sendung von Aktenzeichen XY … ungelöst bringt Bewegung in den Vermisstenfall. Am Abend »sehen fast fünf Millionen Deutsche die Lachgrübchen von Laura über den Bildschirm flimmern«, wie es später in der ZEIT heißt.
Martin sitzt zusammen mit Lauras Zwillingsschwester im Fernsehstudio in München. Sie sind beide zum ersten Mal Gast in einer Livesendung und unendlich nervös. Aber es ist ihre letzte Hoffnung. Vielleicht hat jemand Laura gesehen und kann Hinweise geben, wo sie sich aufhält. Vielleicht sieht Laura sogar selbst zu und meldet sich endlich. 
Martin hat sich vom Filmteam von Aktenzeichen XY einen Tag lang begleiten lassen. Die gemeinsame Wohnung sieht noch genauso aus, wie Laura sie verlassen hat: Ihre Jacken hängen an der Garderobe, ihre Schuhe stehen im Flur, an den Wohnzimmerwänden hängen Bilder des glücklichen Paares, und selbst das Gesellschaftsspiel, das Martin und Laura noch voller Begeisterung in der Nacht vor ihrem spurlosen Verschwinden gespielt haben, steht griffbereit im Wohnzimmerregal – als würde Laura jeden Moment zurückkehren. Auch im Schlafzimmer, wo Martin seine Verlobte zum letzten Mal gesehen hat, scheint die Zeit stehen geblieben: Ihr Nachttisch ist unberührt, Lauras Schmuck liegt sorgfältig auf dem Sideboard ausgebreitet, und der Schrank ist voll mit ihrer Kleidung. 
Auch die kleine Kirche, in der wenige Monate nach Lauras Verschwinden die Hochzeit hätte stattfinden sollen, wird in der Reportage gezeigt. Martin zündet dort eine Kerze für seine Verlobte an, während er sichtlich um Fassung ringt. Seine Verzweiflung ist so groß, dass er sie kaum in Worte fassen kann. Er möchte für Laura beten und ihr dadurch die Kraft übermitteln, sich endlich zu melden. »Das ist der Wunsch, den wir alle haben«, sagt Martin.
Am Ende der Sendung steht allen die emotionale Anspannung ins Gesicht geschrieben, auch dem Moderator Rudi Cerne. Sichtlich bewegt wendet er sich an die Zuschauer und gibt nochmals eine genaue Personenbeschreibung zum Fahndungsfoto: »Wir suchen eine junge Frau, sechsundzwanzig Jahre, circa ein Meter achtzig groß, neunzig Kilogramm schwer, lange braune Haare, vermutlich mit einem Rucksack unterwegs und bekannt für ihre fröhliche und unbeschwerte Art.« 
Nach der Ausstrahlung melden sich erste Zeugen, die Laura getroffen haben wollen: »Wir haben die vermisste Frau gesehen«, stottert die aufgeregte Anruferin. Die Frau aus Nordrhein-Westfalen lässt keinen Zweifel daran, dass sie und ihre Tochter die vermisste Laura eindeutig erkannt haben. Im Juni des vergangenen Jahres hätten die beiden die kräftig gebaute Frau mit einem großen Wanderrucksack in Gevelsberg, einer Kleinstadt nahe Dortmund, gesehen. »Sie hat mich nach dem Weg zu einer Kirche gefragt, und wir sind ins Gespräch gekommen. Sie erzählte mir, dass sie ihr Leben neu ordnet, alles hinter sich gelassen hat, sich von ihrem Freund getrennt und ihren Job gekündigt hat. Jetzt ist sie auf dem Jakobsweg unterwegs, um ganz neu anzufangen.« 
Wenig später meldet sich ein Ehepaar, das berichtet, Laura im Juni des vergangenen Jahres in Gevelsberg getroffen zu haben. Auffällig groß sei sie gewesen und mit einem Rucksack unterwegs. Doch damit nicht genug: Es melden sich weitere Zeugen, die alle das Gleiche behaupten: Sie hätten Laura im Juni auf dem Jakobsweg nahe Dortmund gesehen. Alle beschreiben sie als groß, kräftig gebaut und mit einem großen Rucksack ausgestattet. Dessen tatsächliche Größe variiert allerdings in den Aussagen, mal ist er schulterhoch, mal überragt er gar den Kopf. Einige erwähnen einen auffallend süddeutschen Akzent, mit dem sie gesprochen habe, und ein Zeuge gibt an, ihm gegenüber habe die Person erwähnt, zwei oder drei Kinder verloren zu haben und deshalb auf der Pilgerroute unterwegs zu sein. In einem Punkt sind sich aber alle Zeugen einig: Sie sind sich zu hundert Prozent sicher, dass es sich bei der Person um Laura handelt.
Die Polizei setzt im Mai 2013 an den Orten, an denen die Person gesichtet wurde, sogenannte Mantrailer-Hunde ein. Diese nehmen nach Schilderung der Personensuchhundeführer mehrfach Trails auf, die mit den Wegschilderungen der Zeugen zumindest teilweise übereinstimmen. Aber können Hunde nach so langer Zeit wirklich noch zuverlässig einer individuellen Spur folgen?
Der Einsatz der Hunde bringt denn auch keine neuen Erkenntnisse. Aber wie ist die hohe Übereinstimmung bei den Zeugenaussagen zu werten? Auch hier liegen mehrere Monate zwischen den Aussagen und dem Verschwinden. Handelt es sich bei der beschriebenen Person um Laura, oder besteht nur eine große Ähnlichkeit? Und sollte es sich tatsächlich um Laura handeln: Warum kommt sie nach der Wanderung auf dem Jakobsweg nicht mehr nach Hause? Und warum wird ihr Leichnam dann ein gutes Jahr später im Wald aufgefunden, nur dreißig Kilometer von ihrer und Martins gemeinsamen Wohnung entfernt? Was ist in der Zwischenzeit mit ihr passiert? Oder war Laura vielleicht niemals fort?
Vier Tage nach dem Leichenfund wird Lauras Verlobter Martin verhaftet. Ihre Familie fällt aus allen Wolken – sie hat den Schwiegersohn in spe ins Herz geschlossen und betrachtet ihn als Familienmitglied. Kann Martin wirklich etwas mit Lauras Tod zu tun haben? Während ihre Angehörigen nicht den leisesten Verdacht hegen, hat die Polizei schon früh gegen Martin ermittelt, ihn mehrfach zur Befragung vorgeladen und Auskünfte über den Telefonanschluss in seiner Wohnung, über ein- und ausgehende Anrufe eingeholt. Nun, wo Lauras Leiche aufgetaucht ist, erhärtet sich der Verdacht, schon allein aus kriminalistischer Sicht. Denn statistisch stehen in weit über siebzig Prozent aller Tötungsdelikte Opfer und Täter in einer Beziehung zueinander, häufig in einer Liebes- oder partnerschaftlichen Beziehung.
Im konkreten Fall der verschwundenen und jetzt tot aufgefundenen Laura kommen aber noch belastende Indizien gegen den Verlobten hinzu: Die beiden Telefonate, die Martin angeblich nach Lauras Verschwinden mit ihr geführt haben will, lassen sich anhand der Verbindungsdaten nicht belegen. Da er weder die Eltern noch die Zwillingsschwester von Laura unmittelbar nach Eingang über die angeblichen Anrufe informierte und darüber hinaus den Anrufverlauf seines Routers in der Wohnung für den Zeitpunkt des Verschwindens manuell löschte, müssen sie als widerlegt gelten. Martin scheint also nachweislich die Unwahrheit gesagt und die Ermittler in die Irre geleitet zu haben. 
Auch der angebliche Facebook-Eintrag von Laura wirft Fragen auf: Da das Passwort ihres Accounts auf ihrem Laptop gespeichert war und dieser noch im heimischen Wohnzimmer stand, hätte der Post genauso gut auch von Martin erstellt werden können. Bei der Computerauswertung finden die Ermittler zudem heraus, dass das Gerät noch nach Lauras Verschwinden in Betrieb gewesen ist und der Internetverlauf etwa zwölf Stunden danach gelöscht wurde. Was sollte hier verschleiert werden?
Martin verhedderte sich bei den Befragungen zudem in zahlreichen Widersprüchen, etwa was seine Joggingstrecke anbelangte. Er machte unterschiedliche Angaben zum Streckenverlauf, zur Länge der Strecke und auch zur Startzeit. Darüber hinaus behauptete er, für eine Strecke von etwas mehr als neun Kilometern in zwei Stunden gebraucht zu haben – für einen trainierten Läufer wie Martin, der täglich längere Runden drehte und auch Halbmarathondistanzen zurücklegte, war dies mehr als ungewöhnlich.
Dass die junge Frau am nächsten Tag nach Hamburg oder Nürnberg aufgebrochen sein soll, lässt sich in keiner Weise belegen. Nach Ansicht der Ermittler hatte die Vermisste auch keinen Grund, sich abzusetzen: Sie lebte in stabilen sozialen Verhältnissen, hatte gerade eine neue Arbeitsstelle angetreten, freute sich auf die geplante Hochzeit. Seit ihrem Verschwinden gibt es zudem keine Kontobewegungen mehr. Wie lange hätten die dreihundert Euro, die sie wohl dabeihatte, für ein Leben ausgereicht?
Ein weiterer Verdachtsmoment gegen den Verlobten: Er war der Letzte, der seine Verlobte lebend gesehen hat, als sie zusammen den Reiterhof verließen – aufgefunden wurde ihr Leichnam schließlich nur zehn Kilometer von diesem Ort entfernt. Außer der Aussage des Verlobten existiert kein Nachweis, dass Laura je zu Hause angekommen ist, auch die Nachbarn können dies nicht bestätigen.
Aber nur weil Martin der Letzte war, der Laura lebend gesehen hat, bedeutet das noch lange nicht, dass er mit ihrem Verschwinden oder gar ihrem Tod etwas zu tun haben muss. Wer allein aus dieser Tatsache einen Anfangsverdacht konstruiert, landet schnell bei der ebenso schiefen wie gefährlichen Annahme: Der Letzte, der mit jemandem gesehen wurde, ist automatisch verdächtig – ganz so, als wäre jeder Kunde, der als Letzter eine Bankfiliale verlässt, auch für einen späteren Überfall verantwortlich.
Auch der Umstand, dass Martin sich nach Einschätzung der Ermittler in seiner Vernehmung in Widersprüche verstrickt habe, ist aus aussagepsychologischer Sicht keineswegs ungewöhnlich. Man muss sich die emotionale Ausnahmesituation vor Augen führen, in der sich ein Mensch befindet, wenn eine ihm nahestehende Person plötzlich verschwindet: Sorge, Angst, Schuldgefühle, innere Unruhe – all das beeinträchtigt das Denkvermögen. In dieser psychischen Lage wird man über Stunden hinweg von Ermittlern befragt, die – statistisch nicht ganz zu Unrecht – zunächst den nahestehenden Bezugsmenschen als Hauptverdächtigen betrachten.
Das führt zu Anspannung, Nervosität, Unsicherheit. Menschen neigen in solchen Situationen dazu, sich selbst zu kontrollieren, Sätze zurückzunehmen, zu relativieren oder sich gar unbewusst zu widersprechen – nicht, weil sie schuldig wären, sondern weil sie sich in einer psychischen Stresssituation befinden. Genau dieses Verhalten beschreiben Aussagepsychologen immer wieder, auch bei vollkommen unschuldigen Personen, deren Aussagen dadurch »auffällig« wirken – obwohl sie es nicht sind.
Daher gilt in der forensischen Aussagepsychologie ein klarer Grundsatz: Aus reinem Verhalten – ob körperlich oder sprachlich – lässt sich keine belastbare Aussage über Schuld oder Unschuld treffen. Auch aus diesem Grund ist der sogenannte Lügendetektortest in Deutschland weder zugelassen noch beweisgeeignet: Weil körperliche Reaktionen wie Herzfrequenz, Schweiß oder Zittern mehr über die emotionale Erregung als über Wahrheit oder Lüge aussagen.
Wer von der Mordkommission vorgeladen wird – noch dazu als statistisch betrachtet häufigster Tätertyp –, wird zwangsläufig nervös sein. So wie die meisten von uns schon bei einer einfachen Verkehrskontrolle ein mulmiges Gefühl verspüren, obwohl man nichts zu verbergen hat. Man hat nichts getrunken – oder vielleicht nur innerhalb der gesetzlichen Grenze – und trotzdem überlegt man kurz, was man antwortet, wenn der Polizist fragt: »Wo kommen Sie gerade her?«
Antwortet man wahrheitsgemäß »aus einer Bar«, ist mit einer intensiveren Kontrolle zu rechnen – trotz Unschuld. Sagt man hingegen »von einem Freund«, »von der Arbeit« oder gar »von zu Hause«, ist die Kontrolle wahrscheinlich schneller vorbei. Das ist – juristisch gesehen – bereits eine Lüge, aber keine, die etwas mit Schuld im strafrechtlichen Sinn zu tun hätte. Und man hat sie nicht gesprochen, um ein Verbrechen zu vertuschen, sondern um möglichst schnell aus einer unangenehmen, potenziell bedrohlichen Situation herauszukommen.
Nun denken Sie sich diese Verkehrskontrolle potenziert mit der Schwere eines Tötungsdelikts, der Medienöffentlichkeit und dem Druck, der auf den Ermittlungsbehörden lastet. Es geht plötzlich nicht mehr um 0,3 Promille, sondern um Leben und Tod, um Freiheit oder lebenslange Haft. Das erzeugt enormen Druck – auch bei Unschuldigen.
Der Strafrechtler Prof. Klaus Volk schildert eine eindrucksvolle Vernehmungsszene:
»Was muss ich denn jetzt sagen?«
»Die Wahrheit!«, blaffen ihn die Ermittler an.
»Nein, ich meine nur, damit Sie nicht so böse mit mir sind!«
Dieser Satz zeigt eindrücklich, wie stark Menschen nicht nur auf inhaltliche Fragen, sondern auch auf emotionale Spannungen reagieren. Manche sagen in solchen Situationen alles Mögliche, nur um der Belastung zu entkommen. Andere sehen sich mit »lückenlosen Indizienketten« oder vermeintlich »eklatanten Widersprüchen« konfrontiert und vertrauen nicht mehr darauf, dass man ihnen glaubt. Aus diesem Fatalismus heraus entstehen Falschaussagen bis hin zu falschen Geständnissen.
Eine US-Studie zeigte: In rund fünfundzwanzig Prozent der Fälle, in denen später durch DNA-Tests die Unschuld von Verurteilten bewiesen wurde, hatten die Betroffenen zuvor falsche Geständnisse abgelegt – aus Angst, aus Druck, aus Verzweiflung.
Verstehen Sie nun, warum der Satz: »Wer unschuldig ist, hat keinen Grund zu lügen« zwar eingängig, aber falsch ist? Wenn der Preis für Wahrheit lebenslange Haft sein könnte, wird für manche eine Lüge zur scheinbar vernünftigen Überlebensstrategie. Und wenn Sie das für irrational halten – dann bedenken Sie: Menschen handeln unter Druck selten rational. Gerade in einem Strafverfahren sind emotionale Prozesse oft mächtiger als Logik.
Ein tragisches Beispiel für falsche Verdächtigungen, Drucksituationen und letztlich einen Justizirrtum, der auch durch falsche Aussagen möglich wurde, ist der Fall des Bauern Rudolf Rupp im vorangegangenen Kapitel.
Alles Küchenpsychologie? Vielleicht haben Sie recht. Denn als die Ermittler Lauras Leichnam am Tatort begutachten, fällt ihnen ebenfalls sofort die gipsartige weiße Schicht auf, mit der die Knochen bedeckt und teils verschmolzen sind – wie sich herausstellt Branntkalk. Vermengt man ihn mit Wasser, kommt es zu einer starken thermischen Reaktion, das Gemisch wird bis zu vierhundertsiebzig Grad heiß. Das heißt, die ätzende Substanz kann menschliches Gewebe problemlos verseifen und schließlich verflüssigen und auflösen. So erklärt sich, weshalb die sterblichen Überreste des Opfers nach nur höchstens sechzehn Monaten bereits weitgehend skelettiert waren. Und dabei ist eines klar: Selbst kann sich Laura den Branntkalk nicht über den eigenen Leichnam geschüttet haben. Sprich: Wer auch immer Laura in dem Waldstück vergraben hatte, muss derjenige gewesen sein, der die Leiche mit Branntkalk überschüttet und damit exakt die dargestellte schnelle Zersetzung der Leiche bezweckt hatte, um etwaige Spuren zu vernichten und die Identifizierung zu erschweren. Und was findet man sowohl bei Martin im Keller, als auch bei seinem Bruder auf dem nur unweit des Fundortes der Leiche gelegenen Bauernhof?
Richtig: Branntkalk.
Zufall?
Ehe man hier voreilig von einem belastenden Beweisstück spricht, sei Folgendes klargestellt: Branntkalk ist ein extrem vielseitig eingesetztes Produkt. Er kommt unter anderem als Düngemittel im Gartenbau, zur Desinfektion in der Tierhaltung, als Bestandteil von Putz, Mörtel oder Beton zum Einsatz. Seine Verwendung ist legal, verbreitet und nicht im entferntesten ungewöhnlich.
Mit anderen Worten: Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich auch in Ihrem Haushalt Branntkalk oder kalkhaltige Materialien finden lassen würden – sei es im Gartenschuppen, im Keller, in einer Baustoffmischung oder hinter dem Haus als Rasenkalk.
Gerade deshalb ist die bloße Anwesenheit von Branntkalk kein belastendes Indiz für eine Tatbeteiligung – jedenfalls nicht ohne Kontext, Mengenangabe, Übertragungsnachweis oder Spurenverbindung zum Tatort.
Im Fall von Martin ist außerdem zu berücksichtigen, dass zum fraglichen Zeitpunkt umfangreiche Renovierungsarbeiten stattfanden, was den Besitz und die Lagerung von Branntkalk absolut plausibel erklärt. Die Säcke befanden sich nicht versteckt, sondern offen bei anderen Baumaterialien – ein alltäglicher Anblick auf jeder Baustelle.
Doch die Ermittler sammeln noch weitere Indizien, die ihnen verdächtig vorkommen. Denn fragwürdig erscheint den Ermittlern, dass Martin ihnen zum Abgleich mit der Leiche Gegenstände überlassen hatte, auf denen sich ausschließlich nur männliche DNA, nämlich die von Martin befindet. Die Identität des Opfers konnte erst in einem dritten Anlauf bestätigt werden.
Wollte Martin die Kriminalbeamten erneut absichtlich in die Irre leiten, die Identifizierung seiner Verlobten weiter erschweren? Oder war er auch hier einfach nur überfordert? Oder hatte er womöglich missverstanden, dass die Ermittler nicht etwa seine eigene Zahn- und Haarbürste wollten, sondern die von Laura? Möglich – zumindest theoretisch.
Aber dann ist da noch ein anderer Punkt, der die Ermittler stutzig macht: Drei Tage vor Lauras Verschwinden kauft Martin in einem örtlichen Baumarkt einen Spaten – exakt das Modell, das später unmittelbar neben Lauras sterblichen Überresten aufgefunden wird.
Wieder nur ein Zufall?
Die Ermittler zweifeln. Und doch erscheint der Vorgang auf den ersten Blick seltsam ungeschickt: Warum sollte jemand, der einen Mord plant, ausgerechnet das mutmaßliche Tatwerkzeug in einem videoüberwachten Baumarkt kaufen – und dann auch noch mit der eigenen EC-Karte bezahlen?
Und doch: Genau dieser Beleg – ein Eintrag auf dem Kontoauszug – führt die Ermittler auf die Spur des Spatenkaufs. »Es sind oft die dümmsten Fehler, die Täter überführen«, heißt es nicht umsonst in Ermittlerkreisen.
War es also wirklich so einfach?
Ein Lottogewinn für die Ermittler?
Nicht ganz. Denn im Zuge der weiteren Ermittlungen ergibt sich ein neues Bild. Eine Zeugin – eine Nachbarin – berichtet, dass Laura und Martin wenige Tage vor Lauras Verschwinden gemeinsam Tomaten im Garten einpflanzen wollten, aber keinen geeigneten Spaten zur Hand hatten. Genau deshalb, so die Zeugin, habe Martin angekündigt, noch einen zu besorgen. Das verleiht dem Spatenkauf einen ganz anderen Kontext.
Die Ermittler stellen sich nun die entscheidende Frage: Wenn der Spaten, der neben der Leiche gefunden wurde, nicht der von Martin im Baumarkt gekaufte ist – wo ist dann der tatsächlich gekaufte Spaten abgeblieben?
Denn: Wenn er nicht am Tatort liegt, müsste er sich ja noch im Besitz von Martin befinden.
Doch auch hier: Fehlanzeige. Eine umfassende Durchsuchung seiner Wohnung, des Kellers und des Dachbodens bleibt ohne Ergebnis.
Für die Ermittler ein weiteres Mosaiksteinchen, das den Verdacht gegen Martin erhärtet. Für die Staatsanwaltschaft Grund genug, die Festnahme zu veranlassen – und einen Haftbefehl zu beantragen.
Aufgrund des fortgeschrittenen Zersetzungszustands des Leichnams konnten die Rechtsmediziner im Rahmen der Obduktion weder die genaue Todesursache feststellen noch den Zeitpunkt des Todes oder den Ort, an dem Laura tatsächlich gestorben ist.
Besonders gravierend ist dabei: Das Zungenbein – ein wichtiges Indiz etwa bei möglicher Strangulation – sowie innere Organe, die Rückschlüsse auf Vergiftungen oder Krankheiten hätten zulassen können, fehlten vollständig.
Ja, es ist richtig: Die Verstorbene kann sich nicht selbst mit Branntkalk überschüttet und mit Erde bedeckt haben.
Und ja: Die Art der Ablage entspricht keiner regulären oder würdevollen Bestattung. Aber: Das allein belegt noch nicht die Todesursache.
Solange die Todesursache nicht eindeutig geklärt ist, bleiben zahlreiche alternative Szenarien denkbar, die entweder keine strafrechtliche Relevanz oder zumindest keinen Tötungsvorsatz entfalten – etwa ein natürlicher Tod, ein Unfall, ein Freitod oder ein Versehen im Umgang mit dem Leichnam, aus Angst, Scham oder Überforderung. In einem Strafverfahren gilt jedoch: Nicht das, was denkbar, sondern das, was nachweisbar ist, zählt.
Und solange weder die Todesursache noch der Todeszeitpunkt oder -ort geklärt sind, bleibt es bei Indizien und vielen alternativen Szenarien.
Und auch ein mögliches Mordmotiv scheint alles andere als augenfällig – immerhin wird die Beziehung von Laura und Martin von etlichen Zeugen einhellig als harmonisch beschrieben, auch ihrer Zwillingsschwester hat Laura nichts von irgendwelchen Problemen gesagt. Das Paar war verliebt, plante eine Hochzeit – weshalb also sollte Martin seine Verlobte umbringen? 
Tatsächlich streitet Martin vehement ab, irgendetwas mit Lauras Tod zu tun zu haben. Auch die Charakterisierungen durch Martins Arbeitskollegen widersprechen dem Bild eines kaltblütigen Mörders: Er wird als ruhig, ausgeglichen und friedfertig beschrieben. Keiner der Zeugen hat ihn je genervt, wütend oder aggressiv erlebt.
Interessanterweise liegt uns hier also die umgekehrte Situation wie vor dem Mordprozess im Fall des verschwundenen »Bauer Rudi« im vorangegangenen Kapitel vor: Es gibt eine Leiche und allerhand Indizien, aber weder ein Geständnis und ein Motiv noch einen klaren Tathergang. Wie sind die von den Ermittlern erbrachten Beweise gegen den Verlobten Martin zu beurteilen? Reichen sie für eine Anklage aus?
Die Antwort lautet Nein: Zwei Monate nach Martins Verhaftung hebt das Landgericht den Haftbefehl auf. Der Beschuldigte sei nach »derzeitigem Ermittlungsstand« nicht dringend tatverdächtig. Die tatsächlichen Umstände, der Ort, der Zeitpunkt und die Ursachen des Todes von Laura seien ungeklärt, »erfolgversprechende Ermittlungsansätze« bezüglich der Todesursache »derzeit nicht ersichtlich«. Auch wenn die »wesentlichen Einlassungen des Beschuldigten im Rahmen seiner polizeilichen Vernehmungen … teilweise zweifelhaft erscheinen«, so sind »nachvollziehbare Fakten, die den Schluss auf eine (vorsätzliche) Tathandlung des Beschuldigten im Zusammenhang mit dem Tod der Laura rechtfertigen könnten«, nicht gegeben. Zudem fehle ein tragfähiges Motiv, eine Zerrüttung der Beziehung oder essenzielle Konfliktthemen sind nicht ersichtlich. Martin darf nach Hause gehen. 
 
Im Jahr darauf wird Martin erneut verhaftet und im Dezember 2016 auch verurteilt – allerdings nicht wegen Lauras Tod. Vielmehr soll er im Zeitraum von 2005 bis 2011 zwei minderjährige Jungen – zwei jüngere Mitschüler – missbraucht und sie dabei gefilmt haben. Außerdem habe er später eine Patientin, die er als Pfleger im Bezirksklinikum betreut hat, gestalkt und im April 2014 mit Beruhigungsmitteln betäubt.
Besagte Patientin war aufgrund einer Depression, an der sie infolge einer Vergewaltigung litt, ins Krankenhaus eingewiesen worden. Während sie auf der Station untergebracht ist, freundet sie sich mit Martin an, sie bezeichnet ihn als ihren »Lieblingspfleger«. Sie halten den Kontakt nach ihrer Entlassung aus der Klinik, treffen sich privat. Vanessa beschreibt Martin später als »Frohnatur«, sagt aber auch, dass er nicht den Eindruck erweckte, eine Beziehung mit ihr eingehen zu wollen. Doch während Martin mit Laura die Hochzeit plant, scheinen sich seine Gefühle für die fragile junge Vanessa zu intensivieren. Sie allerdings hegt keinerlei amouröses Interesse an Martin, geht deshalb zunehmend auf Abstand und reagiert immer seltener auf seine Kontaktversuche. Martin wird daraufhin aufdringlicher, ab Mai 2012 ist er geradezu fixiert auf die Frau, verwendet beinahe seine gesamte Freizeit damit, das Facebook-Profil oder den Online-Blog von Vanessa zu besuchen. Er lädt nicht nur sämtliche Fotos von ihren Seiten herunter und speichert sie auf seinem PC, sondern versucht bis zu siebenundsiebzigmal an einem einzigen Tag, sie zu kontaktieren, teilweise auch über ein Aliasprofil. 
»Das war ein bisschen bedrohlich«, sagt sie später vor Gericht aus. Allein im April 2014 habe er ihr 535 Nachrichten geschickt, von denen sie gerade einmal 33 beantwortet habe. So richtig gemerkt, dass er nicht nur Freundschaft wollte, habe sie erst, »als das Stalking losging«.
Zweimal taucht er sogar unangemeldet vor ihrer Wohnung auf. So auch am 1. April 2014. Martin sei mit Sekt, Orangensaft und einem Film vor ihrer Tür gestanden, und nachdem sie in die Wohnung gegangen seien und sie kurze Zeit später von dem Sekt getrunken habe, habe sie sich plötzlich sehr müde gefühlt. Sie seien ins Bett gegangen, um dort den Film anzuschauen, sie sei aber recht schnell eingeschlafen. Als sie mitten in der Nacht wieder zu sich gekommen sei, habe Martin neben ihr im Bett gelegen und sie gestreichelt. Sie schlief jedoch wieder ein, und erst am nächsten Morgen konnte sie Martin auffordern, zu gehen. 
Zur Aufdeckung der Taten kommt es wenige Tage später, als sich Martins frühere Patientin hilfesuchend an die Polizei wendet. Wieder sei Martin am Vorabend bei ihr aufgetaucht, wieder sei sie überraschend müde geworden, nachdem sie etwas getrunken habe, und plötzlich eingeschlafen. Bei einer Untersuchung wird in ihrem Blut das Beruhigungsmittel Tavor mit dem Wirkstoff Lorazepam nachgewiesen, ein sedierendes Psychopharmakon, das der Krankenpfleger ihr wohl unbemerkt in den Tee gemischt hat.
Könnte Martins obsessive Begeisterung für seine Patientin ein Motiv für den Mord an seiner Verlobten Laura sein? Auch Laura hatte wenige Tage vor ihrem Verschwinden eine Amnesie, wie sie ihrer Schwester am Telefon erzählte. Der Arzt hatte jedoch auf eine Blutuntersuchung verzichtet. Abermals reiner Zufall?
Ein weiteres Motiv könnte das bevorstehende Scheitern seines Medizinstudiums gewesen sein, das er seiner Verlobten gegenüber jedoch nicht eingestehen wollte. Sein mangelnder Einsatz für die Uni war bereits mehrfach Streitthema zwischen den beiden gewesen. 
Laura galt allgemein als durchsetzungsstark, ihre Ziele verfolgte sie konsequent. Im Familienkreis kam das nicht immer gut an. Auch in der Beziehung mit Martin wird sie als eindeutig dominierend beschrieben. 
Hat der als konfliktscheu und unterwürfig geschilderte junge Mann sich seiner kritischen Verlobten entledigt, um den Weg für eine Beziehung mit Vanessa frei zu machen? Hat er zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen? Mit einer Tötung hätte er auch den beruflichen Erfolgsdruck verringern können und sich gegenüber seiner Familie nicht für das Scheitern seines Studiums rechtfertigen müssen. Vielleicht spielen auch Martins sexuelle Präferenzen eine Rolle – junge Männer und schlafende Opfer –, die kaum in Einklang zu bringen wären mit der bevorstehenden Eheschließung, einer bürgerlichen Existenz.
Vielleicht hat Martin ja nicht nur Medikamente benutzt, um seine ehemalige Patientin ruhigzustellen, sondern auch, um Laura zu töten. In der Tat finden die Ermittler bei dem Krankenpfleger zahlreiche Blister von Psychopharmaka, die er an seinem Arbeitsplatz entwendet hat. 
Aber Motive allein machen aus einer Tat noch keinen Täter, ganz abgesehen davon, dass man noch immer nicht weiß, ob man im Fall von Lauras Tod überhaupt von einer Tat sprechen kann. Zur Erinnerung: Es ist noch immer völlig unklar, wie und woran Laura verstorben ist. Der Durchbruch – so scheint es – gelingt, als die Ermittler in minutiöser Kleinarbeit den Löschkalk, der zu einem festen Block erstarrt ist und das Skelett umgibt, über Wochen mühsam zerkleinern und zu Pulver mahlen – bis die Spurensicherung schließlich Haare sicherstellen kann. Der Großteil stammt vom Opfer selbst, aber ein paar auch von einer anderen Person. Ein DNA-Abgleich ergibt, es ist die DNA von Martin. 
Und dann ist da noch der ominöse schwarze Rucksack, den Laura laut Martin bei ihrem Verschwinden dabeigehabt haben soll, gefüllt mit zwei Funktionshosen und zwei bis drei T-Shirts – als wäre sie in der Tat zum Wandern weggefahren. Ein Rucksack, der auch in der Sendung Aktenzeichen XY … ungelöst bei Lauras Personenbeschreibung erwähnt und mit einem Foto gezeigt wurde. Je genauer die Ermittler nachforschen, desto mehr Ungereimtheiten tun sich hier allerdings auf. Höchstwahrscheinlich war das Opfer niemals im Besitz des beschriebenen Rucksacks, und auch dass der Verlobte angesichts der 579 Kleidungsstücke, die sich nach Lauras Verschwinden in ihrem Schrank befanden, wirklich die fehlenden herausgefiltert hat, erscheint den Kriminalbeamten wenig plausibel. Wollte Martin, der bereits mit der gefälschten Facebook-Nachricht, den angeblichen Anrufen Lauras, der Zahn- und Haarbürste falsche Spuren gelegt hat, abermals die Ermittler in die falsche Richtung leiten? Sollten sie denken, dass Laura aus eigenem Antrieb aufgebrochen war? Wurden auch die Zuschauer der Aktenzeichen-Sendung in die Irre geführt, die danach nach einer Frau mit Rucksack Ausschau hielten und entsprechende Rückmeldungen gaben?
Doch das ist noch nicht alles. In einem Staubsaugerbeutel in der Wohnung des Beschuldigten sowie auf einer Fußmatte in dessen Auto wird eine kalkähnliche Substanz nachgewiesen. Ein weiterer Zufall? Müssten sich die zahlreichen Indizien, die nach der ersten Verhaftung noch als nicht aussagekräftig genug betrachtet wurden, nun nicht zu einer erdrückenden Beweislast verdichten? 
Denken Sie an den Spaten, den Martin kurz vor dem Verschwinden erstanden hat und bei dem es sich um dasselbe Modell handelt wie bei dem Spaten, der am Tatort aufgefunden wurde. Oder an das manipulative und widersprüchliche Verhalten, das Martin an den Tag legte. Müsste nicht das Gesamtbild aus Beweislast und plausiblem »Motivgeflecht« zu einer Verurteilung führen? 
Auf der anderen Seite sind nach wie vor das genaue Todesdatum sowie der Tatort nicht exakt feststellbar. Auch die Todesart lässt sich nicht forensisch nachweisen.
Haben sich die Strafverfolgungsbehörden auf den Beschuldigten eingeschossen wie »Bluthunde«, die blind einer Fährte folgen, ohne möglichen anderen Tätern nachzuspüren? Immerhin werden im Branntkalk nicht nur Haare von Laura und Martin aufgefunden, sondern zwei weitere Haare, die bislang nicht zugeordnet werden können. Und dass sich Haare von Martin an Lauras Leiche befunden haben, ist auch alles andere als ungewöhnlich. Schließlich hatte er als ihr Verlobter nicht nur tagtäglich mit ihr Kontakt, sondern sie haben auch noch zusammen gewohnt. Spuren von Martin waren also erwartbar.
Haben sich die Strafverfolger womöglich verrannt? Gibt es eventuell einen anderen Täter? Was ist zum Beispiel mit dem früheren Lehrer und Freund von Laura, einem gewissen Georg? Laura war wohl wütend auf ihn, da dieser sie nicht zu seiner Hochzeit eingeladen hatte, und kündigte ihm die Freundschaft. Aber ist ein solcher Disput tatsächlich ein denkbares Motiv, um jemanden umzubringen? Oder gibt es eine ganz andere Erklärung für Lauras Tod?
Nur eine Sache ist da noch. Eine Auswertung von Martins Computer ergibt, dass er ungefähr eine Woche vor Lauras Verschwinden im Internet nach folgenden Begriffen gesucht hat: »Judo Würgegriff« – »guillotine griff« – »Judo Würger« – Griffe, die beim Judo verwendet werden, um beim Gegner die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn zu beeinträchtigen. Eine längere Aufrechterhaltung kann zu einer schlagartigen Bewusstlosigkeit oder gar zum Tod führen. Auch suchte er im Internet nach Medikamenten sowie nach den Begriffen »letale Dosis Lorazepam«, »tödliche Dosis Insulin«, »perfekter Mord« und »perfektes Mordgift«.
Sprechen diese Recherchen des Verdächtigen so kurz vor dem Verschwinden von Laura nicht eindeutig dafür, dass Martin konkret plante, seine Verlobte zu vergiften und letztlich zu töten? Zumal er als Krankenpfleger ungehinderten Zugang zu Psychopharmaka hatte? 
 
Im Januar 2018 wird das Verfahren gegen ihn von der Staatsanwaltschaft eingestellt, und zwar mangels hinreichenden Tatverdachts. Nach wie vor sei ihm eine Tatbegehung nicht nachzuweisen. Vor allem die noch immer unklare Todesursache lassen schlicht keinen Rückschluss darauf, wie und woran Laura verstorben ist. 
Doch unter der Hand raten die Ermittler Lauras Angehörigen dazu, rechtlich gegen die Einstellung des Verfahrens vorzugehen. Die Ermittler sind sich sicher, dass Martin etwas mit Lauras Tod zu tun hat. 
Lauras Familie wendet sich daher an eine Strafrechtlerin, die schließlich Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft einreicht. Diese stelle nicht nur überhöhte Anforderungen an den für die Anklageerhebung notwendigen hinreichenden Tatverdacht; vielmehr »wurden seitens der Staatsanwaltschaft Indizien außer Acht gelassen und/oder eindimensional bewertet«. Sie habe »fernliegende Schlussfolgerungen gezogen und eine unzureichende Gesamtabwägung getroffen«.
Neben den zahlreichen Indizien, deren Gesamtabwägung »nur den einen Schluss über den … Tathergang und die Todesursache« zulasse, nämlich den des Mordes, führt die Strafrechtlerin auch die Persönlichkeit des Beschuldigten an. Schon die Sache mit der Sedierung seiner Patientin, für die er ja auch verurteilt worden war, zeige, dass der Beschuldigte »jegliche Hemmschwelle verloren hat« und dass er seine persönlichen Interessen über die seiner wehrlosen Opfer stelle. Er sei »verhaltensauffällig« und agiere »mit hoher krimineller Energie«. 
Die Strafrechtlerin kommt schließlich zu dem Schluss, dass der Beschuldigte sozial auffällig ist und vieles auf einen pathologischen Zustand hindeutet. Das Verheimlichen der sexuellen Neigungen sowie der drohenden Exmatrikulation, das Aufrechterhalten der Fassade einer erfolgreichen bürgerlichen Existenz verursachte wohl einen enormen Druck bei Martin. Hohe Schulden, die aus einer Bürgschaft für seine Eltern resultierten und als Krankenpfleger kaum abzutragen waren, verstärkten die Situation. 
Warum gab es bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch keine gutachterliche Stellungnahme zur Persönlichkeit des Angeklagten? Spätestens nach Bekanntwerden der Missbrauchsfälle hätte sich eine solche doch aufdrängen müssen?
Die Eingabe der Anwältin hat tatsächlich Erfolg. Der Generalstaatsanwalt in Nürnberg weist an, die Ermittlungen abermals aufzunehmen. In Regensburg ist mittlerweile ein neuer Staatsanwalt tätig, der die Ermittlungskommission Laura im Oktober 2019 wieder einrichtet, zunächst unter strengster Geheimhaltung. Schließlich will man in Fällen, wo die Beweislage dünn ist, einen Tatverdächtigen so lange wie möglich in Sicherheit wiegen, denn dann machen sie Fehler. Sie sind unvorsichtig, reden unbedachter oder offenbaren Verhaltensweisen, die sie unter wissentlicher Beobachtung vermeiden. Außerdem wollen sich die Ermittler noch mal alles von vorne ansehen. Sie untersuchen sichergestellte Proben des Erdreichs am Fundort der Leiche und des aufgefundenen Kalks.
Auch die Asservate von Lauras Kleidung werden nochmals untersucht, diesmal von einer Spezialfirma mit Hilfe eines nunmehr fünfzigfach genaueren Massenspektrometers. Und tatsächlich: Aufgrund der inzwischen verbesserten technischen Möglichkeiten werden an Lauras Slip und ihren Überresten Spuren der verschreibungspflichtigen Medikamente Tramadol und Lorazepam gefunden – genau von den Mitteln also, zu denen der Krankenpfleger bei seiner Arbeit Zugang hatte, zu denen er bereits im Internet recherchiert und mit denen er – zumindest in Bezug auf das Medikament Lorazepam – bereits bei besagter Patientin »experimentiert« hatte. 
Die Todesursache steht nun fest. Denn gerade die Kombination der nun gefundenen Substanzen Tramadol und Lorazepam wirken bei entsprechend hoher Konzentration tödlich.
Besonders tückisch: Der Tod tritt meist leise, schleichend und ohne äußere Gewalteinwirkung ein.
Gerade deshalb sind solche Fälle in der Praxis oft schwer zu erkennen – insbesondere, wenn keine äußeren Verletzungen vorliegen und die Todesumstände zunächst unklar bleiben. Der Leichnam wirkt »friedlich«, was leicht über eine Fremdeinwirkung hinwegtäuschen kann. Die Frage, die sich jetzt stellt: Hat Martin seiner Verlobten diese todbringenden Medikamente verabreicht? 
Eine Frage, die sich vor allem angesichts der Aussage eines guten Freundes von Laura rasch in ein anderes Licht rücken lässt: Einige Tage vor ihrem Verschwinden hatte sie ihm gegenüber am Telefon geäußert, es gehe ihr schlecht, sie fühle sich kraftlos und habe das Bedürfnis zu reden. Der Freund beschrieb sie als »niedergeschlagen«, seine Worte klingen im Rückblick wie ein Hilferuf.
Auch Angehörige berichten, dass Laura unter dem kürzlichen Tod eines engen Freundes gelitten habe – offenbar eine psychische Belastung, die sie mitgenommen habe.
Tatsächlich zählen Tramadol und Lorazepam zu den Medikamenten, die bei Suiziden oder Suizidversuchen besonders häufig verwendet werden. Das hat mehrere Gründe: Beide Substanzen wirken dämpfend, beruhigend, schmerzstillend, der Tod tritt vergleichsweise »sanft« und schmerzlos ein und sie sind relativ leicht zu beschaffen. Zudem ereignen sich viele Suizide nicht geplant, sondern im Affekt – oder durch versehentliche Überdosierung.
Und hier kommt ein weiterer Aspekt ins Spiel:
Laura litt nach Angaben ihres Umfelds seit Jahren unter starken Schmerzen infolge einer Endometriose-Erkrankung. Eine mögliche Theorie lautet daher: Hat sie die Medikamente aus reiner Verzweiflung über ihre chronischen Schmerzen eingenommen – vielleicht ohne die tödliche Wirkung zu beabsichtigen?
Zwei Punkte sprechen gegen die Theorie eines Suizids oder eines unbeabsichtigten Selbsttodes: Laura hatte für keines der beiden Medikamente ein Rezept. Sie war nicht wegen Angststörungen oder Depressionen in Behandlung, anders als Martin, der Zugang zu beiden Medikamenten hatte. Ohne Rezept oder persönlichen Bezug ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Laura selbst an Tramadol und Lorazepam gelangte. Es sei denn, ihr Verlobter hat sie ihr aus der Klinik heimlich besorgt.
Ihr Umgang mit Medikamenten war auffallend zurückhaltend. Familienangehörige und Freunde berichten übereinstimmend, dass sie selten und nur sehr gezielt Medikamente einnahm – selbst dann, wenn sie starke Schmerzen hatte. Eine Selbstmedikation mit potenziell tödlicher Dosis erscheint also untypisch für ihr Verhalten. Und nun?
Aufgrund der neuen Beweislage wird Martin im Februar 2020 erneut festgenommen und des Mordes angeklagt. Laut Haftbefehl soll der Beschuldigte die Tat entweder in der gemeinsamen Wohnung oder aber auf der Autofahrt vom Anwesen des Bruders begangen haben. Laura soll entweder aufgrund des verabreichten Lorazepams verstorben oder während einer hierdurch verursachten Bewusstlosigkeit auf andere Art und Weise vorsätzlich getötet worden sein.
Der Gerichtssaal, in dem der Fall – zum wiederholten Male – verhandelt wird, gleicht an manchen Tagen einer »gigantischen Bühne«, wie der SPIEGEL schreibt. »Dutzende Schaulustige versammeln sich, Kamerateams bauen ihre Stative auf«. Hier habe es in den vergangenen Jahren viele spektakuläre Verfahren gegeben, aber dieses habe »eine andere Dimension. Das Schicksal der Toten … hat die ganze Stadt gerührt. Und dass ausgerechnet der nette, der hilfsbereite, der fleißige Martin … die Laura umgebracht haben soll: Das hat die ganze Stadt verstört.«
Über seine Verteidiger lässt der Angeklagte eine Erklärung verlesen. Und diese sorgt im Saal für Aufsehen. Er gibt erstmals zu, was bislang niemand wahrhaben wollte: Ja, er habe Laura im Wald verscharrt. Aber: Er bestreitet weiterhin, für ihren Tod verantwortlich zu sein. Was dann folgt, ist eine Version der Geschehnisse, die alles in ein neues Licht rücken soll: Er schildert, dass Laura in der Nacht nach dem gemeinsamen Grillabend eine größere Menge Tabletten eingenommen habe.
Am nächsten Morgen habe er sie leblos im Bett vorgefunden – kalt, ohne Reaktion. Er habe noch versucht, sie zu reanimieren, aber es sei längst zu spät gewesen. Was dann geschah, so schildert er, sei von Überforderung und Angst geprägt gewesen. Er habe nicht gewusst, was er tun soll, sei in Panik geraten.
Die Angst, dass man ihm Lauras Tod anlasten würde, sei übermächtig gewesen. Aus dieser Angst heraus habe er sich entschlossen, Laura im Wald zu vergraben – und anschließend die Geschichte ihres spurlosen Verschwindens zu erzählen.
Und? Was meinen Sie? Hat Martin seine Verlobte – so wie er es sagt – nur tot aufgefunden, war überfordert oder hat er sie getötet, um zum Beispiel frei für eine neue Beziehung zu sein?
 
Acht Jahre und vier Monate nach Lauras Verschwinden fällt das Urteil: Martin wird wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen und in heimtückischer Begehung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem stellt das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Schuldminderungs- oder Schuldaufhebungsgründe seien nicht vorhanden.
Das Mordmerkmal der Heimtücke war gegeben, da Martin die »objektiv gegebene Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tötung« ausnutzte. Niedrige Beweggründe, weil »die Motive der Tötung nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe stehen und daher besonders … verachtenswert sind«. So ist in der Urteilsschrift zu lesen: 

					»Leitendes Handlungsmotiv war … der Wunsch des Angeklagten, den Kontakt zu seiner Patientin in dem Umfang aufrecht zu erhalten, wie er sich in den Wochen vor der Tat entwickelt hatte, und weiter zu vertiefen. Diesem Ziel stand die Beziehung zu Laura … im Weg. Eine Trennung von seiner Verlobten bei Offenbarung seines Trennungsmotives und wenige Monate vor der geplanten Hochzeit, an deren Vorbereitung er sich bis zuletzt zumindest durch das Verteilen von Einladungen beteiligt hatte, wäre erwartbar nicht nur auf völliges Unverständnis gestoßen, sondern hätte für den Angeklagten einen dramatischen Gesichtsverlust auch deshalb bedeutet, weil seine Äußerungen und sein Verhalten in Bezug auf Laura und die bevorstehende Hochzeit als Lüge und Heuchelei wahrgenommen worden wären. Mit dem Bild des selbstlosen, einfühlsamen und fürsorglichen Menschen, das der Angeklagte im Freundes-, Verwandten- und Kollegenkreis und nicht zuletzt gegenüber der Zeugin … von sich gezeichnet hatte, war ein solches Verhalten in keiner Weise vereinbar. Die so motivierte Tat stellt sich nicht als reaktiv affektive Tötung dar, sondern die Tötung wurde – ähnlich wie die Tötung aus Habgier oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebs – von dem Angeklagten gezielt als Mittel zur Verwirklichung eigener Ziele eingesetzt.«

				
Jetzt wird man sich vielleicht fragen, wie man in einem solch reinen Indizienprozess zur richtigen Entscheidung kommt? Gibt es eine bestimmte Zahl an Indizien, die vorliegen muss? Welche Qualität müssen Indizien haben? Und wann spricht man überhaupt von einem Indiz? Bedarf es dann wirklich keiner zusätzlichen Beweise mehr, nicht mal eines einzigen?
 
Hierzu vorab schon mal eins vorangestellt: Die meisten Mordprozesse sind reine Indizienprozesse. Denn Beweise wie etwa Zeugen gibt es hierbei selten, wer will schon Beobachter bei der vorsätzlichen Tötung eines anderen Menschen dabeihaben, vor allem wenn man die Möglichkeit hat, den Mord im Vorfeld minutiös zu planen? Im Strafrecht spricht man von einem Beweis, wenn ein Sachverhalt durch ein gesetzlich anerkanntes Mittel direkt festgestellt werden kann. Ein Beweis ist also mehr als eine Vermutung – er ist ein konkreter, nachvollziehbarer Nachweis, der das Gericht von einer Tatsache überzeugen kann.
Im Gerichtssaal ist nicht alles, was logisch klingt, auch rechtlich relevant. Und nicht alles, was wahrscheinlich erscheint, ist auch beweisbar. Dabei kennt das Strafrecht auch nur vier sogenannte »Strengbeweismittel«, also Beweismittel, die vor Gericht überhaupt zulässig sind:
	Zeugenaussagen
Menschen, die aus eigener Wahrnehmung etwas Relevantes berichten können.

	Urkunden
Schriftliche oder digitale Dokumente mit Beweiskraft (zum Beispiel Verträge, Protokolle, Briefe, Chatverläufe).

	Sachverständigengutachten
Expertisen zu medizinischen, forensischen oder technischen Fragen.

	Augenscheinobjekte
Alles, was man »mit eigenen Sinnen« prüfen kann: Bilder, Tatorte, Videos, Gegenstände, Leichen, Spuren.



Bei den sogenannten Indizien sieht es da anders aus. Da gibt es keine abschließend geregelten und streng begrenzten Mittel, wenngleich es auch hier mit Blick auf die sogenannte Indizienkette und dem sogenannten Indizienring wichtige Unterschiede gibt.
Ein Indiz ist keine direkte Beweisaussage über die Schuld oder Unschuld – sondern ein mittelbarer Hinweis, der einen bestimmten Schluss zulässt.
Beispiel: Wenn jemand mit der Tatwaffe in der Hand gesehen wird – das ist ein Beweis. Wenn seine Fingerabdrücke an der Tatwaffe sind – das ist ein Indiz. Es lässt auf einen Zusammenhang schließen, beweist ihn aber nicht unmittelbar.
Indizien sind oft Mosaiksteinchen, aus denen sich ein Gesamtbild ergibt – aber nur dann, wenn das Gericht sie logisch miteinander in Verbindung bringt. In vielen Strafprozessen – vor allem bei Tötungsdelikten ohne Augenzeugen – gibt es keine direkten Beweise, sondern nur eine Vielzahl an Indizien:
	Widersprüche in Aussagen

	Auffälliges Verhalten

	Bewegungsprofile

	DNA-Spuren

	Besitz von Tatwerkzeugen

	Motiv und Gelegenheit



Für sich allein genommen, beweist keines dieser Indizien die Tat. Aber in der Summe – wenn sie schlüssig und widerspruchsfrei miteinander verbunden werden können – dürfen sie ausreichen, um das Gericht zu einer Überzeugung zu führen.
Das nennt man dann einen Indizienring. Bauen hingegen einzelne Indizien aufeinander auf, spricht man von einer sogenannten Indizienkette: Bei einer Indizienkette sind Beweisanzeichen denklogisch hintereinandergeschaltet und ermöglichen eine schrittweise Schlussfolgerung auf die Haupttatsache. Hier ist jedes Indiz nur so stark wie sein schwächstes Glied.
Bei der Bewertung von Indizien kennt das Strafrecht aber kein Punktesystem, kein »je mehr, desto schuldiger«. Entscheidend ist immer: Ist die Gesamtheit der Indizien in sich logisch, frei von Widersprüchen, und lässt sie keinen ernsthaften Zweifel an der Täterschaft zu?
Dann kann ein Gericht auch ohne direkten Beweis zu einer Verurteilung kommen – unter der Voraussetzung, dass es seine Entscheidung vollständig, nachvollziehbar und rational begründet.
Ein Beweis sagt: »So war es.«
Ein Indiz sagt: »Es spricht vieles dafür, dass es so gewesen sein könnte.«
Im Idealfall führen viele gute Indizien am Ende zu dem, was das Strafrecht fordert: eine richterliche Überzeugung, frei von vernünftigen Zweifeln.
Das Gericht überzeugte letztlich eine Gesamtschau aller Indizien, gleichwohl man Martins Einlassung nicht widerlegen konnte. Die Frage ist aber, was am Ende das Gericht glaubt beziehungsweise für glaubhaft hält. Dabei hat der Beweiswert der Aussage eines Angeklagten (meist) ganz grundsätzlich wenig bis gar kein Gewicht, denn anders als ein Zeuge, darf er ungestraft lügen. Dem Zeugen drohen bei Überführung einer Lüge empfindliche Strafen. Ob diese einfache Binsenweisheit dann stets der einzig wahren Rechtsfindung dient, mag freilich dahingestellt bleiben. Im Fall von Martin standen seiner Einlassung jedenfalls aus Sicht des Gerichts vor allem die Feststellung entgegen, dass Laura sehr zurückhaltend mit Medikamenten agiert habe und Martin mit dem Scheitern seines Medizinstudiums und dem amourösen Interesse an seiner Patientin ein handfestes Mordmotiv gehabt hatte. Aber lesen und überzeugen Sie sich selbst:

					Die Kammer ist überzeugt, dass Laura weder am 25. Mai 2012 oder in der Nacht zum 26. Mai 2012 noch in den Wochen und Monaten vor ihrem Tod Lorazepam, Opioide – sei es Tramadol oder Tilidin – oder Morphium-Präparate selbst und bewusst zu sich nahm … Gegen eine längerfristige Einnahme von Tramadol oder Lorazepam durch Laura spricht, dass bei einer chemisch-toxikologischen Untersuchung von sechs Haaren aus einer sichergestellten Haarbürste, keiner der beiden Wirkstoffe festgestellt werden konnte. Bei vier dieser sechs Haare ergab eine molekularbiologische Untersuchung ein übereinstimmendes Merkmalsmuster. Diese Haare sind Laura wegen der molekular-biologischen Merkmale in Kombination mit den Erkenntnissen zur Herkunft der Spur mit großer Wahrscheinlichkeit zuzuordnen.

					Die Kammer verkennt jedoch nicht, dass keine Erkenntnisse dazu vorliegen, wann die Haare in die Bürste gelangt sind und die mitochondriale DNA eine Unterscheidung insbesondere von Haaren der Zwillingsschwester oder der Mutter der Laura als nicht völlig fernliegende alternative Spurenverursacher nicht erlaubt …

					Festzuhalten ist aber, dass es sich bei Tramadol und Lorazepam nicht um frei verkäufliche Produkte handelt, die in jeder Hausapotheke zu finden sind, sondern um verschreibungspflichtige Arzneien, die von Ärzten nur aus einem entsprechenden Anlass verordnet werden.

					Keiner der Laura in den letzten Jahren behandelnden und in der Hauptverhandlung vernommenen Ärzte hat ihr jedoch ein solches Medikament verschrieben … Die Kammer schließt aus, dass Laura bei anderen, im Rahmen der Ermittlungen nicht bekannt gewordenen Ärzten in Behandlung war. 

					Auch der Angeklagte, der in der von ihm als seine eigene bestätigten Erklärung des Verteidigers ausführen ließ, dass Laura Tavor und Tramadol wegen psychischer Probleme und zur Schmerzbekämpfung genommen habe, äußerte sich zu keinem Zeitpunkt dahingehend, obwohl er beispielsweise bei seiner polizeilichen Vernehmung als Zeuge ausdrücklich auf einen Gedächtnisaussetzer der Laura vom 14. Mai 2012 und dessen ärztliche Abklärung hingewiesen hatte. Ein Hinweis auf weitere behandelnde Ärzte, erst recht im Zusammenhang mit psychischen Problemen Lauras, hätte zu seiner Behauptung zum »Verschwinden« Lauras nicht in Widerspruch gestanden, sondern hätte das von ihm behauptete Szenario zusätzlich gestützt … 

					Die Kammer schließt auch aus, dass Laura ab Januar 2012 vor dem Hintergrund einer depressiven Verstimmung und möglicherweise ausgelöst durch den fünften Todestag ihres verstorbenen Freundes mit der Einnahme von Tavor begann. Für eine Selbstmedikation der Laura mit Lorazepam fehlen jegliche Anhaltspunkte.

					Die diesbezüglichen Feststellungen beruhen zum einen auf den Bekundungen, dass sich Laura keinem einzigen Zeugen gegenüber dahingehend geäußert hatte, dass sie depressive Verstimmungen im Zusammenhang mit dem Todestag ihres Freundes »Beni« gehabt habe oder Lorazepam konsumiere. Letzteres, also der Umstand, dass Laura Dritten gegenüber nichts von der Einnahme eines solchen Medikaments berichtet hatte, lässt für sich genommen zwar nicht den Schluss zu, dass das tatsächlich nicht der Fall war. Es ist keineswegs fernliegend, dass sie die Einnahme verschreibungspflichtiger Medikamente, die der Angeklagte im Bezirksklinikum gestohlen hat, auch gegenüber Geschwistern oder engen Freunden verschwiegen hätte.

					Laura hätte etwa damit rechnen müssen, dass sie gefragt würde, wer ihr solche Medikamente verschrieben hat. Sie hätte sich dann genötigt gesehen, zu lügen oder den Angeklagten einer Straftat zu bezichtigen. Daraus kann sich ein Motiv ergeben, die Verwendung eines solchen Medikaments zu verheimlichen.

					Zudem hat die Beweisaufnahme auch ergeben, dass es Dinge gab, die Laura auch gegenüber ihr sehr vertrauten Personen, wie ihrer Zwillingsschwester, nicht erwähnte. Dabei kommt der Tatsache, dass sie auf einer Party Cannabis konsumierte und ihrer Schwester davon nichts erzählte, keine maßgebliche Bedeutung zu. Denn das mag ihr schlicht bedeutungslos erschienen sein. Fest steht nach der Beweisaufnahme aber etwa, dass sie ihrer Zwillingsschwester von den wohl als Art Tagebuch verfassten Briefen an den verstorbenen Freund nichts erzählt hatte. Bei lebensnaher Betrachtung ist davon auszugehen, dass Laura, so wie viele Menschen, auch gegenüber engen Vertrauten nicht alles über sich preisgab.

					Es gibt aber eine Vielzahl von Indizien, die dagegen sprechen, dass Laura heimlich Tavor konsumierte, welches der Angeklagte illegal von seiner Arbeitsstelle entwendet hatte.

					Insoweit ist zunächst ihre durch die Beweisaufnahme belegte skeptische Haltung gegenüber Medikamenten jenseits des ihr vertrauten Ibuprofens oder von »Hausmitteln« zu erwähnen. Diese Skepsis wurde insbesondere in der Aussage ihrer Frauenärztin deutlich, die darüber berichtete, dass Laura sich wegen ihrer Abneigung gegenüber nicht rein pflanzlichen Präparaten entgegen ärztlichen Rats und trotz ihrer erheblichen Regelbeschwerden weigerte, sich wieder die Pille verschreiben zu lassen.

					Dem steht nicht entgegen, dass im Büstenhalter der Verstorbenen auch das Antiallergikum Dimetinden gefunden wurde. Es handelt sich hierbei um einen Wirkstoff, der insbesondere in der zur Bekämpfung von Juckreiz auch nach Mückenstichen rezeptfreien und weit verbreiteten Fenistil-Salbe enthalten ist. Dasselbe gilt, soweit in dem Büstenhalter der Getöteten Rückstände des Medikaments Diclofenac festgestellt werden konnten. Diclofenac-Salben werden als nicht verschreibungspflichtige schmerzstillende und entzündungshemmende Medikamente zur äußeren Anwendung beworben und in weiten Bevölkerungskreisen auch gegen Rückenschmerzen benutzt …

					Schließlich bestehen auch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass Laura ab Januar 2012 infolge des fünften Todestages von ihrem verstorbenen Freund derart psychisch belastet war, dass sie sich trotz der genannten Umstände hätte gezwungen sehen können, unter Umgehung einer ärztlichen Verschreibung Lorazepam einzunehmen …

					Es gibt auch keine Anhaltspunkte für einen Suizid Lauras. Die Gründe, aus denen die Kammer davon überzeugt ist, dass Laura sich in der Nacht vom 25. auf den 26. Mai 2012 nicht in einer psychischen Krise befand, die sie mit Lorazepam zu behandeln versuchte, gelten erst recht für einen unterstellten Suizid. Laura hatte konkrete Pläne für die Zukunft, nicht nur lang- und mittelfristig, sondern auch für die nächsten Tage und Wochen, und diese Pläne hatte sie an dem Abend beim Bruder des Angeklagten ebenso wie in Telefonaten, die sie an diesem Tag geführt hatte, bestätigt und konkretisiert – sei es im Hinblick auf ihr Engagement bei der Landjugend, sei es im Hinblick auf die bevorstehende Hochzeit, für die sie gemeinsam mit dem Angeklagten am Wochenende weitere Einladungskarten verteilen wollte.

					Auch der Angeklagte benennt keinen Umstand, der eine Selbsttötung in dieser Nacht plausibel machen könnte. Zwar berichtete ein Zeuge darüber, dass Laura bei einem Telefonat am Abend des 22. Mai 2012 geäußert habe, dass es ihr privat schlecht gehe und ihm vorgeschlagen habe, auf ein Bier vorbeizukommen. Laura habe so »fertig« geklungen, wie er dies zuvor bei ihr noch nie erlebt habe, und er habe den Anruf nachträglich als Hilferuf interpretiert.

					Im Rahmen der Beweisaufnahme konnte nicht geklärt werden, was der Hintergrund dieser Äußerung Lauras war. Fest steht aber, dass Laura in den Tagen danach nicht nur zur Arbeit ging, sondern abends noch Verabredungen wahrnahm und keine der Personen, mit denen sie Umgang hatte, eine depressive Verstimmung wahrgenommen hatte …

					Die Kammer hat im Rahmen der durchgeführten Beweisaufnahme den Eindruck gewonnen, dass Laura im Mai 2012 mit der Wahl zur Landesvorsitzenden, mit der Arbeitsstelle, über die sie sich sehr gefreut hatte, und der bevorstehenden Hochzeit wesentliche Lebensziele erreicht hatte und sie ihre Lebensplanung allenfalls durch den mangelnden Studienerfolg ihres Verlobten gefährdet sah. Gegen einen Suizid Lauras ohne jegliche Erklärung gegenüber dem Angeklagten und ihren näheren Verwandten spricht auch, dass Laura die Überzeugung teilte, dass sich ein Suizid mit Rücksicht auf die überlebenden Angehörigen verbiete. Eine plötzlich eintretende, sich nicht ankündigende und so manifeste Depression, dass Laura solche Überlegungen nicht mehr anstellen konnte, mag denktheoretisch vorstellbar sein, ist mangels jeglicher konkreter Anhaltspunkte praktisch aber auszuschließen.

					Die Kammer ist zu der Überzeugung gelangt, dass der Angeklagte Laura die mindestens mittelbar todesursächlichen Medikamente Lorazepam und Tramadol in einer zumindest zu einem Zustand erheblicher Sedierung führenden Dosis am späten Abend des 25. Mai 2012 oder in der Nacht zum 26. Mai 2012 heimlich verabreichte, mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Beimischen in ein der Getöteten gereichtes Getränk oder eine Speise.

					Der Angeklagte hatte nicht nur die Möglichkeit, diese an seiner Arbeitsstätte in großen Mengen verwendeten Medikamente unbemerkt an sich zu nehmen, sondern hat das im Hinblick auf das Medikament Tavor expidet im Jahre 2013 nachweislich getan. Dass der Angeklagte Laura offen, also durch Zwang oder Drohung zur Einnahme der Medikamente veranlasste, schließt die Kammer aus. Angesichts der Kräfteverhältnisse zwischen den beiden hätte dies zu einem Kampf geführt, der angedauert haben würde, bis die sedierende Wirkung der Medikamente einsetzt. 

					Ein Kampf hätte möglicherweise auch beim Angeklagten selbst und in der Wohnung Spuren hinterlassen, die die Zwillingsschwester nach ihrem Eintreffen am 28. Mai 2012 vielleicht bemerkt hätte. Ein offener Kampf steht vor allem aber auch im Widerspruch zur Persönlichkeit des Angeklagten, die von einer manifesten Konfliktscheu geprägt ist. Die offen erzwungene Beibringung der Medikamente hätte zudem ein völlig unnötiges Risiko bedeutet, da es für ihn als Verlobten des Opfers, der mit diesem im gemeinsamen Haushalt lebte, völlig unproblematisch war, die Medikamente in Getränken oder Speisen aufzulösen, zumal es nach der Rollenverteilung in der Partnerschaft auch nicht unüblich war, dass er Speisen und Getränke für Laura zubereitete. Schließlich hat der Angeklagte mindestens auch im Fall von Vanessa die heimliche Beibringung von Lorazepam als Weg gewählt, um deren vermuteten Widerstand gegen seine weitere Anwesenheit und körperliche Nähe zu brechen. 

					Die Beibringung der Medikamente erfolgte, um Laura zu töten, sei es durch die unmittelbare Wirkung der beigebrachten Wirkstoffe, sei es um Laura zu sedieren und so eine Tötung durch Ersticken oder Erwürgen ohne Widerstand zu ermöglichen.

					Gegen eine Beibringung der Medikamente zur bloßen Sedierung, etwa wegen einer Neigung zur Vornahme sexueller Handlung an Schlafenden oder um sich unentdeckt über einen längeren Zeitraum hin mit Vanessa befassen zu können, sprechen gewichtige Indizien.

					Um Laura in einen Schlafzustand zu versetzen, hätte die Beibringung des Beruhigungs- und Schlafmittels Lorazepam genügt. Die zusätzliche Beibringung eines Schmerzmittels wie Tramadol hätte aus Sicht des aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit sachkundigen Angeklagten nur zusätzliche Risiken geschaffen, ohne dass damit – in Form einer mit der Einnahme von Tramadol einhergehenden Schläfrigkeit als Nebenwirkung – ein »Nutzen« verbunden gewesen wäre, der nicht mit einer bloßen Gabe von Lorazepam genauso erreichbar war.

					Die Überzeugung der Kammer davon, dass der Angeklagte Laura vorsätzlich tötete, wird zusätzlich gestützt durch die von ihm zwischen dem 14. und dem 17. Mai 2012, also wenige Tage vor der Tat, durchgeführten Google-Suchen nach den Begriffen »guillotine griff«, »Judo-Würgegriff«, »bisoprolol 15 mg«, »bisoprolol überdosis«, »Ilorazepam le

					tale dosis«, »der perfekte mord«, »tödliche dosis insulin« sowie Besuche der Internetseiten mit den Themenbezeichnungen »gibt-perfekte-mord-gift«, »morde mit gift perfekte«, »kann insulinspritzen für ein nicht diabetiker tödlich sein«, »Insulin-wann-toedliche-Dosis-wann-Überlebenschance«.

					Leitendes Handlungsmotiv des Angeklagten war sein Wunsch, den Kontakt zu seiner Patientin zu vertiefen, in die er sich verliebt hatte und der gegenüber er eine seinem Selbstbild entsprechende Rolle wahrnehmen konnte, was ihm in der Beziehung zu Laura wegen der sich seit dem Frühjahr 2012 verändernden Rollenverhältnisse zunehmend weniger gelang.

					Zusätzlich war das Bild, das der Angeklagte von sich selbst bei den ihm nahestehenden Personen gezeichnet hatte, dadurch bedroht, dass mit der Aufdeckung des Scheiterns seines Medizinstudiums auch zutage treten würde, dass er das Studium zuletzt gerade wegen seiner Befassung mit der Patientin nicht mehr ernsthaft betrieben hatte und er seine Verlobte Laura, seine und auch ihre Familie nicht nur darüber belogen hatte, sondern vor allem auch über sein tatsächliches Verhältnis zu Laura und die bevorstehende, von allen begrüßte Hochzeit.

					Die Tötung Lauras bei gleichzeitiger Inszenierung ihres Verschwindens eröffnete dem Angeklagten einen Weg, sich seiner Patientin zuwenden zu können, ohne sich gegenüber den Familien wegen der Gründe einer etwaigen Trennung von Laura, des Scheiterns seines Studiums und seiner diesbezüglichen Täuschungen und Lügen rechtfertigen zu müssen. Gleichzeitig war ihm so nicht nur das Mitgefühl der Familien sicher. 

					Der eine Tötung Lauras leugnende Angeklagte hat sich zu seinen Motiven naturgemäß nicht geäußert. Die Kammer konnte die Feststellungen zum Tötungsmotiv aber nicht nur aus der in der Beweisaufnahme deutlich zutage getretenen Interessenlage des Angeklagten ableiten. Die gedankliche Vorbefassung mit der Tat in Form der bereits dargestellten Internetrecherchen ab dem 14. Mai 2012 und vor allem ab dem 17. Mai 2012 lässt mangels anders gerichteter Anhaltspunkte den Schluss zu, dass sich der Tötungsentschluss nicht als spontane Reaktion auf einen unbekannt gebliebenen Anlass darstellt. Gleichzeitig stehen diese Recherchen in einem engen zeitlichen und situativen Zusammenhang mit der sich in dieser Zeit immer weiter steigernden und zu großen Teilen ebenfalls über das Internet erfolgten Befassung mit seiner Patientin. Schließlich lässt auch das Verhalten des Angeklagten unmittelbar nach der Tat und insbesondere die Art und Weise, wie er die Tat zur Verfolgung seiner Zwecke nutzte, in der Zusammenschau mit den oben dargestellten Umständen Rückschlüsse auf das Tatmotiv zu …

				
Sie werden es vielleicht bemerkt haben: Ein sicherer Beleg für die Schuld eines Angeklagten stellt man sich anders vor, zumal das Gericht in fast jedem belastenden Indiz zugleich wieder einräumt, dass man es auch jeweils anders sehen oder erklären könnte.
Aber genau so funktioniert in Deutschland (leider) die Beweiswürdigung. Nicht Sie und auch nicht wir müssen überzeugt sein, sondern ausschließlich das Gericht. Hegt es keine Zweifel, dann gibt es auch keine Zweifel. Damit sehen Sie zugleich auch, was der so hochgehaltene Grundsatz »in dubio pro reo« (»Im Zweifel für den Angeklagten«) tatsächlich wert ist.
Solange Sie sich aufdrängende Gegenargumente erkennen und im Urteil darlegen, müssen Sie sich noch nicht einmal für die wahrscheinlichere oder sich aufdrängendere Variante entscheiden. Ausschlaggebend ist die Überzeugung des Richters.
Hegt er keine vernünftigen Zweifel, dann gilt der Sachverhalt als bewiesen – ganz gleich, wie viele Zweifel sich anderen Beteiligten oder Außenstehenden aufdrängen mögen.
Das ist – so zeigt sich hier exemplarisch – auch die tatsächliche Reichweite des so oft beschworenen Grundsatzes »in dubio pro reo«: Denn dieser greift erst dann, wenn das Gericht selbst Zweifel nicht ausräumen kann – nicht schon, wenn man sich alternative Erklärungen vorstellen könnte.
Im Klartext: Solange das Gericht in der Lage ist, die gegenläufigen Deutungsmöglichkeiten zu erkennen, sie im Urteil zu benennen und in nachvollziehbarer Weise zu bewerten, bedarf es nicht einmal einer Entscheidung zugunsten der »wahrscheinlichsten« oder »naheliegendsten« Variante. Es genügt, dass sich der Tatrichter subjektiv überzeugt zeigt – und diese Überzeugung auf einer rational nachvollziehbaren, lückenfreien Beweiswürdigung beruht.
So funktioniert Beweiswürdigung im deutschen Strafprozessrecht. Nicht mathematisch, nicht objektiv »sicher« – sondern: überzeugungsbasiert.

					5 Heimu – Der Todesflüsterer

				
					Hast du den Ledergürtel?

				

					Ich hänge nicht

				

					Wieso nicht?

				

					Kleiner Feigling du – lach – hol schon das Ding her – was machst du, überlegst du, was du tun sollst – halloha.

				

					Was?

				

					Wie was, den Gürtel sollst du endlich holen.

				

					Es ist sowieso alles egal

				

					Dann hol den etz endlich/Hol den Gürtel/was daran verstehst du nicht

				

					Und dann was soll ich machen

				

					Was denkst du, wenn du den in der Hand hältst

				

					Nichts

				

					Und weißt, dass der ein perfektes Tötungsgerät ist/reizt dich das nun

				

					Ist er nichtNein

				

					Ist der aber echt schnell, sicher, endgültig, perfekt dafür

				

					Aha. Reizt mich noch nicht

				

					Aber langsam fängt es an, oder?

				

					Nein

				

					Du sagst, alles wäre egal

				

					Ja stimmt

				
Wäre es dann nicht egal, dich zu erhängen, sag?

Katharina K. arbeitet als Altenpflegerin in der Nähe von Bremen. Vor zwei Jahren ist ihr Vater gestorben, den sie vergöttert hat. Seitdem leidet die Dreiundzwanzigjährige an einer Depression, zusätzlich zu ihrer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Die junge Frau empfindet ihr Leben als sinnlos. Sie grübelt stundenlang, leidet unter Stimmungsschwankungen und verletzt sich selbst. Auch nimmt sie Antidepressiva. Im Oktober 2015 begibt sie sich in stationäre Behandlung, wird allerdings sechs Wochen später wieder entlassen, da sie nach Ansicht der Ärzte keine Gefahr mehr für sich selbst oder andere darstellt. 
In der Zeit danach zieht sie sich mehr und mehr zurück. Schließlich beginnt sie, sich in Internetforen und Chats intensiv über ihre Krankheit und die Symptome auszutauschen. Sie stößt schließlich auf ein Selbsthilfeforum im Internet, das tatsächlich eine erste Hilfe für sie zu sein scheint. Langsam geht es mit ihr bergauf, und sie beginnt, ihren Verlust allmählich zu verarbeiten und wieder frischen Mut zu fassen. Sie steht in engem Kontakt mit ihrer Schwester und ihrer Mutter, mit ihrem Partner schmiedet sie Pläne für die gemeinsame Zukunft. Sie wollen heiraten, vielleicht auch Kinder kriegen. Doch was niemand um sie herum ahnt: Das Internetforum, das ihr anfangs Trost und Hilfe bietet, wird für sie zur tödlichen Falle. 
 
Es ist ein frostiger Dienstagnachmittag im Februar 2016. Die Sonne strahlt am wolkenlosen blauen Himmel und die Polizisten auf der Straße können ihren eigenen Atem sehen. Die junge Frau jedoch, die die Beamten gleich in ihrer Wohnung finden werden, kann die Sonnenstrahlen nicht mehr auf ihrer Haut spüren. Sie ist tot. 
Als die Tür mit Mühe aufgedrückt wird, bietet sich den Polizisten ein Bild des Grauens.
Katharina K. hängt leblos im Türrahmen – ein Ledergürtel ist straff um ihren Hals geschlungen, das andere Ende in der Wohnzimmertür verkeilt. Der Körper wirkt schwer, der Hals eingeschnitten von der engen Schlaufe. Die Tote wird rasch identifiziert als Katharina K. Die Polizei geht von einem Selbstmord aus.
Doch Katharinas Eltern glauben nicht an diese Version der Ereignisse. Sie wissen, dass es ihrer Tochter wieder besser ging, dass sie weiterleben wollte. Erst am Morgen hatte sie mit ihrer älteren Schwester telefoniert, sie wollten gemeinsam ins Fußballstadion, ein Werder-Spiel ansehen. Ein weiteres Detail bestätigt sie in ihrer Überzeugung: Neben Katharinas Leiche liegt ihr Handy, der Chat mit einem Unbekannten ist noch geöffnet. Katharinas Eltern sind sich sicher: Jemand wollte übers Internet live dabei zusehen, wie ihre Tochter stirbt. Und nicht nur das: Im Chatverlauf lässt sich sogar nachvollziehen, dass das Online-Gegenüber die junge Frau dazu überredet hat, sich umzubringen. Und zwar über viele Wochen hinweg. Während Katharina mit ihrem Lebenspartner die Gründung einer Familie plante, schrieb sie sich Tag für Tag mit einem Unbekannten, der sie wohl ins Verderben trieb. 
Bereits kurz nach ihrem virtuellen Kennenlernen gelingt es der Person, den Online-Austausch in einen privaten Chat zu verlegen, um sich der Aufsicht der Mitarbeiter der Internetplattform zu entziehen. Der Unbekannte gibt sich zunächst verständnisvoll, gewinnt das Vertrauen der labilen jungen Frau. Katharina K. wird immer abhängiger von ihm. Doch schließlich kippt die Kommunikation ins Destruktive – ihr Chatpartner zieht sie immer weiter runter, destabilisiert sie systematisch. 
Irgendwann hat die junge Frau allen Lebensmut verloren. Sie schreibt dem Unbekannten, sie würde sich selbst nicht mögen, sie hasse ihr Leben, nur ihr Hund würde ihr etwas bedeuten. Ihre neue Online-Bekanntschaft nutzt das auf perfide Weise aus, schickt sie durch sein Hin und Her aus Zuneigung und Abstoßung auf eine brutale Achterbahnfahrt der Gefühle: Mal baut der Unbekannte Katharina auf – »du solltest alles versuchen, dein Leben auf die Reihe zu bekommen« –, dann wieder versucht er sie davon zu überzeugen, sich selbst zu töten: »Du würdest Schritt für Schritt gehorchen, was du tun sollst, und es so machen, bis du tot bist.« Schließlich regt er an, Katharina solle mit ihm gemeinsam verschiedene Arten der Selbsttötung durchgehen, um Druck abzubauen. Sie schlägt einige Methoden vor, doch er weist all ihre Ideen als zu unsicher oder unangenehm ab. Stattdessen legt er ihr das Erhängen nahe: Das sei ein schneller, schmerzloser Tod – »weil dann is wirklich Sense«. Doch bevor sie sich umbringt, soll Katharina den Mann um Erlaubnis fragen – »ich muss mich darauf verlassen können dass du nix machst bevor ich es erlaube so als letzte Instanz ok aus Gründen deiner Sicherheit« – und alle Chats löschen, damit die Polizei sie nicht lesen kann. 
Am Ende erliegt Katharina den Einflüsterungen des bösartigen Unbekannten. Sie klemmt das Ende des Gürtels in die Wohnzimmertür ein und legt sich mit ihrem Körpergewicht in die Schlinge. Sie verliert binnen Sekunden das Bewusstsein und ist handlungsunfähig. Wenige Minuten später ist sie tot. 
Da die Polizei jedoch von einem Selbstmord ausgeht, stellt sie weder das Handy von Katharina K. sicher, noch fotografiert sie den Tatort. Bereits im März 2016 werden die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Bremen eingestellt, weil Beihilfe oder Anstiftung zum Selbstmord nicht strafbar sei »und davon ausgegangen werden kann, dass sie sich selbst das Leben genommen hat«. Aber kann man hier wirklich von einem Selbstmord sprechen? Oder ist nicht vielmehr ein gefährlicher Psychopath für Katharinas Tod verantwortlich?
Katharinas Eltern sind verzweifelt. Soll der Mann, der ihre Tochter in den Tod getrieben hat, so einfach davonkommen? Was, wenn er noch mehr Frauen dazu animiert, sich umzubringen? 
In ihrer Verzweiflung wenden sich Katharinas Eltern an die Medien und nehmen sich eine erfahrene Anwältin, die schließlich Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft einlegt. Die juristischen Vorgänge gehen der Familie jedoch zu langsam voran, und sie beginnt, eigene Nachforschungen anzustellen. Katharinas Mutter fragt sich, wo ihre Tochter den unbekannten Chatpartner wohl kennengelernt hat. Vielleicht im Online-Selbsthilfeforum, wo sie so viel Zeit verbrachte? Hilfe suchend wendet sich die Mutter an die Betreiber des Forums – die völlig entsetzt reagieren. 
Kann es wirklich sein, dass jemand die Plattform, die einen sicheren Ort für Verzweifelte bieten soll, missbraucht hat, um einen psychisch instabilen Menschen in den Selbstmord zu treiben?
Die Forumbetreiber stoßen auf Chats von Katharina mit einem User, der den Nickname »Heimu« verwendet. Aber das ist noch nicht alles. Wie sich herausstellt, hat der Mann nicht nur mit Katharina K. kommuniziert, sondern über Jahre hinweg unter verschiedenen Namen systematisch eine Vielzahl an Frauen auf der Plattform unter der Rubrik »Suizid« angeschrieben. Das Vorgehen ähnelt sich dabei stets: Zunächst versucht Heimu herauszufinden, wie verzweifelt und beeinflussbar die Angeschriebene ist, ob sie Selbstmordgedanken hegt und sich für einen von ihm angeleiteten Suizid gewinnen lässt. Am liebsten hätte er es, wenn die Frau dabei nur Unterwäsche trägt oder noch besser: komplett entkleidet ist. Sich selbst inszeniert Heimu als lebenserfahrenen Helfer und Ratgeber mit medizinischen und psychologischen Kenntnissen. So gibt er etwa an, bei der Freiwilligen Feuerwehr zu sein und Erfahrungen als Rettungssanitäter zu haben. Anfangs heuchelt er Verständnis für die Ängste und Unsicherheiten seines Gegenübers, erschleicht sich das Vertrauen der verletzlichen Frauen, um sie dann rasch in private Chats zu lotsen, wo niemand die Kommunikation überprüfen kann.
Die Forumbetreiber wenden sich an die Polizei, unterrichten sie über den Ernst der Lage. Doch von der Polizei kommt keine Reaktion. Mittlerweile haben aber auch die Medien die Geschichte aufgegriffen und führen Interviews mit Katharinas Mutter. Besonders ein Reporter beginnt sich des Falls anzunehmen, er erkennt die immense Gefahr, die von dem »Todesflüsterer« – wie der Mann von der Presse getauft wird – ausgeht. Ihm ist rasch klar: Dieser Mann muss gestoppt werden, bevor er weitere Frauen in den Tod treibt.
Ist es dem Reporter ernst mit seinen Bemühungen? Und wird es ihm gelingen, den perversen Sadisten zu stoppen? Oder will er einfach nur ein paar knackige Schlagzeilen produzieren?
Er wendet sich an eine Kriminalpsychologin, die ihm helfen soll, Heimu eine Falle zu stellen – indem sie sich in das besagte Online-Forum einschleust und zu Katharinas mysteriösem Einflüsterer Kontakt aufnimmt. Ein äußerst heikles Vorhaben, das zahlreiche Gefahren birgt.
Die Jagd auf den mörderischen Sadisten beginnt – eine waghalsige und hochriskante Aktion. Die Kriminalpsychologin spielt dabei den Lockvogel. Sie erstellt neue Profile in dem Forum, die genau zu Heimus Vorlieben und Zielen passen und ihn anlocken sollen: Profile verletzlicher junger Frauen, mit denen er so gern sein perfides Spiel treibt. Rund um die Uhr wird das Internetforum nun überwacht, damit nichts schiefgeht. Und Heimu beißt tatsächlich an!
Dabei geht er nach dem gleichen Schema vor wie bei Katharina K. Zunächst lockt er die junge Frau aus dem Forum zu einem Messengerdienst. Dann schreibt er ihr eine Menge Positives, baut Vertrauen mit dem anvisierten Opfer auf, um dann abrupt eine Kehrtwende zu vollziehen und seine wahren Motive zu offenbaren: Die Chatpartnerin wird verunsichert, zu destruktiven Gedanken angehalten – sie soll sich umbringen, und zwar vor seinen Augen. Und Heimu macht ihr klar, dass das hier kein Spiel ist, sondern sein voller Ernst – tödlicher Ernst.
Nun beginnt die heikelste Phase der gewagten Operation: Um den Todesflüsterer zu stellen, soll er in eine Kölner Wohnung gelockt werden – die komplett mit Kameras ausgestattet ist. So sollen die Taten des perfiden Manipulators dokumentiert werden, damit er von der Polizei endgültig aus dem Verkehr gezogen werden kann. Doch der Plan geht nicht auf, das Aufeinandertreffen kommt nicht zustande. 

					Willst du sterben/Sag ehrlich

				

					Ja, irgendwie schon

				
Würdest du es tun wenn es schnell, kurz und schmerzlos vonstatten ginge?

				
schmerzlos?

				
ja

				
wie das?

				
Naja is ja mal egal/Würdest du dann die Gelegenheit beim Schopfe packen

				
Ja, ich denke schon

				
Ohne wenn und aber

				
Ich hab nichts mehr zu verlieren

				
Magst du dich/bist du was wert?

				
nicht besonders

				
Was ist so schlimm an dir/Magst du dein Aussehen

				
Ich bin dick und fett

				
Hast du gerade Druck es zu tun

				
Ich weiß nicht, ob ich es tun kann

				
Wieso nicht/was ist der Grund, dass du es nicht weißt/wovor hast du Angst

				
Ich weiß nicht so recht

				
Würdest du gern, dass es wer tut bei dir?

				
Aber du meinst, dass du totgemacht werden solltest sobald als möglich

				
ja

				
Wäre heute gut?

				
Schon einen Monat nach Katharinas Tod hat Heimu sein nächstes Opfer im Blick: die dreiundzwanzigjährige Birgit aus Leipzig. Sie hat gerade ihren zweiten Job in Folge verloren und fällt in ein tiefes Loch. Die junge Frau, die infolge jahrelangen Missbrauchs unter einer Borderline-Erkrankung und einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, sucht Hilfe im Internet – genau wie Katharina. Vier Wochen nach deren Tod meldet sich Birgit im Forum Hoffnungsschimmer an. Dort macht sie sich Luft über ihre aktuelle Situation und ihre Gefühle, was ihr tatsächlich etwas Erleichterung verschafft. Ein anderer User meldet sich auf einen ihrer Beiträge, sein Nickname ist: Heimu. Er schreibt, er verstehe sie gut und wolle mit ihr über alles reden. Aber lieber in einem privaten Chat, wo man ungestört sprechen könne. Sie winkt ab, es gehe ihr schon wieder besser. Doch Heimu insistiert und fragt sie schon nach wenigen Sätzen unvermittelt, ob sie sterben wolle. Immer wieder fragt er sie, ob sie »Druck« verspüre, und ob es nicht »verlockend« wäre, »schnell und schmerzlos« aus dem Leben zu scheiden – vor allem wenn »jemand anders es machen würde«. 
Er schlägt ihr vor, dass sie noch am selben Tag zu ihm kommen solle, damit er ihr helfen könne, ihr Leben zu beenden – und sucht ihr direkt eine Bahnverbindung nach Gießen raus. Als Todesart schlägt er Betäubung durch Tabletten und Genickbruch vor.
Doch Birgit fühlt sich von der Situation überfordert und lehnt für diesen Tag ab. Sie hält Heimu für krank und schreibt die Forumsbetreiber an, um sie über dessen Forderungen zu informieren. Die sind erschüttert – ihre schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Da draußen ist tatsächlich jemand unterwegs, der Frauen in den Selbstmord treiben will. Sofort bitten die Betreiber die junge Frau, den Kontakt mit dem Todesflüsterer abzubrechen. 
Aber Heimu fährt fort, Birgit zu kontaktieren – und trotz ihrer Vorbehalte antwortet sie ihm. Er verhält sich unterstützend und gibt vor, sie »lieb zu haben«. Um ihr Vertrauen zu gewinnen, verrät Heimu persönliche Details über sich: Er sei verheiratet, zwischen fünfunddreißig und fünfundvierzig Jahre alt und habe eine neunzehnjährige Tochter, die also nur etwas jünger als Birgit sei. Sie fühlt sich mehr und mehr aufgehoben bei ihm. Sie tauschen Telefonnummern aus, und Birgit berichtet ihm in langen Gesprächen von den traumatischen Ereignissen in ihrer Kindheit. 
Auch hier setzt Heimu wieder seine perfide Masche ein, bei der er seine Gesprächspartnerin erst seelisch aufbaut, um sie dann, wenn es ihr besser geht, nur umso tiefer in den Abgrund zu reißen. Manchmal bittet er sie, sich nackt auszuziehen und einen Gürtel zu holen, um sich zu strangulieren. Er schildert ihr seine Phantasie, eine Frau nackt am Baum zappeln zu sehen – und malt die Szenarien, wie er Birgit töten will, immer weiter aus. Sie solle sich mit ihm am Bahnhof Gießen treffen, wo er mit dem Auto auf sie warten würde. Von dort aus würden sie in einen Wald in der Nähe fahren, wo er schon den Galgen für sie vorbereitet habe. Dann müsse sie sich komplett entkleiden. Heimu werde ihr die Hände auf dem Rücken fesseln, damit sie es sich nicht anders überlegen könne. Und nachdem er ihr einen Orgasmus verschafft habe, werde er die Hinrichtung vollziehen: Sie werde am Galgen zappeln, bis ein Genickbruch zum Tod führe. »Er wollte entscheiden, ob ich lebe oder sterbe«, so die junge Frau.
Im Lauf ihrer zahlreichen Chats mit Heimu beginnt Birgit im Internet nachzuforschen – und stößt auf den Fall von Katarina K., die sich das Leben genommen hat. Sofort fallen ihr Parallelen zu ihrer Kommunikation mit Heimu auf – sie glaubt sogar, Ähnlichkeiten in Rechtschreibfehlern und Satzbau zu erkennen. 
Kurz darauf wird Birgit von ihrer Hausärztin in die Psychiatrie eingewiesen. Doch auch dort bleibt sie weiter im Kontakt mit Heimu. Nachdem sie ihm von ihrer Einweisung berichtet, bedrängt er sie immer stärker. Er will Birgit unbedingt treffen und überredet sie, den Ärzten vorzuspielen, sie sei psychisch stabil, damit sie die Klinik verlassen kann. Und tatsächlich bekommt Birgit bald darauf Ausgang.
Birgit durchschaut den Mann hinter dem Pseudonym »Heimu« frühzeitig. Sie erkennt die destruktive Dynamik seiner Nachrichten, die kalkulierte Mischung aus Nähe, Kontrolle und seelischer Manipulation. Dennoch beschließt sie, den Kontakt nicht abzubrechen. Im Gegenteil: Sie entwickelt einen Plan, der ebenso mutig wie lebensgefährlich ist.
Sie will Heimu auf frischer Tat ertappen – und notfalls ihren eigenen Tod als Lockmittel einsetzen. Ihr Ziel ist es, ihn zu überführen, um weitere Opfer zu schützen. In ihren Augen soll ihr Sterben eine Bedeutung bekommen, ein Akt der Aufopferung im Dienst einer höheren Gerechtigkeit.
Birgit verfasst ihr Testament, protokolliert ihre Absichten detailliert in einem Tagebuch. Sie plant, sich mit Heimu zu treffen, genau nach seinen Vorstellungen – um ihn glauben zu lassen, er hätte sie vollkommen unter Kontrolle. Erst im letzten Moment soll die Polizei eingreifen.
Der Plan zeigt, wie tief Birgit bereits von Heimus psychischem Einfluss durchdrungen ist. Obwohl sie ihn längst durchschaut hat, scheint sie keine andere Möglichkeit mehr zu sehen, seine Macht zu brechen, als sich selbst zum Köder zu machen. Der Tod, den er sich wünscht, soll zur Falle werden.
Ein riskantes Spiel – mit dem Leben als Einsatz. Glücklicherweise vertraut sich die junge Frau jedoch einem Bekannten an und verrät ihm, was sie vorhat. Als der Mann sie nicht von ihrem Plan abbringen kann, benachrichtigt er den Reporter, der sich so intensiv mit Katharina K. befasst hatte und im Internet nach weiteren Opfern von Heimu sucht. Ihm gelingt es, Birgit telefonisch zu erreichen, und bei einem persönlichen Treffen versucht er sie von einem alternativen Plan zu überzeugen, bei dem sie nicht getötet wird, der Todesflüsterer aber dennoch überführt und dingfest gemacht werden kann. Ein Plan, der auch seinen journalistischen Interessen entspricht: Demnach will der Reporter sie zur Verabredung mit ihrem Online-Bekannten begleiten und alles filmen. Zuvor will er die Polizei informieren, damit Heimu festgenommen werden kann.
Ein verdammt riskanter Plan. Was ist, wenn die Polizei nicht mitspielt? Was ist, wenn alles schiefgeht und Birgit doch etwas zustößt?
Doch zunächst scheint der Plan aufzugehen, die Polizei willigt ein, zum Bahnhof Gießen zu kommen und auf Heimus Eintreffen zu warten. Birgit sitzt am Bahnhof und wartet – doch nichts passiert. Vierzig Minuten später überlegen sie schließlich, die Aktion abzubrechen. Vielleicht hat Heimu Verdacht geschöpft?
Just in dem Moment meldet sich der Mann per SMS, er sei auf dem Weg. Und tatsächlich, wenige Minuten später erscheint ein älterer, übergewichtiger Mann in ausgebeulter Bluejeans und schwarzer Jacke am Bahnhof und geht auf Birgit zu, legt kurz einen Arm um sie, während die andere Hand in der Hosentasche nach den Autoschlüsseln greift. Das Reporterteam hält auf Video fest, wie der Todesflüsterer vorausläuft und sich immer wieder zu seinem Opfer umdreht, um sicherzugehen, dass es ihm auch zum Wagen folgt. Noch bevor sie am Parkplatz ankommen, fährt ein schwarzes Zivilfahrzeug vor, Uniformierte umringen den Mann, nehmen seine Personalien auf. 
Nun endlich kommt heraus, wie der Mann heißt, der im Internet anonym auf Beutezug geht: Brunhold S. Er ist siebenundfünfzig Jahre alt und damit wesentlich betagter, als er seinen Internetbekanntschaften vorgaukelt. Zusammen mit Frau und Tochter lebt er in einem kleinen Ort in Hessen und ist seit einigen Jahren wegen seiner Fettleibigkeit erwerbsunfähig.
Im Kofferraum seines Autos finden sich Kabelbinder, Handfesseln und ein Abschleppseil, das bereits zu einer Schlinge geknotet ist. Wollte er Birgit mit diesem Strick erdrosseln?
Keineswegs, beteuert der Mann, er habe die Frau nie töten wollen, die Utensilien in seinem Auto seien für »sadomasochistische Rollenspiele« gedacht gewesen. 
Brunhold S. wird in Gewahrsam genommen und ins Präsidium Gießen gebracht. Bei den Vernehmungen verweigert er die Aussage und verlangt einen Anwalt. Mit einem Geständnis ist also nicht zu rechnen, aber immerhin liegen der Polizei die Chatprotokolle vor, die Birgit sorgsam archiviert hat, ebenso wie die Kameraaufzeichnungen seines Treffens mit der jungen Frau. Darauf ist auch festgehalten, wie er dem Reporter gegenüber seinen Nickname »Heimu« bestätigt.
Doch es gibt ein juristisches Problem: Brunhold S. wurde gefasst, noch bevor er Birgit etwas antun konnte. Er ist also im Grunde noch gar nicht straffällig geworden. Schließlich war nichts passiert, oder besser gesagt noch nicht. Zudem ist Suizid in Deutschland nicht strafbar, ebenso wenig wie die Beihilfe dazu, solange die Entscheidung zur Selbsttötung vom Opfer selbst getroffen wird.
Doch im Fall Birgit sah die Staatsanwaltschaft ein entscheidendes Detail anders: Brunhold S. hatte sich – so die Argumentation – bereit erklärt, selbst die Tatherrschaft zu übernehmen, das heißt: er wollte töten, nicht bloß dabei zusehen. Und genau das könnte strafbar sein, auch ohne vollendete Tat.
Die rechtliche Grundlage bot § 30 Abs. 2 StGB – der sogenannte Versuch der Beteiligung. Danach macht sich auch derjenige strafbar, der sich bereit erklärt, ein Verbrechen wie etwa einen Mord zu begehen, selbst wenn es bei dieser Erklärung bleibt.
Es war ein juristisches Novum – und eine waghalsige Konstruktion. Doch die Staatsanwaltschaft Gießen wagte den Schritt: Sie klagte Brunhold S. vor dem Landgericht Gießen wegen sich Bereiterklärens zu einem Mord an. Ein juristischer Grenzfall. 
Im Prozess stellte sich heraus: Das mit Birgit besprochene Szenario war keine makabre Phantasie – sondern nach Überzeugung des Gerichts ein ernst gemeinter, konkret geplanter Tötungsakt zur Befriedigung des eigenen Geschlechtstriebs. Brunhold S. hatte der jungen Frau nicht nur eine bestimmte Art des Sterbens vorgeschlagen, er hatte ihr auch die Anreise, das Tatmittel und das Vorgehen bis ins Detail vorgegeben.
Die Kammer führte aus, dass der Angeklagte das Verhältnis zu Birgit nur deshalb aufgebaut habe, um die Tat wahrscheinlicher zu machen. Die Empathie, die er ihr in den Chats vorgetäuscht hatte, war Teil seiner Manipulationsstrategie. Auch gegenüber anderen Frauen war er ähnlich vorgegangen – das zeigte sich in den sich wiederholenden Mustern seiner Kommunikation.
Am Ende stand fest: Dieses »Bereiterklären« war kein harmloser Online-Chat. Es war der erste Schritt zu einem Mord, der nur durch das Einschreiten von Polizei und Zeugen verhindert wurde. Das Gericht verurteilte Brunhold S. wegen des Bereiterklärens zu einem Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs – und setzte damit ein deutliches Zeichen: Auch wer »nur« den tödlichen Plan äußert, ihn aber nicht umsetzt, macht sich strafbar, wenn es ihm erkennbar ernst ist. Der Angeklagte habe »seine Version einer Hinrichtung nicht nur einmal erwähnt, sondern häufig facettenreich geschildert … Der Ernsthaftigkeit stand auch nicht entgegen, dass der Angeklagte zur Zeugin in der Kommunikation eine Art Näheverhältnis aufgebaut hatte, in dem er sich ihre Sorgen und Nöte angehört hat und auf diese eingegangen war. Erstens diente der Aufbau dieses Verhältnisses gerade der Umsetzung der Tat, die ohne eine gewisse Vertrauensbasis nicht möglich gewesen wäre. Zweitens hatte der Angeklagte diversen Chatpartnerinnen ähnliche verbale Nähebekundungen zukommen lassen. Das Verhältnis war von keiner besonderen Tiefe geprägt und bot keinerlei Hemmschwelle vor der geplanten Tötung.«
Mit der Urteilsverkündung vom 3. Januar 2017 wird er zu einer Gefängnisstrafe von sieben Jahren verurteilt. Auch wenn die Staatsanwaltschaft eine Person vor sich sieht, die sie als stark rückfallgefährdet und gefährlich betrachtet, wird keine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt, da durch die Einbindung von Polizei, Medien und Kamerateam die Tötung von Birgit »objektiv unwahrscheinlich« geworden war. Strafmildernd kommt des weiteren hinzu, dass das Gericht den sexuellen Sadismus des Angeklagten als krankhaft und sein Verhalten dadurch beeinträchtigt erachtet.
Die Verteidigung legt im Januar 2017 Revision ein, weil sie die Voraussetzung von § 30 nicht erfüllt sieht, doch der Bundesgerichtshof erklärt das Urteil im April 2018 für rechtmäßig. Schließlich war bereits fest vereinbart, dass »Heimu« die Geschädigte töten sollte. Es hätte aus Sicht des Angeklagten keine Chance mehr gegeben, dass sie »wegkommt, wenn sie einmal bei ihm ist«.
Selbsttötungen sind in der deutschen Rechtsprechung nicht strafbar. Wer sich daran beteiligt, wird deshalb auch nicht bestraft. Die Fremdtötung ist davon jedoch abzugrenzen, entscheidend hierfür ist, wer das zum Tod führende Geschehen zuletzt beherrscht. Wörtlich heißt es im Urteil des Bundegerichtshofs: »Wenn der Sterbewillige bis zuletzt die freie Entscheidung über sein Schicksal behält, tötet er sich selbst, wenn auch gegebenenfalls mit fremder Hilfe. Gibt sich der zu Tötende demgegenüber in die Hand eines anderen, weil er duldend den Tod von diesem entgegennehmen will, so hat der andere die Tatherrschaft. In diesem Fall, in dem ein anderer die Herrschaft über den eigentlich todbringenden Akt innehat, liegt eine strafbare Fremdtötung vor. Nach dem der Geschädigten unterbreiteten Tatplan war Letzteres der Fall. Der Angeklagte beabsichtigte, die Zeugin zu fesseln und sie anschließend zu töten; sie sollte sich gerade nicht mehr wirkungsvoll gegen eine Tötung entscheiden können.«
Das Urteil löst eine unvorstellbare Lawine aus: Zahlreiche andere Ermittlungsverfahren, die bereits eingestellt wurden, werden nun wieder aufgenommen – unter anderem der Fall von Katharina K. aus Bremen. Der bei der Generalstaatsanwaltschaft eingelegten Beschwerde wird stattgegeben, die Staatsanwaltschaft Bremen wird im September 2017 angewiesen, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. 
 
Während Brunhold S. im Strafvollzug sitzt, wird Birgit wegen akuter Suizidgefahr in die psychiatrische Klinik gebracht. Die Polizei sucht derweil in der neugegründeten Arbeitsgruppe »Heimu« nach Ähnlichkeiten in den verschiedenen Fällen, um Anhaltspunkte für ein weiteres rechtliches Vorgehen gegen Brunhold S. zu haben. 
Zunächst überprüfen die Ermittler sein Strafregister. Dabei ergibt sich ein düsteres Bild von einem Mann, der schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, meist ohne rechtliche Konsequenzen. Seit seiner Jugendzeit entwickelte Brunhold S. einen krankhaften sexuellen Sadismus. Er bevorzugt sexuelle Aktivitäten, bei denen er dem Sexualpartner Schmerzen oder eine sonstige Erniedrigung zufügt. Besonderen Lustgewinn verschafft ihm das Fesseln junger Frauen. Seine Phantasien lebte der Familienvater schon jahrzehntelang aus.
Zunächst probiert er in den Achtzigerjahren seine düsteren sexuellen Vorlieben an Prostituierten aus. 1987 gabelt Brunhold S. eine Frau auf dem Frankfurter Straßenstrich auf, fährt sie in seinem Wagen in ein nahe gelegenes Waldstück. Dort fesselt er sie gegen ihren Willen, legt ihr eine Schlinge aus einem Abschleppseil um den Hals und bezeichnet sich als »Jüngstes Gericht«. Es beginnt ein stundenlanges Martyrium für die Frau: Über zehn Stunden lang hält Brunhold S. sie gefangen und führt eine Scheinhinrichtung an ihr durch, vergewaltigt sie dabei brutal. Daraufhin wird Brunhold S. im September 1987 vom Amtsgericht Gießen wegen Vergewaltigung und Nötigung zu zwei Jahren und neun Monaten Freiheitsentzug verurteilt. Zudem wird die Unterbringung in eine psychiatrische Klinik angeordnet. Dort stellen die medizinischen Gutachter zwar fest, dass er sehr gefährlich ist, gehen erstinstanzlich aber von einer verminderten Schuldfähigkeit (aufgrund eines krankhaften Sadismus) und einer erheblich eingeschränkten Einsichtsfähigkeit aus.
Brunhold S. kommt bald wieder auf freien Fuß, und es zieht es ihn erneut nach Frankfurt, wo er immer wieder Übergriffe auf Prostituierte begeht und sie in Todesangst versetzt. Schließlich verhängt die Stadt 2013 eine Aufenthaltsverbotsverfügung – Brunhold S. darf den Straßenstrich nicht mehr aufsuchen.
Irgendwann in den Zweitausenderjahren verlagert er die Suche nach neuen Opfern ins Internet – wo es wesentlich anonymer zugeht und er sich vor rechtlichen Konsequenzen sicher wähnt. Er bewegt sich auf »Suizid-Seiten« und auf entsprechenden Foren, gezielt versucht er Frauen für seine ihn erregenden »Erhängungsszenarien« zu gewinnen. Sein Interesse am sexuellen »Rollenspiel« legt er jedoch meist nicht offen, sondern präsentiert sich als medizinisch oder auch psychologisch vorgebildeter Helfer und Ratgeber.
2007 verabredet sich Brunhold S. im Internet mit einer psychisch labilen Frau in Paderborn und führt mit ihr Erhängungsspiele durch. Als die Frau Angst bekommt und die Sache abbrechen will, ignoriert er dies und macht immer weiter – bis sie bewusstlos ist. Er kommt allerdings mit einer neunmonatigen Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung davon.
Viele Jahrzehnte lang bewegt sich der Sadist in einer rechtlichen Grauzone. Seine skrupellosen Taten haben kaum Konsequenzen, darum fühlt er sich sicher – was sich auch in seinem unbesorgten, ja fast belustigten Auftreten bei Vernehmungen widerspiegelt. Obwohl er irgendwann heiratet, Vater wird, eine bürgerliche Existenz führt, steigert sich sein brutales Vorgehen kontinuierlich über die Jahre. 
Wie viele Frauen hat der Mann in all den Jahren versucht zu manipulieren? Und bei wie vielen ist es ihm am Ende gelungen?
Laut Aussagen der Betreiber des Online-Hilfeforums ist er seit seiner Anmeldung mit einundsechzig Usern in direktem Kontakt gewesen. Allerdings erfolgt die Anmeldung im Forum anonym, der Polizei liegen also die Klarnamen der User nicht vor. Um weitere Opfer von Heimu auszumachen, entwerfen sie einen Fragebogen, auf den sie siebzehn Rückmeldungen erhalten. Die Frauen schildern eine ähnliche Kommunikation wie schon bei Katharina und Birgit – allerdings haben sie seine Masche zum Glück relativ schnell durchschaut und den Kontakt beendet.
In einem Fall ist die Sache jedoch nicht so glimpflich ausgegangen: Die Studentin Lena aus Nürnberg hatte 2014 einen Beinaheunfall im Auto, als sie mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten auf der Autobahn unterwegs ist. Seit dem traumatischen Vorfall leidet sie unter den immer wiederkehrenden Bildern, sie hat Angstzustände und Suizidgedanken. Ihr Zustand verschlimmert sich immer weiter, sie ist antriebslos, sieht keinen Sinn mehr in ihrem Studium und ihrem Leben überhaupt. Auch Lena sucht nach Hilfe im Online-Forum – wo sie fatalerweise auf Heimu trifft. Es beginnt ein intensiver Chat-Austausch, bei dem Brunhold S. ihre Suizidgedanken systematisch triggert und verstärkt. 
An einem Tag im November 2015 geht es Lena besonders schlecht, und sie wendet sich abermals Hilfe suchend an Brunhold S. Er baut sie jedoch nicht wie erhofft auf, sondern macht sie völlig runter und hält sie davon ab, ein Beruhigungsmittel zu nehmen. Auch ihre Idee, mit einem Therapeuten zu sprechen, lehnt er entschieden ab, dann komme sie nur in die »Klapse«. Stattdessen betont er alles Negative in ihrem Leben (»Schau mal, wie schlecht es dir geht!«), bis sie so weit ist, seinem Willen zu folgen. Brunhold S. sagt der jungen Frau genau, was sie tun soll, und sie fügt sich: Sie holt einen stabilen Gürtel und einen Holzstuhl. Dann fordert der Mann sie auf, sich auszuziehen. Als sie sich den Gürtel um den Hals schlingt, wird ihr auf einmal bewusst, was sie da gerade tut. Sie bekommt Panik und bricht ab.
Wenig später stellt sie Heimu wegen des Vorfalls zur Rede, doch dieser wiegelt ab: Es sei ja nichts passiert. Er wollte sie nur abschrecken. Und sie solle nichts davon ihrem Therapeuten erzählen, da dieser sie nur einweisen wolle. In der Zeit danach kommt es noch zu einigen Telefongesprächen, bei denen Heimu Lena nach ihrem »Suiziddruck« fragt, doch schließlich blockiert Lena die Nummer und beendet damit jeden weiteren Kontakt
Nur um ein Haar ist sie dem Tod entronnen, doch Lenas Leiden ist längst nicht vorüber. Noch zweieinhalb Jahre lang ist die junge Frau in Therapie, alle möglichen Umstände oder Lichtverhältnisse versetzen sie zurück in den Moment, als sie kurz davor war, sich umzubringen. Sie kann nicht mehr in ihrem Bett schlafen, weil es ihr zu hoch ist und sie an den Stuhl erinnert, sie kann keine T-Shirts mehr tragen, die am Hals eng sind, da sie sofort das Gefühl des Gürtels wieder spürt. Auch beruflich ist sie nicht mehr belastbar.
Doch damit nicht genug: Bereits 2012 lernt Brunhold S. online eine Frau namens Sandra kennen. Früher heroinabhängig, nahm sie inzwischen an einem Methadonprogramm teil, litt aber auch an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Nach dem Aufenthalt in einer psychiatrischen Facheinrichtung befand sie sich gar in einer regelrechten Lebenskrise: Sie war unglücklich verliebt in einen Mitpatienten, fand aber keine Zuflucht bei ihrer Mutter wegen deren gewalttätigen Partners, hinzu kam eine anstehende Inhaftierung aus ihrer Drogenzeit. Die Krise mündete in einem Suizidversuch und in der erneuten Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung.
Völlig verzweifelt meldet sie sich schließlich bei einem weiteren Online-Forum an, wo sie auf Brunhold S. trifft, der damals noch unter dem Alias Bernd auftritt. In ihren Gesprächen gibt Sandra an, dass sie auf jeden Fall sterben, dabei aber keine Schmerzen spüren möchte. Daraufhin schlägt Brunhold S. ihr drei Todesarten vor, wobei er vorher unbedingt Geschlechtsverkehr mit ihr ausüben wolle. Um ihren Tod herbeizuführen, könne er ihr entweder Tabletten geben und sie anschließend mit einem Strick aufhängen, sie in den Wald bringen, nackt ausziehen, ihre Hände auf dem Rücken fesseln und dann töten, oder sie kopfüber aufhängen und ihr die Kehle durchschneiden. Zu einem späteren Zeitpunkt bietet er an, dass er ihr beim »Hardcore-Sex« das Genick brechen könne.
Sandra entscheidet sich für die Tabletten und vereinbart sogar ein Treffen mit Brunhold S., um sich von ihm töten zu lassen. Sie wird jedoch von ihrer Mutter im letzten Moment aufgehalten. Auch nach diesem vereitelten Versuch bedrängt Brunhold Sandra weiter mit nächtlichen Telefonanrufen, wird aber jedes Mal von der Mutter abgeblockt. Ihr lässt er ausrichten, der Strick liege schon für die junge Frau bereit. Die Anrufe enden erst, als Sandras Mutter nicht mehr ans Telefon geht. 
Im Mai leitet die Polizeidirektion Limburg-Weilburg Ermittlungen wegen versuchten Mordes an Sandra ein, doch auch in diesem Fall wird das Ermittlungsverfahren einige Monate später wieder eingestellt, »mit zu diesem Zeitpunkt juristisch vertretbarer Begründung mangelnder Strafbarkeit«, wie es im späteren Urteil heißt.
 
Im Zuge des Gerichtsprozesses rund um Birgits Fall gibt der Beschuldigte Brunhold S. schließlich in einer selbst verfassten und vorgetragenen Erklärung seine Faszination für Hinrichtungsszenarien zu, beschreibt diese aber als harmlose sexuelle Rollenspiele, bei denen er keineswegs den Tod seiner »Gespielinnen« bezweckt habe. Ganz im Gegenteil habe er den Frauen helfen wollen. Die ausgemalten Gewaltszenarien hätten den einzigen Zweck gehabt, die Frauen wachzurütteln, damit sie eben nicht Suizid begingen. Er habe sich für die Frauen aufgeopfert und viel Kraft in diese Aufgabe investiert.
Auch wenn das Vorgehen und sadistische Interesse des »Todesflüsterers« zu diesem Zeitpunkt bereits hinlänglich bekannt waren, so scheint sein selbst verfasstes Statement die seelischen Abgründe noch einmal besonders gewahr werden: 

					»Zunächst möchte ich klarstellen, dass in den Medien und seitens der Staatsanwaltschaft ein falsches Bild von mir skizziert wurde. Man stellt mich als Jemanden dar, der im Internet labile Frauen sucht, um diese zu töten. Das ist natürlich falsch. Ich kann dabei verstehen, dass man meine Person kritisch betrachtet. Die Praktiken, die ich über Jahrzehnte gelebt habe, stoßen bei vielen Menschen auf Unverständnis … Ich gebe aber auch zu, dass mich sog. Hinrichtungs-Spiele immer fasziniert haben. Bereits seit meinem 20. Lebensjahr habe ich das verfolgt, oft mit Prostituierten … Es war immer so, dass die Frauen entweder ungefesselt waren oder nur so lose die Hände gefesselt hatten, dass sie sich selbst hätten befreien können. Die Schlinge war nur lose um den Hals gelegt. Der Strick lose um den Ast. Es hätte nichts passieren sollen oder können. Das war mir immer wichtig. Natürlich hatte das einen sexuellen Kontext, das will ich gar nicht in Abrede stellen … Irgendwann – den genauen Zeitpunkt kann ich nicht sagen – habe ich in sog. Suizid-Foren und Chats zu fremden Frauen Kontakt aufgenommen … Einerseits haben mich diese Hinrichtungs-Spiele und Suizid-Szenarien fasziniert, andererseits aber ging es mir auch darum zu helfen. Ich dachte mir, wenn die Frauen diese Nahtod-Erfahrungen machen und diese Todesangst verspüren, dann könnte es ihnen helfen. Sie sollten den Wert des Lebens wieder schätzen lernen.«

				
Und wie ist eine solche Aufopferung mit dem Ziel der sexuellen Befriedigung in Einklang zu bringen? Ist es bei solchen Strangulationsszenarien für die Frauen überhaupt möglich, sich zu besinnen und sich selbst zu retten? Wie gefährlich ist es tatsächlich, wenn sich jemand in eine Schlinge fallen lässt? 
Die Einschätzung der Rechtsmediziner spricht klare Worte: Die Opfer haben demnach nur einen kurzen Augenblick Zeit, es sich anders zu überlegen, denn schon nach wenigen Sekunden ist der Blutfluss in den Halsschlagadern so stark reduziert, dass die Bewusstlosigkeit eintritt. Wenn die Person die Strangulation also allein ausführt und keiner in der Nähe ist, um sie zu retten, hat sie letztlich keine Chance. Ihr Schicksal ist bereits in dem Moment besiegelt, wo sie sich die Schlinge umlegt und den Stuhl wegstößt. Anders als Brunhold S. suggeriert, ist das Ganze also kein Spiel, sondern bitterer, tödlicher Ernst. Und als ehemaliger Rettungssanitäter weiß er offensichtlich genug über Strangulation, dass ihm dieser Fakt auch bewusst sein dürfte.
Brunhold S. ist ohne Zweifel ein sexueller Sadist. Das haben mehrere psychiatrische Gutachter bestätigt. Aber: Er wusste zu jeder Zeit, was er tat – und dass es Unrecht war.
Weder war seine Einsichtsfähigkeit beeinträchtigt noch seine Fähigkeit, sich zu beherrschen. Im Gegenteil: Die Experten betonten, dass es keine Hinweise auf einen Kontrollverlust gab – nicht einmal für Sekunden. Er handelte bewusst, gezielt und mit klarem Verstand.
Auch seine angebliche Hilfsbereitschaft war nach Einschätzung der Gutachter nur Fassade. Weder zeigte Brunhold S. Reue noch das Bedürfnis, an seiner sadistischen Neigung etwas zu ändern. Therapie? Seiner Meinung nach nicht nötig.
 
Das Gießener Urteil bringt auch die anderen Fälle wieder ins Rollen. So werden im Dezember 2018 die Ermittlungen zum Fall Sandra wieder aufgenommen. Auch Lena wird im Zuge der fortgesetzten Nachforschungen noch einmal vernommen. Die Ermittler suchen nach möglichst vielen Ähnlichkeiten, was die Kontaktaufnahme Brunholds mit den Opfern, die Überredung zum Suizid und auch die »Verwirklichung« der sadistischen Präferenzen anbelangt, um die Fälle gebündelt zur Anklage bringen zu können. Aber auch, um zu verhindern, dass Brunhold S. frühzeitig entlassen wird und sein sadistisches Spiel fortsetzen kann.
Im April und Mai 2019 werden die beiden Fälle Lena und Sandra zunächst unabhängig voneinander zur Anklage gebracht. Die Justiz kommt dem Ansinnen der Ermittler schließlich nach und führt die einzelnen Fälle vor dem Landgericht Limburg zusammen. Ab September 2019 übernimmt das Schwurgericht in Limburg dann nach und nach alle Fälle, auch den von Katharina. Im Oktober 2020 beginnt die Hauptverhandlung, die zwar immer wieder durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt wird, aber im Januar 2022 doch zu einer Urteilsverkündung führt. 
Am Ende befindet das Gericht Brunhold S. darin schuldig wegen vielfachen Mordes, versuchten Mordes und Sich-Bereiterklärens zum Mord. Unter Einbeziehung der Freiheitsstrafe aus dem Gießener Urteil wird »Heimu« zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Darüber hinaus wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt und die Sicherungsverwahrung angeordnet. 
Die Verurteilung bringt spürbare Erleichterung. Für die Ermittler. Für die Justiz. Für die Überlebenden. Der Todesflüsterer ist endlich zur Rechenschaft und für lange Zeit aus dem Verkehr gezogen. Doch so beruhigend dieses Urteil auch klingt, bleibt ein leiser Nachhall:
Ein Mann wie Brunhold S. braucht kein Messer, keine Waffe, nicht einmal körperliche Nähe – ihm genügt ein internetfähiges Gerät.
Bleibt zu hoffen, dass er nie wieder eines in die Finger bekommt. Denn was er mit Worten anrichtet, hat schon heute mehr Leben zerstört, als jede Waffe es vermöchte.
 
Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800/1110111 oder 0800/1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

					6 Der Eiskellermord – Urteil mit Mängeln

				Der Regen prasselt unablässig an die Fenster der Ferienwohnung, die Sabine in dem kleinen oberbayerischen Dorf Aschau im Chiemgau gemietet hat. Schmucke Häuser mit gepflegten Gärten zieren das malerische Örtchen, die Balkone sind üppig mit Blumen dekoriert – ein Anblick wie aus dem Bilderbuch. Aber dieses Wetter … typisch Oktober. Sabine wacht wie gewohnt gegen halb drei auf, weil sie auf die Toilette muss. 
Der Weg ist Routine: Augen geschlossen halten, bloß nicht ganz wach werden. Doch plötzlich – ein Schrei. Gellend. Markerschütternd. Kein Tier, kein Betrunkener. Das klang nach echter Todesangst.
Die Zeugin meldet sich später bei der Polizei. Ihre Aussage wird zum frühen Baustein im späteren Indizienmosaik. Was sie in diesem Moment jedoch noch nicht weiß: Ganz in der Nähe, nur wenige Hundert Meter entfernt, kämpft eine junge Frau um ihr Leben. 
 
Ein paar Stunden zuvor. Sonntagabend. Philipp holt seine Freundin Hanna ab. Dreiundzwanzig Jahre alt, Medizinstudentin, gerade in den Semesterferien zurück in ihrem Heimatort nahe Rosenheim. Gemeinsam wollen sie mit Freunden vorglühen, später geht es in den Club »Eiskeller«.
Gegen halb drei verlässt Hanna die Disco. Sie ist betrunken, ihre Hose hat einen großen Riss und rutscht, Hanna muss sie festhalten. Sie wirkt fahrig. Philipp bleibt zurück – ihm ist übel. Eine Freundin bietet ihr an, sie mitzunehmen. Hanna lehnt ab. Eine fatale Entscheidung. 
Nur neunhundert Meter trennen sie vom Elternhaus. Hanna kommt nie an. 
Am Montagnachmittag findet ein Spaziergänger im Fluss, zehn Kilometer entfernt, eine Leiche. Zunächst glaubt er, es sei eine Puppe. Erst als Polizei und Rettungskräfte eintreffen, wird klar: Es ist Hanna.
Bei der Obduktion stellt sich heraus: Die junge Frau ist ertrunken. Doch die Gerichtsmediziner stellen an Hannas Kopf zudem Quetschrisswunden fest. Massive Einblutungen am Rücken, an der Schulter. Beide Schulterdächer sind gebrochen. Blutalkohol: über zwei Promille. In Hannas Magen befindet sich kaum Wasser – dies könnte ein Indiz für eine Bewusstseinstrübung oder Bewusstlosigkeit beim Sturz in den Fluss sein. Und: Hanna trägt keine Hose. Für die Ermittler ist schnell klar: Das ist kein Unfall. Anhand der Auffindesituation und des Verletzungsbildes rekonstruieren sie ein Gewalt-Szenario: Würgen, Schläge, sexueller Übergriff. 
Der Täter hat auf Hanna gekniet, während sie auf dem Bauch lag, und schlug ihr von hinten immer wieder auf den Kopf. Womöglich mit einem Stein. Da Hanna weder Hose noch Jacke anhat, aber Schuhe und Strümpfe, liegt ein sexuelles Motiv nahe. Verletzungen an ihrem Hals lassen darauf schließen, dass sie gewürgt wurde. Nach dem Angriff wurde sie womöglich schwer verletzt in den an den Eiskeller angrenzenden Bach geworfen, der wiederum in den besagten Fluss mündet.
Doch Spuren am Körper – etwa DNA – fehlen. 
Nachdem ein Gewaltverbrechen naheliegt, richtet die Polizei die Sonderkommission »Club« ein, die bald von vierzig auf sechzig Ermittler anwächst. Es beginnt eine wahre Sisyphusarbeit, die Wochen andauern wird. Die Polizei muss sechs- bis achthundert Discobesucher auftreiben und überprüfen, ebenso die Angestellten des Clubs, außerdem Aufzeichnungen der Überwachungskameras aus Club und Gemeinde auswerten. Im Lauf der Ermittlungen nimmt die Polizei über tausend Zeugenaussagen zu Protokoll. Die Soko bittet die Bevölkerung um Mithilfe und richtet eine Hotline für Hinweise ein sowie ein spezielles Online-Portal, wo Clubbesucher ihre Fotos und Videos von dem Abend hochladen können. Etliche Hundert Gigabyte an Datenmaterial kommen mit der Zeit zusammen und müssen von den Beamten ausgewertet werden. 
Feuerwehr und Bergwacht unterstützen die Sonderkommission ebenfalls bei der Suche nach Spuren, Profiler der Kripo werden hinzugezogen. Auch ein Hubschrauber kommt bei der Suche zum Einsatz. Polizeitaucher nehmen den Fluss unter die Lupe, suchen nach persönlichen Gegenständen der jungen Frau. Insbesondere nach der schwarzen Umhängetasche und der schwarzen Lederjacke, die Hanna im Club noch dabeihatte. Kurz darauf werden diese Gegenstände tatsächlich im Fluss gefunden, aber Hannas Handy und andere persönliche Sachen werden weiter vermisst. 
Das ganze Dorf ist fassungslos und bestürzt, viele Einwohner kennen Hanna und ihre Familie. Eltern beginnen, sich Sorgen um ihre Töchter zu machen. Hannas Familie schaltet eine emotionale Todesanzeige in der lokalen Zeitung: »Deine Zeit mit uns war viel zu kurz und doch so intensiv und gewaltig schön.« Anstelle von Blumen zur Beerdigung bittet die Familie um Spenden, die an die Feuerwehr sowie an Berg- und Wasserwacht gehen sollen. Bei der Beerdigung nimmt der gesamte Ort Anteil, die Pfarrkirche ist bis auf den letzten Platz belegt. Im Rathaus liegt ein Kondolenzbuch aus.
Schließlich findet die Polizei einen ersten wichtigen Hinweis in einem Bach neben dem Parkplatz einer Seilbahn, wenige Hundert Meter von der Disco entfernt: einen Ring, den das Opfer in jener unglückseligen Nacht getragen haben soll, sowie eine Herrenuhr der Marke Holzkern mit abgerissenem Armband – beide Gegenstände liegen nah beieinander. Die Zeiger der Uhr sind bei 2:39 stehen geblieben. Gehört sie möglicherweise dem Täter? Hat er die Uhr im Kampf mit dem Opfer verloren? 
Abermals werden die Einwohner um Hinweise gebeten. Die forensische Untersuchung der Uhr ergibt jedoch leider keine Spuren, die die Ermittler voranbringen. Dafür finden sie heraus, dass dieses Uhrenmodell über tausendachthundertmal verkauft wurde. Und wieder ist das Puzzle, das die Polizei zusammensetzen muss, um viele Teile größer geworden. Hunderte Telefonate müssen geführt werden, um die jeweiligen Besitzer der Uhren zu ermitteln. Etliche davon waren Geschenke an andere Menschen, die ebenfalls kontaktiert werden müssen. 
Doch dann plötzlich eine vielversprechende Spur: Ein Jogger, gesehen in jener Nacht, mit Stirnlampe und kurzer Hose. Haben sich seine und Hannas Wege in der Nacht ihres Verschwindens gekreuzt? Die Polizei betrachtet ihn deshalb als wichtigen Zeugen. 
 
Mehr als zwei Wochen nach Hannas grausamem Tod meldet sich schließlich die Mutter von Sebastian bei der Polizei. Sie sagt aus, ihr zwanzigjähriger Sohn sei in der fraglichen Nacht laufen gegangen, weil er nicht schlafen konnte. Der junge Mann wird von der Polizei befragt – als Zeuge. Dabei gibt er an, zur Tatzeit gegen halb drei Uhr morgens am fraglichen Tag tatsächlich durch Aschau gejoggt zu sein, um für einen Halbmarathon zu trainieren. Neue Hinweise kann er bei der Befragung jedoch nicht geben. Knapp sechs Wochen nach Hannas Ermordung wird ihr Fall in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY … ungelöst einem breiten Publikum präsentiert. Etliche neue Hinweise gehen ein. Es meldet sich auch ein Hellseher, der verspricht, den Fall zu lösen.
Das jedoch gelingt den Ermittlern anscheinend auch ohne übernatürliche Kräfte. Gut eine Woche später gibt es eine Festnahme: Als der zwanzigjährige Sebastian T. gegen dreizehn Uhr aus dem Betrieb kommt, in dem er seine Lehre zum Anlagenmechaniker macht, wird er bereits von der Polizei observiert. Er steigt in sein Auto, fährt auf die Autobahn. Die Beamten folgen ihm und halten ihn schließlich an einer Ausfahrt an, um ihn zu verhaften. Sie werden später vor Gericht aussagen, wie merkwürdig sie Sebastian T.s Verhalten bei der Festnahme fanden: Er habe absolut keine Reaktion gezeigt, habe einfach nur dagestanden und kein Wort gesagt. Nur die Augenbrauen habe er etwas hochgezogen.
Wie ist diese ungerührte Reaktion zu werten? Ist sie bereits eine Art Schuldeingeständnis, ein Zeichen dafür, dass Sebastian die Festnahme bereits erwartet hat?
Sebastian ist so etwas wie das Sorgenkind der Familie T. Er ist in seiner Entwicklung verzögert, lebt zurückgezogen, schüchtern, ein Außenseiter, der kaum Freunde hat und Schwierigkeiten mit sich selbst ausmacht. Sein IQ liegt im unteren Bereich bei etwa achtzig, als Kind leidet er an einer Sprachstörung und ADHS, er hat Probleme beim Lernen und besucht eine private Förderschule, wo er auch seinen Hauptschulabschluss macht. Zudem ist er mit einer Körpergröße von einem Meter fünfundsechzig recht klein gewachsen, seine Schmächtigkeit versucht er durch exzessiven Sport wettzumachen. Er geht ins Fitnessstudio, schwimmt und läuft, auch zu außergewöhnlichen Zeiten – wie in der Tatnacht.
Tatsächlich handelt es sich bei dem Festgenommenen um ebenjenen nächtlichen Jogger, der vormals von der Polizei als Zeuge vernommen wurde. Doch Sebastian schweigt hartnäckig bei den Vernehmungen. Allerdings hat er sich bereits zuvor bei seinen Zeugenaussagen verdächtig gemacht. Als die Ermittler ihn seinerzeit fragten, ob er sich vorstellen könne, was mit Hanna passiert sei, mutmaßte er zunächst, jemand könne Hanna mit dem Auto mitgenommen und darin mit etwas geschlagen haben, das sich im Auto befand. Eine weitere Vermutung: jemand könne mit einem Stein auf sie eingeschlagen haben; jemand habe Hanna zu etwas zwingen wollen, gegen das sie sich gewehrt habe. Auf die Frage, ob der Stein zum Tode geführt haben könnte, antwortete er: »Nein, man weiß ja nicht, wie fest er zugeschlagen hat.« 
Wie kommt der Verhaftete ausgerechnet auf einen Stein als Tatwaffe? Bekannt ist in der Öffentlichkeit bislang nur, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Hat der Beschuldigte einfach nur gut geraten? Die Polizei stuft diese Aussagen als Täterwissen ein, sie habe Sebastian T. »von Anfang an im Visier« gehabt. Es stellt sich dann allerdings die Frage, warum sie den jungen Mann durchweg in der ungeschützten Rolle des Zeugen vernommen hat, obwohl sie ihn verdächtigte. »Von der erlaubten kriminalistischen List zur verbotenen Täuschung ist es nur ein kleiner Schritt«, schreibt Sabine Rückert in der ZEIT. Hält ein Polizeibeamter sein Gegenüber für verdächtig, »muss er ihm das sagen. Ein Zeuge ist nämlich zur wahrheitsgemäßen Auskunft verpflichtet – ein Beschuldigter dagegen wird vom Gesetz gegen die Übermacht der Polizei geschützt: Er hat das Recht, zu schweigen. Außerdem müsste die Vernehmung bei Mordverdacht per Video aufgezeichnet werden. Immer wieder hebt der Bundesgerichtshof Strafurteile auf, weil die Polizei bei ihren Ermittlungen rechtswidrig an Informationen gelangt ist … War das auch bei Sebastian T. so?«
Die Polizei hatte ihn damals – genau wie alle anderen Zeugen, denen Hanna in der Disco begegnet sein könnte – aufgefordert, seine Kleidung aus der Mordnacht zur Untersuchung abzugeben. Mehrere Zeugen hatten angegeben, dass der Jogger eine kurze Hose trug. Es gab allerdings auch einen Zeugen, der sich sicher war, dass der Jogger eine lange Hose getragen hat. War die von Sebastian abgelieferte lange Jogginghose also dieselbe, die er beim Laufen getragen hatte? Der Beschuldigte erwähnte laut Polizei bei der Vernehmung auffallend oft, er habe in der betreffenden Nacht eine lange Hose angehabt. Wollte er die Ermittler absichtlich in die Irre führen? Handelte es sich um ein Versehen? Oder war seine Aussage schlichtweg wahr?
Es gibt noch eine weitere Zeugenaussage, die die Polizei auf Sebastians Spur bringt: So soll er seine langjährige Freundin Verena, mit der er sich am Montagabend nach der Tat auf dem Parkplatz vor dem Eiskeller trifft, gefragt haben, ob sie schon wisse, dass eine junge Frau aus dem Umkreis umgebracht worden sei, neben dem Eiskeller. Sie heiße Hanna und sei missbraucht, umgebracht und dann in dem nahegelegenen Fluss aufgefunden worden. Das habe er von irgendjemandem gehört und es auch auf Chiemgau24.de gelesen. Auch der Schwester der Zeugin gegenüber soll er zuvor den Mord erwähnt haben, allerdings in einer anderen Variante.
Dabei ist Hannas Leiche gerade erst vor wenigen Stunden entdeckt worden – und erst am Abend, nach der Leichenschau, geht die Polizei von einer Gewalttat aus. Identifiziert wird die Leiche noch später an diesem Montagabend. Doch niemand außerhalb der Behörde weiß davon, der Fund der Toten wird erst am Tag darauf, am Dienstag, offiziell bekannt gegeben. Wie kommt es, dass Sebastian T. schon vor allen anderen vom Mord weiß, und zwar in allen Details?
Verena gibt an, sie habe auf seine Ausführungen zum Mord entsetzt reagiert und ihm gesagt, dass er ihr Angst einjage. Er habe daraufhin ein Messer aus der Jacke gezogen, es ihr an den Hals gehalten und gemeint: »Haha, jetzt bring ich dich um.« Witzig habe sie den Scherz nicht gefunden, später habe sie jedoch immer wieder an seine Worte denken müssen.
Wie glaubwürdig sind die Angaben von Verena? Später, in der Hauptverhandlung, sagt sie kaum etwas, und am Schluss verweigert sie die Auskauft nach Paragraph 55 StPO. Auch die Schwester von Verena verweigert die Aussage bezüglich der Geschichte mit dem Messer.
Anderthalb Monate später wird Verena von der Polizei vernommen. Abends findet bei ihr zu Hause eine kleine Party statt. Ein paar Freunde sind anwesend, ihre Schwester und ihre Mutter. Irgendwann kommt das Gespräch auch auf den Mord an Hanna. Unvermittelt sagt Sebastian, der schon einige alkoholische Getränke intus hat: »Ja mei, dann war ich’s halt.« Die Freunde reagieren überrascht. Später wird sich der alkoholisierte Sebastian noch übergeben.
Wie ist diese Aussage des jungen Mannes zu werten? Kann man sie angesichts seines alkoholisierten Zustands ernst nehmen? Später wird sich Verena allerdings in Widersprüche verstricken, sich auf Erinnerungslücken berufen. Ist sie eine glaubwürdige Zeugin? 
Inzwischen kann eine andere Spur von der Polizei als irrelevant verworfen werden. Die Soko hat endlich den Besitzer der im Fluss aufgefundenen Uhr ermittelt – doch es stellt sich heraus, dass er nichts mit der Tat zu tun hat. Der zweiunddreißigjährige Mann aus Baden-Württemberg hielt sich ein paar Tage vor der Tat bei einer Firmenfeier im Chiemgau auf. Beim Urinieren in den Bach fiel er hinein (wie schon so mancher vor ihm), beim Herausklettern muss er wohl die Uhr verloren haben. Sebastian gehört diese also nicht – aber genauso wenig entlastet ihn der Fund, denn ein möglicher Alternativtäter kommt durch das Indiz nicht ins Spiel.
Dennoch wird Sebastian angeklagt, wegen Mordes. Der Fall wird vor dem Landgericht Traunstein verhandelt. Der Beschuldigte schweigt. Die Verhandlung wird zum reinen Indizienprozess. Es gibt keine direkten Zeugen für die Tat, abgesehen von der Urlauberin, die wahrscheinlich Hannas Todesschrei gehört hat. Auch Aufnahmen von Überwachungskameras, die das tatsächliche Tatgeschehen zeigen, existieren nicht. Weder werden DNA-Spuren oder Fasern von Hanna an Sebastians Kleidung gefunden noch umgekehrt. Allerdings trieb die Leiche zuvor ja auch stundenlang im Wasser, und die Kleidung des Beschuldigten wurde erst Wochen nach der Tat untersucht. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde bisher ebenfalls nicht sichergestellt: Die Ermittler konnten keinen Stein mit tatrelevanten Blutanhaftungen am Flussufer finden.
Reichen die wenigen Indizien der Polizei, um Sebastian den Mord nachzuweisen? Wurde Hanna überhaupt ermordet, oder ist sie vielleicht einfach betrunken ins Flussbett gefallen, wie der Mann mit der Holzuhr und viele anderen zuvor auch schon?
Doch zwei Tage nach Prozessbeginn meldet sich ein Mithäftling von Sebastian, mit dem er einige Monate zusammen in Untersuchungshaft im Gefängnis in Traunstein einsitzt. Während der Hofgänge hätten sie sich öfters unterhalten und auch Karten gespielt, so der Mithäftling. Zunächst habe Sebastian etwa einen Monat lang seine Unschuld beteuert, doch er habe ihm nicht geglaubt. Zwischen Weihnachten und Silvester soll der Einundzwanzigjährige die Tat dann zugegeben haben. Nach Aussage des »Kronzeugen« habe Sebastian geklagt, er habe nie Chancen bei Frauen gehabt. Immer wieder sei er abgewiesen worden und habe sich deswegen erniedrigt gefühlt. Auch Hanna habe er schon mal gesehen und sie hübsch gefunden, aber einen Korb von ihr bekommen. Sebastian habe sich der Studentin in der Nacht in sexueller Absicht genähert. »Er hat sie bewusstlos geschlagen, damit sie sich nicht wehren kann.« Schließlich habe er die bewusstlose Frau in den Fluss geworfen. Geschockt habe der Häftling Sebastian nach diesem Geständnis aufgefordert, seine Zelle zu verlassen.
Eine Aussage, die den Angeklagten schwer belastet – oder vielleicht auch nicht? Denn nicht nur leidet der mitteilsame Mithäftling an einer Borderline-Störung und hatte schon in der Vergangenheit Menschen falsch belastet. Der Mithäftling war selbst einige Zeit zuvor von genau jener Richterin verurteilt worden, die nun den Vorsitz über Sebastians Fall hat, und er wusste, dass die Kammer auch weiterhin für sein Verfahren zuständig ist. Ist die Aussage des Mithäftlings daher möglicherweise von verborgenen Motiven geleitet? Frust oder der Wunsch nach persönlicher Genugtuung könnten ihn ebenso antreiben wie die taktische Hoffnung, sich gegenüber der Richterin positiv darzustellen und daraus später Vorteile zu ziehen, wie Hafterleichterungen, vorzeitige Entlassung und Ähnliches (verurteilt wurde er später tatsächlich von einer extra eingerichteten Hilfskammer, nicht ohne dass ihm »wegen der Erfüllung seiner Bürgerpflichten« ein satter Strafnachlass gewährt wurde).
Ungeachtet dessen kommt es zu einer weiteren unerwarteten Entwicklung: Eine Spaziergängerin entdeckt schließlich Hannas Handy im Flussbett, das mittlerweile über und über mit Algen bedeckt ist. Da das Gerät monatelang im Wasser lag, ist zweifelhaft, ob noch Daten zu retten sind. Doch tatsächlich, den IT-Spezialisten der Polizei gelingt es, darauf gespeicherte Informationen wiederherzustellen und noch ein Puzzlestück von der Tatnacht zu rekonstruieren: Demnach versucht Hanna direkt vor ihrem Tod, ihre Eltern anzurufen, die sie auch als Notrufkontakt im Handy gespeichert hat. Um 2:32 Uhr wählt sie deren Festnetznummer, aber die Verbindung kommt nicht zustande. Rund drei Minuten später sendet das Handy nur noch schwache Signale – wahrscheinlich, weil es da bereits im Fluss gelandet ist. Wusste Hanna also, dass sie in Gefahr war? Wollte sie Hilfe rufen? Dafür, dass sie unter Stress stand, spricht auch der hohe Glukosewert in ihrem Urin.
Interessant ist auch die Auswertung der Daten eines anderen Smartphones – nämlich von Sebastian. In der Zeit vor dem Gewaltverbrechen gibt er folgende Begriffe in die Suchmaschine ein: »Entführung«, »Folter«, »Vergewaltigung«, »Teenager« sowie »gezwungen zum Sex« oder »Sex Bruder und Schwester«. Zudem haben siebenundneunzig Prozent der Websites, die der Angeklagte mit dem Handy aufruft, pornographische Inhalte – viele zeigen Vergewaltigungen. Was besonders auffällt: An den Tagen vor der Tat mehren sich diese Aufrufe. 
Laut Anklage zeichnet sich hier ein Muster zunehmender Aggression und Frustration bei Sebastian, der bislang noch nie eine Freundin hatte, ab, das schließlich in der Tat eskaliert. Aber kann man wirklich von einem intensiven Pornokonsum und möglichen Phantasien auf eine tatsächlich umgesetzte Gewalttat schließen? 
Was bleibt, ist ein junger Mann, der schweigt. Und ein Verdacht, der durch viele kleine Teile zusammengefügt wird. Weiß Sebastian zu viel, um nur ein Unbeteiligter zu sein? Oder wird einfach nur zu viel hineininterpretiert?
Fest steht: Sebastian ist bisher nicht durch Sexualdelikte aufgefallen und auch nicht vorbestraft. Auch das vom Gericht eingeholte psychiatrische Gutachten ist weitgehend unauffällig, es attestiert Sebastian zwar ein geringes Selbstvertrauen, jedoch ebenso eine ausgeprägte Aggressionshemmung und keine größeren sexuellen Auffälligkeiten.
Und es gibt noch mehr Punkte, die Fragen aufwerfen in Bezug auf eine mutmaßliche Täterschaft. Dass Sebastian in der Tatnacht als Jogger unterwegs war, wurde zwar von mehreren Zeugen und ihm selbst bestätigt. Die genaue Route kann jedoch nicht rekonstruiert werden, da er vor dem Lauf Fitnessuhr und Mobiltelefon abgelegt hat. Was aber festgestellt wird, Hannas Handy wählt um 2:32 Uhr ihre Eltern an, ehe die Verbindung abbricht. Um 2:42 Uhr ist Sebastian laut seiner Logdaten bereits wieder zu Hause – und online. Das heißt, er hätte für den vorgeblichen Angriff und Kampf wie für die abgebrochene Vergewaltigung nur zehn Minuten Zeit gehabt, um dann auch wieder zu Hause zu sein – ist das realistisch? Die Anklage kann letztlich nicht exakt belegen, dass Sebastian und Hanna sich wirklich begegnet sind. Und ist es vorstellbar, dass ein Täter wenige Minuten nach so einem brutalen Überfall einfach seelenruhig zu Hause ein Computerspiel startet?
Zweifel gibt es auch beim vermutlichen Tathergang. Sebastian soll sich auf sein Opfer gekniet haben und »im Rahmen des dynamischen Geschehens auf den Rücken und den Oberarm der Geschädigten mit erheblicher Kraft« eingewirkt haben. Am Leichnam von Hanna fanden sich jedoch keine Abwehrverletzungen, die auf ein solches energisches Geschehen schließen lassen. Und wie soll es ihr trotz des massiven Angriffs gelungen sein, nach ihrem in der Tasche befindlichen Handy zu greifen und einen Notruf abzusetzen? Beziehungsweise zumindest den Versuch zu starten, denn der Notruf kam wohl aus technischen Gründen nicht zustande.
Nach wie vor gibt es keinen objektiven Beweis, der Sebastian direkt mit dem Tatgeschehen in Verbindung bringt. Am Leichnam von Hanna finden sich weder DNA noch Spermaspuren von Sebastian, weder Blut noch Schuppenteile. Womöglich hat das Wasser alles weggewaschen. Aber auch an den Sachen von Sebastian fand sich bei der Durchsuchung seines Zuhauses keine DNA der Toten, trotz fünf offenbar stark blutender Kopfwunden. 
Auch gibt es noch immer kein Tatwerkzeug; einen Stein, der mit Blut befleckt war, haben die Ermittler nie gefunden. Und es gibt auch keinen Tatort. Die Polizei setzte Mantrailer-Hunde ein, die die Gegend absuchten, aber nirgendwo anschlugen. Die Ermittler setzen den Ort als Tatort fest, wo die Handydaten von Hanna endeten. Ein Stück Landschaft, ein paar Quadratmeter groß, das nur wenige Hundert Meter vom Eiskeller entfernt liegt, mitten in einem Wohngebiet. Eine gut einsehbare Stelle – wer kommt auf die Idee, hier über sein Opfer herzufallen, mit dem Risiko, jederzeit von jemandem entdeckt und gestellt werden zu können – vor allem wenn der Tat ein Sexualdelikt zugrunde liegen soll?
Auch das Motiv von Sebastian T. scheint bei genauerer Betrachtung brüchig. Wenn er sich Hanna mit sexuellen Absichten genähert haben soll, warum zieht er ihr dann umständlich Hose und Lederjacke aus, rührt die Unterwäsche aber nicht an? Ist die Verwandlung vom schüchternen und schmächtigen Außenseiter zum aggressiven Sexualtäter, der dann im letzten Moment die geplante Vergewaltigung abbricht, wahrscheinlich? Ist es wahrscheinlich, dass jemand sechs Kilometer in unberührter Natur läuft, wenn er doch »leichtbekleidete Damen« sehen will, wie die Staatsanwaltschaft im Prozess suggeriert? Warum hielt sich Sebastian dann nicht länger in unmittelbarer Nähe der Diskothek auf?
Zuletzt: Es gibt kein Geständnis. Sebastian hat die Tat stets bestritten, sowohl in der polizeilichen Vernehmung als auch gegenüber dem psychiatrischen Sachverständigen. Und kann die angebliche Aussage »Dann war ich’s halt« womöglich eher als resignativer Moment zu werten sein von jemandem, der mental nicht mehr in der Lage ist, dem Druck aus Verdächtigungen und öffentlichem Interesse standzuhalten. Der etwas »gesteht«, was er nicht getan hat, um endlich in Ruhe gelassen zu werden. Der sein zurückgezogenes Leben wiederhaben möchte, und sei der Preis dafür noch so hoch?
Und was ist mit den zahlreichen Verletzungen? Hanna hatte Quetschungen, Platzwunden, gebrochene Schulterdächer. Die Ermittler sagen durch Fremdverschulden. Aber können die Verletzungen nicht ebenso gut durch das Treiben im Fluss – der zu dieser Jahreszeit eine reißende Strömung aufweist – erfolgt sein? Reichen die wenigen Fakten, die die Polizei gesammelt hat, aus, um Sebastian zu verurteilen? Wie wertet das Gericht die zahlreichen Unstimmigkeiten, die im Zuge der Ermittlungen und des Prozesses auftreten und eine Täterschaft von Sebastian T. in Zweifel ziehen?
 
Nach einem halben Jahr Verhandlungsdauer – währenddessen der Angeklagte auf Anraten seiner Verteidiger durchgehend schwieg – verurteilt das Landgericht Traunstein Sebastian wegen Mordes an der Studentin Hanna zu neun Jahren Freiheitsstrafe. Der Angeklagte war zur Tatzeit zwanzig Jahre alt, aber die psychologischen Gutachter attestieren ihm eine Reifeverzögerung, weshalb das Gericht Jugend- statt Erwachsenenstrafrecht anwendet, mit der Folge eines entsprechend deutlich geringeren Strafrahmens. Die »Gesamtwürdigung seiner Persönlichkeit unter Berücksichtigung auch der Umweltbedingungen bei einer persönlichkeitsorientierten Gesamtbetrachtung ergibt, dass er zum Tatzeitpunkt nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem Jugendlichen gleichstand«. Sebastian zeige »Entwicklungsauffälligkeiten in allen relevanten Entwicklungsbausteinen (Sprache, Motorik, Sauberkeit, psychosoziale Entwicklung) … Sein lebensgeschichtlicher Entwicklungsverlauf ist von multiplen Belastungen gekennzeichnet, sowohl kognitive als auch psychosoziale Kompetenzen betreffend.«
Der Angeklagte habe sich der gefährlichen Körperverletzung »in Tatmehrheit mit Mord« schuldig gemacht mit dem Motiv, sich des Opfers sexuell zu bemächtigen. Die Verletzungen, die man an Hannas Leichnam festgestellt hat, seien allesamt auf die Gewalteinwirkung durch Sebastian zurückzuführen. Mit einem Stein habe Sebastian sein Opfer schließlich bewusstlos schlagen wollen, »damit sie sich nicht wehren kann«. Dass diese Gewalteinwirkung lebensgefährlich sein konnte, habe der Angeklagte gewusst (das Gericht bezog sich hierbei auf die erste Zeugenvernehmung). 
Bezüglich der sexuellen Absichten berief sich das Gericht auf die Aussage des Mithäftlings. Seinen ursprünglichen Vorsatz des sexuellen Übergriffs habe der Angeklagte spontan wieder aufgegeben. Das Gericht wertete den Versuch zugunsten des Angeklagten als »unbeendet«, das heißt, er habe die »weitere Ausführung der Tat« freiwillig gestoppt und sei damit strafbefreiend zurückgetreten.
Sebastian nahm also »Abstand von seinem ursprünglichen Motiv, dem sexuellen Übergriff, und fasste aber nun den Entschluss, Hanna zu töten«. Zu diesem Zweck habe er den bewusstlosen Körper in den aufgrund der Hochwassersituation reißenden Bärbach geworfen. Sebastian T. wollte, dass sein »Opfer dort ertrinkt … damit er und seine Tat unentdeckt blieben«. Die Gefahr, dass Hanna ihn identifiziert hätte, war naheliegend. Zumal er gegenüber seinem Mithäftling preisgegeben hatte, dass er Hanna »vom Sehen her« kenne. »Durch das Wegspülen des Opfers wurde die Aufdeckung seiner Täterschaft … erschwert, der Tatort wurde verschleiert, Spuren am Opfer (und dem Tatort) wurden vernichtet«, wie vom Angeklagten beabsichtigt.
Das mögliche Höchstmaß der Jugendstrafe beträgt fünfzehn Jahre, wenn es sich bei der Tat um Mord handelt. Da das Gericht aber keine besondere Schwere der Schuld feststellte – unter anderem weil Sebastian nicht vorbestraft war, die Tat spontan begangen habe und nicht mehr als ein Mordmerkmal verwirklicht wurde, nur das der Verdeckungsabsicht –, wurde das Strafmaß auf eine Einheitsjugendstrafe von neun Jahren festgesetzt.
Kann man allen Ernstes jemanden wegen Mordes verurteilen und für beinahe zehn Jahre wegsperren, wenn das Urteil maßgeblich auf der fragwürdigen Aussage eines Mithäftlings basiert, dessen Glaubwürdigkeit das Gericht offenbar blind vertraut hat? Ist es vertretbar, einem Zeugen zu folgen, der zuvor von derselben Richterin verurteilt wurde und daher womöglich persönliche Motive verfolgt? 
Man muss kein Jurist sein, um zu erkennen, dass die Beweiswürdigung dann besonders kritisch werden muss, wenn die belastende Aussage von jemandem stammt, der ein offenkundiges Eigeninteresse am Ausgang des Verfahrens hat – etwa weil er sich durch seine Aussage persönliche Vorteile erhofft. In solchen Konstellationen, so mahnt auch die höchstrichterliche Rechtsprechung, müssen Gerichte besondere Zurückhaltung und Sorgfalt bei der Beweiswürdigung walten lassen. Denn wer sich durch Kooperation eine Strafmilderung versprechen kann, ist alles andere als ein neutraler Zeuge. 
Zahlreiche Prozessbeobachter und Medien, darunter die ZEIT und der SPIEGEL, haben Zweifel an der Richtigkeit dieses Urteils. Auch Sebastian und dessen Familie wollen weiterkämpfen. Sebastian legt Revision ein. Viele sind sich sicher, Sebastian ist unschuldig, Hannas Tod kein Mord, sondern ein tragischer Unfall. Vieles spricht nämlich dafür, dass Hanna stark alkoholisiert in den eiskalten Bach unweit des Eiskellers gestürzt ist. Den Notrufversuch könnte sie ebenso gut schon vorher abgesetzt haben, weil ihr alkoholbedingt schwindelig oder übel war. Im Wasser entledigt sie sich dann ihrer Lederjacke, kann sich im gemauerten Kanal jedoch nicht festhalten und ertrinkt. Ihre Verletzungen können allesamt dadurch entstanden sein, dass sie am Ende ganze zwölf Kilometer durch die Hochwasserfluten geschleudert wurde, über Geröll und große Steine hinweg, an scharfen Felsen entlang und Steinstürze hinab. Das würde auch die fehlende Hose erklären, die ja, wie auf den Überwachungsvideos des Eiskellers klar zu sehen, stark eingerissen war und von Hanna festgehalten werden musste. Viele halten es auch für abwegig, dass der schmächtige Sebastian der ihn körperlich deutlich überragenden Hanna Verletzungen zugeführt haben soll. Und ist es nicht äußerst merkwürdig, dass sich der besagte Mithäftling erst zehn Monate nach Sebastians »Beichte« vor Gericht meldet, wo er sich dadurch doch »seelisch belastet« gefühlt habe? Warum stört sich niemand daran, dass dieselbe Richterin, die Sebastian verurteilt, auch über den Mithäftling geurteilt hat? Warum kommt man nicht auf die Idee, dass besagter Mithäftling die vermeintlichen Bemerkungen von Sebastian – von einem Geständnis kann keine Rede sein – zu seinem eigenen Vorteil nutzen und gegen ihn verwenden könnte? Dabei steht schon in Frage, ob die vorgetragenen »Insiderinformationen« tatsächlich exklusiv waren. Viele der Details, mit denen der Mithäftling angeblich sein Wissen aus einem Tätergeständnis belegte, waren längst öffentlich bekannt oder leicht zugänglich gewesen. Die Annahme, er könne nur vom Täter selbst erfahren haben, was er schilderte, entbehre jeder tragfähigen Grundlage. Zuletzt: Warum glaubt man jemandem, der seine eigene Mutter durch eine Falschaussage vor Gericht gebracht hat, der wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt ist, der an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leidet und zu Manipulationen neigt, eher als jemandem, der nicht vorbestraft und auch sonst polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten ist? Obwohl das Gericht die Vorgeschichte und die psychische Verfasstheit des Mithäftlings kennt, behandelt es ihn wie einen ganz normalen Zeugen und zieht auch keine Gutachter hinzu, der die Aussage auf ihre Glaubwürdigkeit hin überprüft.
Bemerkenswert: Ein E-Mail-Wechsel vom 3. Januar 2024 hinter den Kulissen der Hauptverhandlung lässt vermuten, dass die Vorsitzende Richterin die Angaben des Mithäftlings als wahrheitsgetreu erachtet und schon Monate vor dem Urteil von Sebastians Schuld überzeugt ist. In dem E-Mail-Wechsel verständigt sich die Staatsanwaltschaft mit der Richterin darüber, welchen Tatablauf der Verurteilung zugrunde gelegt werden könnte und ob das Mordmerkmal der »Heimtücke« oder besser »zur Verdeckung einer Straftat« greifen könnte. Die Richterin spricht sich letztlich für die »Verdeckungsabsicht« aus – wie es dann elf Wochen später auch im Urteil gegen Sebastian steht.
Darf eine Rechtsordnung wirklich zulassen, dass in einem Fall, in dem es keinerlei objektive Beweise – keine DNA-Spuren, keine Fingerabdrücke, keine Faserrückstände – gibt und die Hauptbelastung allein auf der fragwürdigen Aussage eines alles andere als neutralen Mithäftlings beruht, zentrale Zweifel einfach beiseitegeschoben werden? Die bittere Wahrheit ist: Dieses Urteil legt gravierende Mängel offen – und der vielbeschworene Grundsatz »Im Zweifel für den Angeklagten« verkommt dabei abermals zur hohlen Phrase.
Am 1. April 2025 hob der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil gegen Sebastian wegen eines eklatanten Verstoßes gegen die richterliche Unparteilichkeit auf. Die Vorsitzende Richterin des Landgerichts Traunstein, so der BGH, habe sich in unzulässiger Weise außerhalb der Hauptverhandlung mit der Staatsanwaltschaft über zentrale Aspekte der Tat und Beweiswürdigung abgestimmt – und das, ohne die Verteidigung zu informieren.
Die »informellen E-Mails« zwischen Richterin und Staatsanwalt offenbaren nicht nur rechtliche Diskussionen über mögliche Mordmerkmale, sondern auch eine auffällige Vorverlagerung der inneren Überzeugungsbildung. Besonders brisant: Die Inhalte dieser Mails – etwa, ob Heimtücke oder Verdeckungsabsicht die bessere Verurteilungsstrategie sei – fanden unmittelbar Eingang ins Urteil. Das, was in der richterlichen Kammerberatung hätte diskutiert werden müssen, wurde in einem E-Mail-Verkehr mit nur einer Seite besprochen. Die Verteidigung? Erfuhr davon erst durch Zufall – und zu spät.
Der BGH urteilt scharf: Ein solcher Ablauf könne bei jedem besonnenen Angeklagten berechtigtes Misstrauen gegenüber der Neutralität des Gerichts wecken. Die Vorsitzende habe ihre richterliche Zurückhaltung verletzt und durch selektive Kommunikation die Grundlage eines fairen Verfahrens beschädigt. Dass sie später eine ausführliche Stellungnahme in eigener Sache abgab – ohne dazu aufgefordert worden zu sein –, rundete das Bild der Befangenheit eher ab, als es zu entkräften.
Ein konkreter Termin für die Neuauflage des Verfahrens gegen Sebastian steht derzeit noch nicht fest. Nach der Aufhebung des Urteils durch den BGH am 1. April 2025 wird das Verfahren an eine andere Jugendkammer des Landgerichts Traunstein zurückverwiesen.

					7 Der Fall Ofarim – Was wirklich geschah

				Am Ufer der Parthe, wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof und den wichtigsten Leipziger Sehenswürdigkeiten entfernt, ragt ein grauer Klotz mit siebenundzwanzig Stockwerken in den Himmel. In vierhundertsechsunddreißig Zimmern und Suiten beherbergt das The Westin Leipzig Gäste aus Deutschland und aller Welt und verspricht ihnen »ungeteilte Aufmerksamkeit für Ihr Wohlbefinden«. Es bietet einen Wellnessbereich mit Pool und Infrarotkabinen, ein preisgekröntes Restaurant und eine exklusive Bar mit edlem Ambiente im obersten Stock. Auch die großzügige Lobby ist luxuriös gestaltet, und das Personal an der Rezeption sorgt für einen reibungslosen Ablauf.
An einem grauen kühlen Montag Anfang Oktober 2021 läuft hier jedoch gar nichts rund. Vor der Rezeption bildet sich eine lange Schlange, da es technische Probleme mit dem Codieren der Keycards gibt, mit denen die Gäste Zugang zu ihren Zimmern erhalten. Immer wieder werden einzelne Gäste zur Rezeption gebeten – sie werden bevorzugt bedient, vorbei an den Wartenden.
Ein Mann mit langen Haaren, jugendlichem Auftreten und Gitarrenkoffer in der Hand beobachtet das Geschehen, sichtbar irritiert. Als er endlich an der Reihe ist, tritt er mit entschlossener Geste vor, zeigt mit dem Finger auf den Rezeptionisten, der zuvor andere Gäste vorgezogen hatte, und fordert ihn zur Rede. Es kommt zu einem Wortgefecht – aufgebracht, angespannt. Der Mitarbeiter entreißt dem Mann das Anmeldeformular.
Wenige Sekunden später verlässt der Gast die Rezeption, sichtlich verärgert, telefonierend. Der Rezeptionist eilt ihm hinterher, augenscheinlich bemüht, das Gespräch zu klären. Doch der Gast macht unmissverständlich deutlich, dass er nichts mehr zu sagen hat – mit ausgestrecktem Arm und abwehrender Geste weist er ihn zurück.
Kurz darauf lässt sich der abgewiesene Mann mit dem Gitarrenkoffer draußen am Hoteleingang auf dem Bordstein nieder, zückt sein Handy und beginnt zu filmen. Knapp zwei Minuten dauert das Video, das er am nächsten Tag auf Instagram veröffentlicht.
Was folgt, ist ein digitaler Flächenbrand: Das Video geht viral, löst weltweit hitzige Debatten aus – und entfacht einen Sturm der Empörung, der bis in höchste gesellschaftliche Ebenen reicht.
Bei dem aufgeregten Hotelgast handelt es sich um den deutsch-israelischen Musiker Gil Ofarim. Und was der Neununddreißigjährige auf Instagram berichtet, klingt nach einem handfesten Skandal: Er sei von dem Hotelmitarbeiter am Einchecken gehindert worden – weil er eine Kette mit Davidstern getragen habe. Das Video im Wortlaut:

					»Einen schönen guten Abend zusammen … Ich bin gerade sprachlos. Ich weiß nicht wie ich es sagen soll. Ich wurde in der Vergangenheit oft gefragt zum Thema Antisemitismus in Deutschland. Ich bin jetzt gerade hier in Leipzig. In einem Hotel Namens ›Westin‹. Den Namen des Managers am Counter werde ich jetzt nicht nennen. Und es ist eine riesen Schlange, weil deren Computer down ist. Kann passieren, alles gut … kann passieren. Aber ich stehe hier mit meiner Kette … steht mir zu … mach ich schon mein Leben lang. Und eine Person nach der anderen wird vorgezogen. Und ich versteh nicht warum. Irgendwie … ohne scheiß, 15 Minuten später komm ich dran und frage: ›Entschuldigen Sie bitte, was ist los? Das ist nicht in Ordnung. Warum werden alle vorgezogen?‹. Da sagt er: ›Um die Schlange zu entzerren‹. Ich steh auch in der Schlange. Da ruft irgendeiner aus der Ecke: ›Pack deinen Stern ein‹. Und dann sagt er: ›Packen Sie Ihren Stern ein‹. Und wenn ich ihn jetzt einpacke, darf ich einchecken. Wirklich?«

				
Gil Ofarim sei also nicht nur wegen seiner Davidstern-Kette am Einchecken gehindert worden. Zusätzlich habe eine weitere Person ihn aufgefordert, diesen wegzupacken. Die Kette mit silbernem Davidstern-Anhänger ist auf der Aufnahme deutlich zu sehen, Gil Ofarim hält sie zweimal gut sichtbar in die Kamera.
Das Video wird millionenfach angeklickt und geht viral. Gil Ofarim erreicht eine breite Welle der Solidarität: Hunderte Menschen versammeln sich vor dem Hotel und demonstrieren gegen Antisemitismus, Prominente und Politiker bekunden ihre Fassungslosigkeit, Sachsens Justizministerin fordert energisch Konsequenzen für das Hotel, eine Entschuldigung würde nicht ausreichen. In den folgenden Wochen stellt der Musiker zwei Strafanzeigen gegen den Rezeptionisten, zum einen wegen des Vorfalls und wegen falscher Verdächtigung, da dieser ihn nach Bekanntwerden des Videos am Tag nach dem Vorfall wegen Verleumdung angezeigt hatte.
Das Ansehen des renommierten Luxushotels ist schwer beschädigt, ein enormer Shitstorm setzt ein, es gibt Boykottaufrufe, die Buchungen brechen ein – ebenso wie bei benachbarten Etablissements mit ähnlich klingenden Namen. Der Hotelkette entgehen weltweit Millioneneinnahmen. Der Rezeptionist weist die Vorwürfe nach wie vor energisch von sich, wird aber vom Westin Leipzig beurlaubt. Im Internet wird sein vollständiger Name und der Link zu seinem Instagram-Profil veröffentlicht, er erhält Morddrohungen, und auch seine Kollegen im Hotel leiden stark unter dem Druck. Für ein paar Tage verlässt der Rezeptionist Leipzig und taucht ab, um sich vor der aufgebrachten Öffentlichkeit in Sicherheit zu bringen.
Ist das ein Schuldeingeständnis? Oder hat der Mann einfach nur Angst wegen der Drohungen? Und wie geht es weiter? Die gegen den Rezeptionisten erhobenen Vorwürfe sind ungeheuerlich, doch es steht Aussage gegen Aussage. Wer von beiden sagt die Wahrheit? Und wieso sollte Gil Ofarim derartige Anschuldigungen äußern, wenn sie nicht wahr wären?
Die Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen gegen den Hotelrezeptionisten wegen Volksverhetzung und Beleidigung ein. Und auch das Hotel lässt den Vorgang intern durch eine Rechtsanwaltskanzlei untersuchen. Doch bald kommen Zweifel an Gil Ofarims Darstellung der Ereignisse auf. Denn: Auf den Videoaufnahmen der Überwachungskameras im Innern des Hotels, die auch an die Presse gelangen, ist Ofarims Kette mit dem Davidstern-Anhänger gar nicht zu sehen. Auf Nachfrage eines Journalisten von Bild-TV sagt Gil Ofarim, »dass er keinen Widerspruch zu seinen Aussagen im Video sehe, da er die gegenständliche Kette immer trage. Das wisse man auch, und er sei bekannt dafür, dass er mit dieser Kette im Fernsehen auftrete. Man könne diesen Stern auch durch das T-Shirt sehen«.
Die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren gegen den Hotelmitarbeiter ein und beginnt stattdessen gegen Gil Ofarim zu ermitteln. Eben war Ofarim noch ein Opfer – jetzt ist er selbst mutmaßlicher Täter. Was für eine aufsehenerregende Kehrtwende der Ermittlungen. Aber: Beweist die mutmaßlich fehlende Kette wirklich, dass Ofarim lügt?
Auf den Aufnahmen der Überwachungskameras aus der Lobby des Westin ist Gil Ofarim deutlich zu erkennen. Zunächst in der Warteschlange, währenddessen er sich auch einmal abrupt nach hinten umdreht, dann an der Rezeption. Er wirkt aufgeregt, als er mit dem Rezeptionisten spricht – doch was genau gesagt wird, lässt sich anhand der Aufnahmen nicht feststellen, da kein Ton aufgezeichnet wird. Eines jedoch ist tatsächlich auffällig: Eine Kette lässt sich auf den Bildern auf den ersten Blick nicht ausmachen. 
Um auf Nummer sicher zu gehen, wird ein Digitalforensiker hinzugezogen. Er zerlegt die insgesamt sieben Videodateien der einzelnen Kameras in Einzelbilder, passt Helligkeit und Kontrast an und vergrößert einzelne Bildausschnitte. Dabei ist im Zeitfenster zwischen Ofarims Betreten und Verlassen der Hotellobby, kein Objekt, das eine Kette mit Anhänger darstellen könnte, auf den Aufnahmen erkennbar. Wörtlich heißt es im Gutachten: »Bei der Ankunft in der Lobby, vor dem Zwischenfall an der Rezeption und unmittelbar beim Verlassen der Hotellobby nach der Auseinandersetzung sind im Brustbereich lediglich abgedunkelte verpixelte Bereiche zu erkennen, die entweder auf ein Nichtvorhandensein des Anhängers oder aber auf eine für die Erkennbarkeit des Anhängers nicht ausreichende Bildqualität schließen lassen.« 
Was diesen entscheidenden Zeitraum anbelangt, kommt der Digitalforensiker schließlich zu dem Schluss, dass »der Sternanhänger mit Kette zum Beginn des Gesprächs an der Hotelrezeption aus der vorliegenden Kameraperspektive abgedeckt [ist] und … sich wohl wegen der Drehung hinter dem inneren Jackenkragen [befindet], die Kette evtl. in den Falten des T-Shirts oder verunklärt durch die harten Kontraste auf der Videoaufzeichnung. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Anhänger normal sichtbar auf dem Brustbereich befunden hat, wenn keine Drehung des Torsos stattfand und sich Herr Ofarim den Personen an der Rezeption zuwandte.«
Erst als der Sänger das Hotel verlassen hat und auf dem Bordstein sitzt, ist auf den Aufnahmen der Außenkamera jene Kette mit Davidstern-Anhänger deutlich zu erkennen, die man auch auf seinem Instagram-Video sieht. Es gibt zudem Bildsequenzen, die laut dem Gutachter nahelegen, dass der Musiker seine silberne Kette erst vor dem Hotel unter dem T-Shirt hervorgezogen hat. Auf stark vergrößerten Standbildern ist zu erkennen, wie Ofarim sich mit der linken Hand an den Hals greift.
Was den vermeintlichen Ruf eines Hotelgastes (»Pack den Stern ein«) angeht, von dem Ofarim in seinem Handyvideo berichtet hat, so lässt sich dieser anhand des tonlosen Videomaterials der Überwachungskameras weder bestätigen noch ausschließen. Zumal die Hotelgäste im Foyer meist nur mit dem Rücken zur Kamera zu sehen sind und wegen der Corona-Pandemie Masken tragen. Auch warum sich Gil Ofarim auf dem Video, das ihn in der Warteschlange zeigt, einmal abrupt umdreht, lässt sich nicht anhand der Aufnahmen klären. War es nur Zufall oder hatte ihn tatsächlich irgendetwas irritiert? Gil Ofarim selbst sagt auf Nachfrage von Stern TV am 20. Oktober, er habe den Mann nicht ausfindig machen können.
Der Digitalforensiker schließt sein Gutachten übrigens mit dem standardisierten Disclaimer ab, das Sachverständigengutachten stehe unter dem Vorbehalt, dass die vorliegenden Videoaufnahmen nicht manipuliert wurden und den originalen Überwachungskameraaufnahmen entsprechen. Ein kleiner Hinweis mit komplexer Tragweite, doch dazu später mehr. 
 
Aufgrund des enormen öffentlichen Drucks scheuen die Ermittlungsbehörden keinen Aufwand. Man will sich keinen Fehler erlauben – zu groß ist die mediale Aufmerksamkeit, zu sensibel das Thema. Der Fall entwickelt sich vom Umfang her fast wie ein Mordverfahren. Zahlreiche Zeugen werden befragt – sämtliche Hotelgäste und Mitarbeitende, die an dem Abend anwesend waren.
Nur ein einziger Gast will sicher gesehen haben, dass Gil Ofarim in der Lobby eine Kette mit Davidstern trug. Alle anderen – knapp ein Dutzend – geben an, keine solche Kette bemerkt zu haben. Auch antisemitische Beleidigungen oder den Satz »Pack deinen Stern weg« will niemand gehört haben. Doch wie verlässlich sind solche Wahrnehmungen überhaupt? Viele Gäste standen mit Blick nach vorn in der Warteschlange, vertieft in Gespräche oder ihr Handy. Maskenpflicht und Abstand erschwerten zusätzlich das Hören und Verstehen.
Zwei Geschäftsleute, die an der Schlange vorbeigewunken wurden und früher einchecken durften, sagen aus, vom Sänger direkt angesprochen worden zu sein: »Na, was ist denn an euch beiden so besonders, dass ihr schon die Karten bekommt?« – ein Satz, der laut Zeugenaussage eher nach Ärger über die Wartezeit als nach religiöser Diskriminierung klang. Ein Künstler, der auf einer Empore oberhalb der Rezeption seine Ausstellungsstücke präsentieren durfte und sie am Tag des besagten Vorfalls dort aufbaute, sei laut einem Artikel der Leipziger Volkszeitung »Zeuge des Vorfalls« geworden. »Aufgrund eines Computer-Problems am Check-in hätten einige Wartende genervt reagiert, sagt er. Auch Gil Ofarim«, wird der Künstler darin zitiert. In seiner Nachvernehmung darauf angesprochen, gab er jedoch an, kein Gespräch zwischen Ofarim und dem Rezeptionisten wahrgenommen zu haben. Auch an den Satz mit dem Davidstern könne er sich nicht erinnern, überhaupt habe die Zeitung ihn falsch wiedergegeben.
Von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des MDR wird wiederum bestätigt, dass der Sänger die Kette zuvor im Sender bei der Aufzeichnung einer TV-Show noch getragen habe und diese auch sehr auffällig sei. Hat Ofarim die Kette zwischendurch abgenommen? Wurde sie einfach nur von seiner Kleidung verdeckt? Oder hatte schlicht und ergreifend keiner auf die Kette unter den vielen anderen Schmuckstücken die Ofarim trägt geachtet?
Am späten Abend, nachdem er in ein anderes Hotel umgebucht worden ist, trifft sich der Musiker in der Hotelbar mit einigen Leuten aus dem Produktionsteam der TV-Show. Er spricht nur oberflächlich über den Vorfall, gibt aber an, dass er am Einchecken ins Westin gehindert wurde, »weil ich Jude bin«. Bei dem spätabendlichen Treffen habe Ofarim die Kette mit Davidstern-Anhänger laut Aussagen einiger Zeugen getragen.
Auch der Hotelrezeptionist will nur Schmuck an Ofarims Hand bemerkt haben, jedoch keine Halskette. Diese habe er zum ersten Mal in besagtem Video gesehen. Rufe Umstehender habe er nicht wahrgenommen, sondern nur, dass Ofarim sich empört habe, weil andere Gäste beim Check-in vorgezogen wurden. Diese seien jedoch Stammgäste gewesen, deren Karten bereits fertig codiert bereitlagen und nicht von den technischen Problemen betroffen waren. Diskriminierung habe hierbei keine Rolle gespielt. Der Rezeptionist gibt an, dass Ofarim lautstark mit einer schlechten Bewertung gedroht habe, er verkünden wolle, dass das Westin ein »Scheißladen« sei und das viral gehen werde. Daraufhin habe der Rezeptionist Ofarim den Meldeschein weggenommen und das Einchecken verweigert, um den Hotelfrieden zu wahren. Die Kollegin sowie mehrere Zeugen bestätigen diese Version des Geschehens. Die angebliche Bemerkung des Rezeptionisten zur Kette hat hingegen niemand mitbekommen.
Ofarim jedoch hält an seiner Darstellung der Ereignisse fest und will die Kette durchgehend angehabt haben: »Ich trage den Stern immer.« Außerdem könne der Hotelmitarbeiter den Sänger bereits vorher bei Auftritten gesehen und gewusst haben, dass er sich regelmäßig mit der Kette in der Öffentlichkeit zeige. 
Der Rezeptionist dagegen gibt an, er habe erst am späten Abend erfahren, um wen es sich bei dem Gast handelte, als dessen Managerin bei seinen Kolleginnen angerufen habe mit der Bitte, Ofarim in ein anderes Hotel umzubuchen.
Die Verteidigung von Gil Ofarim hält diese Aussage für unglaubwürdig – und beantragt sogar, ihn unter Eid aussagen zu lassen. Denn in einem internen Hotelbericht hatte er zuvor selbst zugegeben, Ofarim im Vorfeld bereits gegoogelt zu haben, weil er für die VIP-Betreuung zuständig war. Und das Hotel hatte sogar extra in den Unterlagen vermerkt: »Gil Ofarim – Sänger«. Das spricht klar dafür, dass man genau wusste, wer er ist.
Außerdem sagt der Hotelmitarbeiter, er habe Ofarim nur rausgeworfen, weil dieser angekündigt habe, sich online negativ über das Hotel zu äußern. Aber das ist schwer nachvollziehbar. Denn er selbst sagte in anderen Gesprächen, solche Beschwerden kämen regelmäßig vor – und in der Regel würde niemand deswegen vor die Tür gesetzt. Zumal Ofarim schließlich weder mit der Verbreitung falscher Tatsachen gedroht noch irgendwelche Forderungen gestellt, sondern schlicht seinen Unmut geäußert, was »nach einer mehr als 20-minütigen Wartezeit und dem Vorziehen einzelner ›Stammgäste‹ durchaus nachvollziehbar erscheint, jedenfalls aber in keiner Weise zu einem derartigen ›Rauswurf‹ berechtigt«. Dies sei »völlig erratisch, entgegen der allgemeinen Lebenserfahrung und fernab der internen Regularien und betrieblicher Übung des Hotels«.
Und auch andere Hotelmitarbeiter beschreiben den Rezeptionisten als erfahren und ruhig im Umgang mit Gästen – jemand, der Konflikte professionell und deeskalierend löst.
Noch ein Punkt: Von dem Moment, als Gil Ofarim an den Tresen kam, bis zum Abbruch des Gesprächs vergingen gerade einmal achtundzwanzig Sekunden. Reicht das wirklich aus, um in so kurzer Zeit ein Gespräch eskalieren zu lassen und einen Gast endgültig rauszuwerfen? Auch das wirft Fragen auf.
Die Verteidigung meint daher: Der Rezeptionist hat sich in Widersprüche verstrickt, wichtige Details weggelassen – und damit gibt es gute Gründe, seine Aussage kritisch zu hinterfragen. Denn wenn er etwas verschweigt oder verdreht, dann stellt sich auch die Frage: War wirklich Gil Ofarim derjenige, der hier gelogen hat?
Auffällig ist nach Ansicht der Verteidigung jedenfalls auch, dass die Kollegin des Rezeptionisten bei ihrer Befragung eine WhatsApp-Kommunikation mit dem Rezeptionisten offenlegte, in der sie zeitnah zum Geschehen ihre schriftliche Aussage mit ihm abglich. Bei der gerichtlichen Inaugenscheinnahme war die Nachricht aber nicht mehr auffindbar. Aus dem Nachrichtenverlauf erschien dann lediglich »gelöscht«. Ein Abgleich mit den Nachrichten auf dem Handy des Rezeptionisten fand nicht statt. Auch dessen Vereidigung lehnte das Gericht schlussendlich ab.
Am Ende steht also wieder Aussage gegen Aussage. Welche Darstellung wirkt plausibler? Hat der Rezeptionist den Promi möglicherweise erkannt und bewusst diskriminiert? Hat der Sänger die Situation absichtlich falsch dargestellt und sich so unrechtmäßig zum Opfer stilisiert? Oder war alles vielleicht nur ein unglückliches Missverständnis?
 
Um der Wahrheit näherzukommen und die brisante Situation zu klären, die weltweit Aufmerksamkeit erfährt, scheuen die Ermittler keine Mühe. Da sich Ofarims Darstellung des Vorfalls im Hotel nicht nachweisen lässt, entschließen sie sich, diesen Anfang Dezember 2021, also zwei Monate nach besagtem Abend, am Originalschauplatz, in der Lobby des Westin, nachzustellen. Auf diese Weise wollen sie herausfinden, ob sich alles wirklich so zugetragen haben kann, wie es der Sänger in seinem Instagram-Video schilderte. 
Verschiedene Szenarien werden nachgespielt. Ermittlungsbeamte übernehmen die Rollen der Hotelmitarbeiter und der Gäste, und Ofarim stellt für den Ermittlungsansatz sogar die Kette mit Davidstern-Anhänger, die getragene Gebetskette mit Perlen sowie das von ihm getragene T-Shirt und die getragene Lederjacke zur Verfügung. Lediglich das Jeanshemd kam nicht zum Einsatz, was laut Sachverständigen keinen Einfluss auf die Analyse hatte.
Durch die Nachstellung kommen die Ermittler zu dem Schluss, dass, sofern »die im Fokus stehende Davidstern-Kette durch Herrn Ofarim im Video vom 4. Oktober 2021 getragen wurde, dann erfolgte ein nicht sichtbares Tragen dieser Kette in den folgenden Bereichen: vor dem Hotel, nach dem Betreten der Lobby, an der Rezeption, nach dem Verlassen des Hotels bis zum Zeitpunkt 19:46:04 Uhr«. Weiter heißt es: »Durch die Auswertung des Videomaterials vom 6.12.2021, der Nachstellung vergleichbarer Ereignisse und Aktivitäten, kann festgestellt werden, dass die Lichtverhältnisse sowohl im Eingangs-/Ankunftsbereich als auch in der Lobby und an der Rezeption hinreichend sein sollten, um Reflexionen der Davidstern-Kette, falls diese offen getragen wurde, in dem Videomaterial zu detektieren. Aufgrund der Analysen kann keine eindeutige Aussage über das Tragen der Davidstern-Kette unter dem T-Shirt gemacht werden.« 
 
Die Staatsanwaltschaft geht schließlich davon aus, dass der Sänger in seiner Darstellung des Vorfalls bewusst gelogen hat: »Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hat sich in der Gesamtschau der … gewonnenen Erkenntnisse das Geschehen, wie es von Gil Ofarim in seinem veröffentlichten Video geschildert worden ist, tatsächlich so nicht ereignet.« Die Nachstellung und das eingeholte Gutachten scheinen die Anklagebehörde von Ofarims Schuld überzeugt zu haben.
Im März 2022 wird er wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung angeklagt. Dafür spricht laut Beweiswürdigung der Staatsanwaltschaft vor allem auch, dass Ofarim sich in seinen Aussagen mehrfach widersprochen habe, etwa was den Ruf »Pack deinen Stern ein« anbelangt oder die vermeintliche Vorzugsbehandlung mehrerer Hotelgäste. Und dass die am 4. Oktober 2021 in der Hotellobby anwesenden Zeugen den Vorfall in den wesentlichen Punkten gänzlich anders schildern als Ofarim. 
Der Tatbestand der Verleumdung sieht die Anklageschrift als erfüllt an, da Ofarim den Rezeptionisten »als Person und Hotelangestellten mit antisemitischer Einstellung dargestellt« habe. »Dies war geeignet, den Zeugen in der öffentlichen Meinung als verachtenswert erscheinen zu lassen.«
»Das Hochladen des Videos« wiederum stellt »eine falsche Verdächtigung dar. Der Angeschuldigte hat unwahre Tatsachen in Bezug auf den Zeugen öffentlich behauptet. Damit hat er den Zeugen auch einer rechtswidrigen Tat, nämlich einer versuchten Nötigung bezichtigt.«
 
Im September wird die Anklage zugelassen, wenngleich erst nach einem prozessualen Kräftemessen zwischen Gericht und Verteidigung. Denn Gil Ofarim hält den zuständigen Richter für befangen, nachdem er in einem Gespräch mit seinen Verteidigern geäußert haben soll, dass er sich den vom Angeschuldigten behaupteten Tatablauf schwer vorstellen könne. In Leipzig gebe es bekanntermaßen kein erhebliches Problem mit Antisemitismus. Zum Beleg verwies er auf eine Berichterstattung des SPIEGEL in der Ausgabe 47/2021 auf Seite 58ff. Gil Ofarims Verteidiger treiben den Streit um die Befangenheit des Richters bis vors Bundesverfassungsgericht. Ehe das höchste deutsche Gericht entscheidet, wird der zuständige Richter plötzlich und ohne weitere Begründung versetzt und durch einen neuen Richter ausgetauscht. 
 
Gut zwei Jahre nach dem vermeintlichen Vorfall in der Hotellobby, Ende November 2023, beginnt schließlich die Verhandlung – und zwar vor dem Leipziger Landgericht und nicht dem Amtsgericht, wie es bei solchen Vorwürfen üblich wäre. Begründet wird dies von der Staatsanwaltschaft mit der »besonderen Bedeutung des Falles« und dem großen Interesse der Öffentlichkeit. Gil Ofarim wird damit eine ganze Rechtsmittelinstanz genommen. Denn bei einer Anklage vor dem an sich zuständigen Amtsgericht könnte er gegen dessen Entscheidung Berufung zum Landgericht und hiergegen wiederum Revision beim Oberlandesgericht einlegen. Gegen eine erstinstanzliche Entscheidung des Landgerichts ist hingegen nur noch die Revision zum Bundesgerichtshof möglich mit der weiteren Einschränkung, dass hier keinerlei Tatsachen sprich Zeugen und andere Beweismittel, sondern nur noch reine Rechtsfehler des Tatgerichts überprüft werden.
Der Gerichtssaal wird in den Tagen des Prozesses zur Hochsicherheitszone, die Zuschauerzahl im Saal ist reduziert, alle Prozessbeobachter werden mindestens zwei Mal durchsucht. Siebenundzwanzig Zeugen und ein Sachverständiger sind für das Verfahren geladen, es sollen Dokumente und ein Video gezeigt werden. Gil Ofarim erscheint mit vier Verteidigern vor Gericht und weist die Vorwürfe zurück. Stattdessen bestätigt er abermals seine Darstellung des Geschehens. Der Prozess wird konfrontativ geführt, Ofarims Verteidiger rügen die Zuständigkeit des Gerichts und den Entzug des gesetzlichen Richters ob des aus ihrer Sicht willkürlichen Austauschs des vorsitzenden Richters. Sie stellen Vereidigungsanträge, nehmen Zeugen ins Kreuzverhör und gehen sehr kritisch mit dem Sachverständigen ins Gefecht, der die Videoauswertung vorgenommen hat. 
Und obgleich alle Zeugen bis auf den oben erwähnten unisono aussagen, keinen Davidstern und auch keinen antisemitischen Spruch wahrgenommen zu haben, so scheint es am fünften Prozesstag zu einer spektakulären Wendung zu kommen: Denn Ofarims Verteidiger stellen bei der Inaugenscheinnahme der Videos aus der Überwachungskamera fest, dass auf einem der Bänder zweieinhalb Sekunden fehlen. Das Brisante daran: Just in diesem Zeitraum könnte der vermeintliche antisemitische Spruch gefallen sein. Ein von den Verteidigern eingeholter Privatgutachter wird hierzu Jahre später in einem stern-Interview ausführen, dass die von der Staatsanwaltschaft sichergestellten und dem Gericht vorgelegten Videoaufnahmen, die eigentlich für Klarheit sorgen sollten, nicht die Original-Videodateien waren. Damit hatten auch die Gutachter keinen Zugriff zu den unkomprimierten Originaldaten. Alle arbeiteten mit verschiedenen Kopien – die Qualität eingeschränkt, die Herkunft der Dateien zum Teil unklar. Wer die Daten wann genau gesichert hat und wer Zugriff hatte, ließ sich nicht lückenlos rekonstruieren. Selbst die Staatsanwaltschaft Leipzig konnte dem stern auf Nachfrage keine vollständige Auskunft geben.
Privatgutachter Andreas Rauscher kritisierte im Interview mit dem stern das Vorgehen deutlich: »Professionell wäre es gewesen, die gesamte Festplatte des Hotelservers zu sichern«, so Rauscher. Nur so könne man ausschließen, dass später Veränderungen vorgenommen wurden. Jeder Schritt der Datensicherung hätte sorgfältig dokumentiert werden müssen – das sei hier offensichtlich nicht geschehen.
Tatsächlich vergingen drei Tage, nachdem Gil Ofarim sein Instagram-Video veröffentlicht hatte, bis die Polizei den Serverraum des Hotels versiegelte. Zuvor hatte ein Anwalt der Hotel-Compliance-Firma Zugriff und sicherte bereits Videos – noch vor den Ermittlern. Und: Diese privat gesicherten Dateien wurden sogar mindestens einem Zeugen vorgezeigt, bevor die Polizei ihre eigenen Ermittlungen aufnahm.
Das hat Folgen: Die Gutachter arbeiteten mit unterschiedlichen Versionen des Videomaterials, was ihre Arbeit erheblich erschwerte. Auf einer Datei – aufgezeichnet in der Hotelbar – fehlen exakt zweieinhalb Sekunden. Warum? Das konnte niemand abschließend klären. Zu sehen ist lediglich, wie ein Kellner abrupt aus dem Bild verschwindet – und rund zwanzig Minuten später aus einer völlig anderen Richtung wieder auftaucht.
Die Ermittler sprechen von einem »technischen Schnitt«. Doch die Kombination aus unzureichender Dokumentation, privatem Vorab-Zugriff und nicht vorhandenen Originaldaten nährt Zweifel: War die Spurensicherung wirklich sauber?
Fest steht: In einem Verfahren, bei dem ein einziges Video über Wahrheit oder Lüge entscheiden soll, dürfte so etwas eigentlich nicht passieren.
Ist damit die von der Staatsanwaltschaft und von vielen Prozessbeobachtern als ultimativer Beweis angesehene Überführung einer vermeintlichen Lüge Ofarims am Ende nichts wert?
Es war ein hörbares Raunen und sichtbares Erstaunen, als am nächsten Verhandlungstag etwas geschieht, das wohl wirklich niemand erwartet: Gil Ofarim küsst seinen Stern und erhebt erstmals das Wort: »Die Vorwürfe treffen zu. Ich möchte mich entschuldigen. Es tut mir leid. Ich habe das Video gelöscht.« 
Wenige Minuten später wird das Verfahren gegen den Musiker eingestellt. Die Konsequenz: Er gilt juristisch weiterhin als unschuldig und muss weder die Kosten des aufwendigen Verfahrens tragen, noch gilt er als vorbestraft. Die Entscheidung darüber beruht »nicht auf Zweifeln am Tatnachweis, sondern auf dem fehlenden Bedürfnis nach einer weitergehenden strafrechtlichen Sanktionierung«, wie es im Gerichtsurteil heißt. Einzige Auflage für die Verfahrenseinstellung ist die Zahlung von zehntausend Euro, jeweils zur Hälfte an die Jüdische Gemeinde zu Leipzig und an den Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz. So soll der entstandene Schaden für den Kampf gegen Antisemitismus ausgeglichen werden. 
Gil Ofarims Geständnis überrascht die Öffentlichkeit und lässt sie ratlos zurück. War es ein taktisches Geständnis, um einer möglichen Verurteilung zu entgehen, getreu dem Motto: Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand? Oder hatte er schlicht den Druck einer Lüge nicht mehr ertragen, die ihren Ursprung in einem dummen Streit oder der bloßen Zurückweisung gehabt hatte? Doch welchen Grund hatte der Mann, sich solche Vorwürfe auszudenken? Kann es sich um eine Kurzschlusshandlung aus gekränktem Stolz, dem Gefühl des Übergangen-werdens beim Einchecken gehandelt haben? Seine ehemalige Managerin sagt aus, er sei kein Typ mit Starallüren, sondern stets höflich und zuvorkommend. Zudem hat Ofarim das Video erst tags darauf hochgeladen, nicht etwa im Eifer des Gefechts, und zwar nachdem ihm seine Managerin davon abgeraten hatte. Er selbst gab zudem an, sich den Schritt gut überlegt zu haben, er würde es jederzeit wieder so tun. 
Welche Motive also stehen dahinter? Wollte Ofarim seinen Bekanntheitsgrad steigern? Der Karriere des Sängers jedenfalls hätte eine solche Selbstinszenierung am Ende nicht genützt, im Gegenteil: Laut Aussage seiner Managerin war der Musiker in der Zeit vor dem Vorfall gut gebucht, seine Autobiographie stand auf der Bestsellerliste. Danach seien seine Aufträge rapide zurückgegangen. Sein Management hat ihm kurz darauf gekündigt, seinen Lebensunterhalt bestreitet Ofarim heute mit Bürgergeld.
Umgekehrt waren auch die Folgen für den zu Unrecht bezichtigten Hotelrezeptionisten enorm: Er musste sich aufgrund des hohen psychischen Drucks in Therapie begeben, bis heute leidet er unter Schlaflosigkeit und Nervosität. Lange Zeit fährt er nicht mehr mit der Bahn, er entfernt seinen Namen vom Klingelschild seiner Wohnungstür, trägt bei der Arbeit kein Namensschild. Im Hotel wird er von Kunden ferngehalten, solange die Ermittlungen laufen, über mehrere Monate hinweg. Auch er selbst ist so verunsichert, dass er sich zu direktem Kundenkontakt nicht mehr in der Lage fühlt. Irgendwann verlässt er das Westin Hotel, weil ihn die Umgebung zu sehr an das Widerfahrene erinnert.
Gil Ofarim wird vom Zentralrat der Juden und zahlreichen Politikern und Prominenten aufs schärfste kritisiert. Er habe »all denen, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind, großen Schaden zugefügt«. 
Ungefähr ein Jahr nach dem Prozess kündigt der Sänger sein Comeback in der Öffentlichkeit an, mit einem Konzert in Bochum will er es einläuten. Auf Instagram bittet er seine Follower um eine zweite Chance und übernimmt in einem Video die Verantwortung für das, was er getan habe. »In den letzten Monaten habe ich mir professionelle Hilfe gesucht und angefangen, an mir zu arbeiten. Fünfundzwanzig Kilo leichter und ohne einen Tropfen Alkohol sieht man die Dinge viel klarer und schaut sich selber genauer an, auch wenn einem nicht immer gefällt, was man sieht. Aber so ist nun mal die Realität.« 
Die Reaktionen in der Öffentlichkeit fallen gemischt aus, es gibt viel Kritik. Die Bildzeitung spricht von einem »Comeback ohne Entschuldigung«, der Blogger Just Nero nennt es eine »bodenlose Unverschämtheit«. Vereinzelt melden sich jedoch auch versöhnlichere Stimmen zu Wort. Wie es mit Gil Ofarim und seiner Karriere weitergeht, wird die Zukunft zeigen. Am Ende jedenfalls kennt dieser Vorfall – der wohlgemerkt mit einem technischen Defekt beim Einchecksystem eines Hotels, mit einer Warteschlange und der aus praktischen Gründen erfolgten Bevorzugung von Stammgästen begann – nur Verlierer. 

					Schuldig oder nicht? – Eine Gesamtbetrachtung

				Jeder der hier geschilderten Fälle zeigt auf verstörende Weise, wie fragil das Konzept von Wahrheit ist – und wie trügerisch unsere Vorstellung von Gerechtigkeit sein kann. Was als Fakt gilt, ist oft nur das Ergebnis einer Kette von Zufällen, falschen Einschätzungen oder schlichtweg der lautesten Erzählung. Wahrheit und Wirklichkeit sind selten deckungsgleich – manchmal begegnen sie sich nicht einmal.
Der renommierte Strafrechtsprofessor Klaus Volk erzählte einst von einem Zeugen, der gefragt wurde, ob er am 19. März in München gewesen sei. »Nein«, sagte der Zeuge, »am 18.« Er wollte lügen. Nach seiner Erinnerung war es nämlich der 19. In Wahrheit aber war er – zufällig – tatsächlich am 18. dort gewesen. Die Lüge entsprach der Realität. Die Wahrheit aber war: eine Täuschung. Willkommen in der Strafjustiz.
Denn das Strafrecht ist kein Roman mit klarer Moral. Es kennt keine reinen Helden, keine eindeutig Schuldigen – nur Menschen, Aussagen, Indizien, Wahrscheinlichkeiten. Und manchmal: Zufall. Die Grenze zwischen Schuld und Unschuld ist nicht selten so dünn wie das Papier, auf dem ein Geständnis geschrieben steht – oder eben nicht.
Dieses Buch ist kein Kompendium abgeschlossener Gerechtigkeiten. Es ist ein Blick in den Maschinenraum der Strafjustiz. Ein Ort, an dem Wahrheit oft nur das ist, was am besten belegt werden kann. Oder was am wenigsten widersprochen wird. Ein Ort, an dem Richter über Leben entscheiden, während Zeugen sich irren, sich wichtigmachen – oder schweigen.
Das gefällige Geständnis und der schweigende Mitangeklagte – Strafe für Verteidigungsverhalten?
Im Dreifachmord von Starnberg treffen gleich mehrere Problemkreise aufeinander: ein Haupttäter, der umfassend und überschießend gesteht – aber auch dazu neigt, sich selbst in Szene zu setzen, und den Mitangeklagten schwer belastet.
Ein Mitangeklagter, der bestreitet und dann auf Grundlage eines fragwürdigen Geständnisses und von Indizien verurteilt wird, die sich allesamt sowohl in eine belastende, aber ebenso zwanglos in eine völlig unkritische Richtung interpretieren lassen.
Ein Gericht, das am Ende entscheiden muss, wem es mehr glaubt – und ob diese Entscheidung von objektiver Überzeugung oder innerer Abneigung geprägt ist.
Im Starnberger Fall war das Geständnis des Haupttäters umfassend, detailliert – und doch war es in entscheidenden Punkten problematisch und teils im Widerspruch zu den Sachbeweisen. Der Haupttäter belastete seinen vermeintlichen Mithelfer, dessen Rolle bis zum Schluss nicht eindeutig geklärt war. Was wusste er? Welchen Tatbeitrag hat er tatsächlich geleistet? 
Die Verteidigung des bestreitenden Angeklagten war streitbar und konfliktbereit, stellte vieles in Frage und verteidigte energisch die prozessualen Rechte des Angeklagten. Und genau hier stellt sich die unangenehme Frage: Hat das Gericht dem Angeklagten das übel genommen?
Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Angeklagter für seine oder vielmehr die Widerspenstigkeit seiner Verteidiger bestraft wird. Die Justiz wünscht sich kooperative, »einsichtige« Täter und konziliante Verteidiger – doch was, wenn jemand stur bleibt? Wenn er nicht ins Narrativ der Reue und der Aufklärung passt? Besteht dann die Gefahr, dass er nicht nur für seine Tat verurteilt wird, sondern auch für das Verhalten während des Prozesses?
Der Dreifachmord von Starnberg gibt Anlass zu dieser Vermutung. Die Verurteilung des bestreitenden Tatverdächtigen basierte auf einer Indizienlage, die alles andere als lückenlos war. Die Version des Haupttäters wurde weitgehend akzeptiert, obwohl es naheliegend gewesen wäre, sie stärker zu hinterfragen. Warum wurde sie akzeptiert? Weil sein Geständnis so gut ins Konzept passte? Weil es das Verfahren erleichterte? Oder weil das Gericht am Ende den »Unkooperativen« einfach härter bestrafen wollte?
Ein Geständnis kann nur dann Grundlage einer Verurteilung sein, wenn es frei, glaubhaft und in sich schlüssig ist – und nicht, weil es die einfachste Lösung für ein komplexes Verfahren darstellt. Ist es die einzige tragende Säule der Überzeugungsbildung, muss es umso sorgfältiger geprüft werden. Das gilt insbesondere dann, wenn der Angeklagte sich davon prozessuale Vorteile verspricht – etwa wie hier im Sinne einer Strafmilderung nach der sogenannten Kronzeugenregelung.
Umgekehrt darf es nicht zur faktischen Strafverschärfung führen, wenn ein Beschuldigter – wie es sein gutes Recht ist – schweigt oder bestreitet. Das sogenannte »Verteidigerverhalten« ist Ausdruck des rechtsstaatlich garantierten Anspruchs auf ein faires Verfahren und darf nicht durch subtile Sanktionierung unterlaufen werden. Wer im Strafprozess das Schweigen bestraft und das Geständnis belohnt, schafft keine Wahrheit – sondern Opportunismus.
Denn wo die Beweiswürdigung nicht mehr allein der objektiven Qualität der Beweismittel folgt, sondern davon abhängt, wie ein Angeklagter im Prozess »auftritt«, da verlässt das Gericht den Boden rechtsstaatlicher Neutralität. Dann urteilt es nicht mehr über Schuld – sondern über Haltung. Und das ist nichts anderes als eine stille Erosion der Unschuldsvermutung.
In einer Rechtsordnung, die sich ihrer Werte sicher ist, darf nicht entscheidend sein, ob der Angeklagte kooperativ, reuig oder sympathisch erscheint. Entscheidend darf einzig und allein sein, was bewiesen ist – und was nicht. Alles andere ist keine Strafjustiz. Es ist Strafbedürfnis.
Wenn das Warum im Dunkeln bleibt
Die äußeren Tatumstände des Neuschwanstein-Mordes wurden nahezu lückenlos aufgeklärt. Die Spuren waren eindeutig. Die Abläufe ließen sich anhand von Videoaufnahmen und Zeugenaussagen klar rekonstruieren. Der Täter wurde eindeutig identifiziert. Und doch bleibt das Motiv rätselhaft.
Es gibt Hinweise auf einen sexuellen Hintergrund, aber es bleibt unklar, ob dies wirklich die Triebfeder der Tat war. War es ein zielgerichteter Angriff oder eine Tat aus der Situation heraus? Gab es ein geplantes Motiv, oder handelte der Täter aus einem spontanen Impuls heraus?
Während Spuren gesichert, Tatabläufe rekonstruiert und Zeugenaussagen überprüft werden können, bleibt die innere Welt eines Täters oft unzugänglich. Es stellt sich die Frage, ob man ein Motiv überhaupt zweifelsfrei ermitteln kann, wenn doch nur der Täter es kennt – wenn er überhaupt selbst versteht, warum er die Tat begangen hat.
Für Ermittler, Gerichte und Angehörige ist es schwer zu akzeptieren, dass manche zentrale Fragen für immer unbeantwortet bleiben. Denn eine Aufklärung der äußeren Tat kann zwar einen gewissen Rechtsfrieden schaffen, aber bringt ohne eine psychologische Erklärung eben auch keinen vollständigen Abschluss.
Während für die Frage der Verurteilung der Tatnachweis genügt, ist für die Öffentlichkeit, die Opfer und deren Angehörigen die Frage nach dem Motiv des Täters oft ebenso wichtig wie die Aufklärung der Tat selbst. Ein Urteil ist eine rechtliche Antwort – aber es ersetzt nicht das Verstehen.
Manche Verbrechen lassen sich bis ins kleinste Detail nachvollziehen – und bleiben doch ein Rätsel, weil man die wahren Beweggründe nie erfahren wird. So wie beim Neuschwanstein-Mord.
Falsche Geständnisse – Wenn die Wahrheit konstruiert wird
Der Fall Bauer Rupp zeigt eine beunruhigende Realität: Ein Geständnis ist nicht immer der Beweis für eine Tat. Vielmehr kann es das Produkt einer Dynamik sein, die nichts mit der Wahrheit, sondern mit Druck, Angst und dem Wunsch nach einem Ausweg zu tun hat.
Es gibt viele Gründe, warum Menschen Verbrechen gestehen, die sie nie begangen haben. Die Vorstellung, dass jemand freiwillig Schuld auf sich nimmt, erscheint absurd – und doch passiert es immer wieder, man denke nur an den Fall des Schauspielers Günther Kaufmann. Geständnisse sind meist das Resultat von stundenlangen Vernehmungen, psychischem Druck und immer strategisch geleitet, sowohl von Ermittlern, aber natürlich auch den Beschuldigten. Und manchmal sucht die Strategie eben weniger nach der Wahrheit als nach einer Bestätigung der eigenen Hypothese.
Eine der größten Gefahren im Strafrecht ist die voreilige Festlegung auf eine Tatversion – dies gilt übrigens für alle Seiten, auch für Verteidiger. Scheuklappeneffekt nennen das die Psychologen. Doch wenn die eigene Hypothese nicht stets hinterfragt wird, sondern nur noch Beweise gesucht werden, die sie stützen, gerät das Fundament jeder objektiven Aufklärung ins Wanken. Dann wird nicht mehr ermittelt, sondern bewiesen.
Im Fall Bauer Rupp gab es keine Leiche, keine forensischen Beweise und keine Zeugen – aber es gab eine Geschichte aus der Gerüchteküche. Diese war aber so stark, dass selbst die Ermittler sie glaubten, noch bevor die Verdächtigen ihre angeblichen Taten überhaupt gestanden hatten. Und als die Geständnisse schließlich kamen, passten sie perfekt zu dem, was man von Anfang an hatte hören wollen. Stundenlange Befragungen, das Wechselspiel aus Drohungen und vermeintlichem Verständnis, der schleichende Aufbau eines Schuldgefühls – all das führt dazu, dass selbst Unschuldige irgendwann einknicken. Wer nie in einer solchen Situation war, unterschätzt, wie massiv der Druck in einer polizeilichen Vernehmung sein kann. Erst recht, wenn man ihnen suggeriert, dass nur ein Geständnis der einzig mögliche Ausweg, das geringstmögliche Übel bedeutet.
Menschen gestehen eben nicht nur aus der romantisierenden Vorstellung heraus, man müsse reinen Tisch machen, seinen eigenen Frieden schließen oder mit Reue nach Vergebung trachten. Viele Geständnisse passieren auf Druck, aus Verzweiflung, nicht selten aus Resignation. Weil man den Ermittlern glaubt, dass die vermeintlichen Beweise überwältigend seien. Weil man glaubt, dass man nie wieder den Raum verlässt, ehe man sich nicht endlich der »Wahrheit« fügt. Weil man irgendwann beginnt, an der eigenen Erinnerung zu zweifeln.
Der Fall Rupp zeigt eindrücklich, wie verheerend es sein kann, wenn sich Ermittlungen zu früh auf einen Verdächtigen und ein Narrativ versteifen. Ein falsches Geständnis kann einen Kriminalfall nicht lösen – aber es kann eine Justizkatastrophe auslösen. Sei es, weil das Verbrechen nie existierte – oder wenn Unschuldige verurteilt werden und die wahren Täter davonkommen.
Ein solides Verfahren braucht Beweise, nicht Geschichten. Indizien, nicht Theorien. Und Ermittler, die bereit sind, ihre eigene Überzeugung immer wieder auf die Probe zu stellen. Denn wenn der Fall erst in den Köpfen existiert, bevor die Wahrheit überhaupt gefunden wurde, dann kann es passieren, dass am Ende eine Tat »aufgeklärt« wird, die es so nie gegeben hat.
Indizienprozesse – Schatten der Wahrheit
Es gibt Fälle, in denen eine Ermittlung zu einer klaren, unumstößlichen Wahrheit führt – und dann gibt es Fälle, in denen kein Geständnis vorliegt, keine Zeugen oder Sachbeweise vorliegen, sondern nur Indizien, mittelbare Anhaltspunkte also, die für sich genommen eben noch nichts beweisen.
Und dabei bleibt immer die entscheidende Frage: Reichen die Indizien aus, um einen Menschen zu verurteilen, im Extremfall zu lebenslanger Haft, so wie im Fall Laura? 
Unser Rechtsstaat verlangt für eine Verurteilung eine Überzeugung, die keinen vernünftigen Zweifel mehr zulässt. Doch wie erreicht man diese, wenn es keine eindeutige Spur gibt, die direkt vom Täter zur Tat führt? Wenn stattdessen nur ein Netz, manchmal auch nur eine Kette aus Indizien existiert?
Im Fall Laura war die Beweisführung der Indizien nicht gerade umfangreich: ein verdächtiges Verhalten, widersprüchliche Aussagen, ein Motiv und der Fund einer Leiche, deren abschließende Todesursache bis heute ungeklärt bleibt. Kein Augenzeuge sah wie Laura verstarb. Kein Forensikteam konnte unwiderlegbare Spuren am Tatort sicherstellen. Immer wieder hörte man Prozessbeteiligte sagen: Vielleicht war es so – aber vielleicht auch nicht.
Doch wenn sich viele kleine Puzzleteile zu einem Gesamtbild verdichten, kann natürlich ein Konstrukt entstehen, bei dem die einzelnen Teile in Summe so belastend werden, dass sie sich wie ein Ring um den Hals des Verdächtigen schnüren, daher auch der Name Indizienring. Doch wann ist diese Schwelle überschritten, um aus Zufall auf Wahrheit und aus Wahrheit auf die Wirklichkeit zu schließen, also was wirklich passiert ist? Wann gibt es keinen anderen plausiblen Erklärungsansatz mehr außer dem, dass der Verdächtige die Tat begangen haben muss?
Indizien sind keine Wahrheit – aber manchmal die einzige Möglichkeit, eine prozessuale Wahrheit zu konstruieren, die Gerechtigkeit und Rechtsfrieden schaffen soll. Aber in welche Richtung: Freispruch oder Verurteilung? Gerade wenn ein Angeklagter seine Schuld bestreitet, wiegt die Verantwortung der Richter schwer: Besteht auch nur eine realistische Möglichkeit, dass die Indizien zwar stark, aber nicht eindeutig genug sind? Ist der Zweifel noch vernünftig – oder nur ein theoretisches Konstrukt?
Im Fall Laura wurde geurteilt – und doch bleiben viele Fragen offen. Und genau das macht solche Verfahren so schwierig: Dass nicht jeder Schuldige verurteilt wird, mag tragisch sein. Aber dass ein Unschuldiger verurteilt wird, ist unverzeihlich. Oder, wie Benjamin Franklin es einst formulierte:
»It is better a hundred guilty persons should escape than one innocent person should suffer.«
Ein Satz, der unbequem ist. Und doch der einzig richtige Maßstab für jede Rechtsordnung, die sich Gerechtigkeit auf die Fahnen schreibt.
Zwischen Moral und Rechtssicherheit
Es gibt in der Rechtsstaatlichkeit einen fundamentalen Grundsatz: keine Strafe ohne Gesetz. Selbst wenn ein Verhalten moralisch verwerflich ist, darf ein Gericht nicht einfach nach Bauchgefühl urteilen. Es braucht eine klare rechtliche Grundlage. Heimu hat niemanden eigenhändig getötet, er hat aber gezielt nach psychisch labilen Menschen gesucht, um sie in den Tod zu treiben. Das ist unethisch und nicht mit den moralischen Grundsätzen unserer Gesellschaft vereinbar. Und dennoch: Er hat keine physische Gewalt angewandt, keine Waffe benutzt, kein Opfer gefesselt. Er hat »nur« geschrieben, geredet, überzeugt, manipuliert. Faktisch und rechtlich betrachtet hat das Opfer die Tat selbst ausgeführt und damit dem Grunde nach einen Suizid begangen. Doch Selbsttötung ist in Deutschland keine Straftat – und wer zu einer nicht strafbaren Handlung Beihilfe leistet, kann dafür ebenfalls nicht strafrechtlich belangt werden.
Es wäre leicht, in einem solchen Fall zu fordern, dass Gerichte flexibler mit dem Gesetz umgehen oder »die Lücke kreativ schließen«. Doch genau hier beginnt die Gefahr der rechtlichen Beliebigkeit. Der Wunsch nach Strafe darf nicht dazu führen, dass sich Gerichte von der moralischen Empörung treiben lassen und bestehende Gesetze überdehnen oder missachten. Rechtssicherheit ist ein Wert an sich.
Der Fall Heimu zeigt auf drastische Weise, dass es Taten gibt, die nicht mit den klassischen Kategorien des Strafrechts erfasst werden. Die Justiz hatte das Problem, zwischen moralischer Verantwortung und strafrechtlicher Verfolgung eine Linie zu ziehen.
Das Dilemma: Strafrecht darf nicht bloß ein Instrument der Vergeltung sein. Wenn Gesetze zu vage ausgelegt oder rückwirkend angepasst werden, um »irgendwie« eine Strafe zu ermöglichen, dann untergräbt das das Fundament des Rechtsstaats.
Heimus Verhalten war moralisch abscheulich, aber rechtlich schwer zu fassen. Der Fall zeigt, dass das Strafrecht ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert ist – insbesondere im digitalen Raum. Er ist auch ein Lehrstück dafür, dass eine Gesellschaft zwischen moralischer Verurteilung und juristischer Konsequenz unterscheiden muss.
Rechtssicherheit bedeutet nicht, dass jeder Täter sofort bestraft werden kann. Sie bedeutet, dass die Regeln für alle klar sind – auch für jene, deren Taten wir verabscheuen. Und wenn eine Tat wie die von Heimu nicht strafbar ist, dann ist die Antwort nicht, das bestehende Recht zu beugen, sondern es zu überdenken und gegebenenfalls anzupassen.
Wenn die prozessuale Wahrheit eine Hypothese bleibt
Ein Mensch ist tot. Doch was passiert ist, bleibt oft eine Frage der Interpretation. Der »Eiskellermord« zeigt eindrucksvoll, wie schwierig es sein kann, einen Geschehensverlauf zu rekonstruieren. Ermittler versuchten, aus Spuren und Indizien ein schlüssiges Gesamtbild zu formen. Doch wo kein Augenzeuge existiert, wo keine Kamera läuft, wo die Spurenlage uneindeutig ist, da wird die Wahrheit zur Hypothese.
Im Fall Laura ergab sich ein Netz aus belastenden Indizien, das den Verdacht gegen den verurteilten Täter für manche zumindest nachvollziehbar erscheinen lässt. Beim »Eiskellermord« ist es anders: Die vorgebrachten Indizien bleiben vage, das Gesamtbild bleibt unscharf.
War es ein gezielter Mord, eine spontane Gewalttat oder doch »nur« ein tragischer Unglücksfall? 
Aus unserer Sicht blieben diese Fragen offen. Statt einer eindeutigen Version gab es mehrere mögliche Erklärungen, am Ende kam ein Gericht zu einer Überzeugung, doch als zwingende Wahrheit präsentierte sich diese nicht.
Eine Verurteilung sollte nicht auf Vermutungen basieren, und doch arbeitet die Justiz sehr gerne mit Wahrscheinlichkeiten. Aber wann wird aus einer plausiblen Theorie eine gesicherte Wahrheit? Indizien sollten nur dann ausreichen, wenn sie in ihrer Zusammenschau keine alternativen Erklärungen mehr zulassen. Aber was, wenn es zu viele unbeantwortete Fragen gibt? Kann eine Überzeugung »zweifelsfrei« sein, wenn sie sich letztlich doch nur auf eine Hypothese stützt, die vielleicht unwiderlegbar sein mag, aber eben auch nicht mit Sicherheit belegbar?
Der Grundsatz »in dubio pro reo« – Im Zweifel für den Angeklagten – ist einer der Eckpfeiler unseres Strafrechts. Doch was genau bedeutet er eigentlich? In der öffentlichen Wahrnehmung herrscht oft die Vorstellung, dass ein Gericht einen Angeklagten freisprechen muss, sobald irgendein Zweifel an seiner Schuld existiert. Das ist jedoch nicht der Fall.
Tatsächlich bedeutet der Grundsatz nur, dass die Richter selbst keine feste Überzeugung ohne ernstliche Zweifel gefasst haben. Objektive Zweifel an der Beweislage reichen für einen Freispruch nicht aus, solange das Gericht davon überzeugt ist, dass der Angeklagte schuldig ist.
Das führt zu einer paradoxen Situation: Selbst wenn für Außenstehende die Zweifel an einem Fall überwältigend sind, kann ein Gericht trotzdem zu einer Verurteilung kommen – solange es für sich selbst eine eindeutige Überzeugung gewonnen hat. Das gilt nach der deutschen Rechtslage selbst dann, wenn die Alternative objektiv wahrscheinlicher erscheint. Allein daraus, dass ein bestimmtes Ergebnis nicht fern- oder sogar naheliegt, folgt nicht, dass das Tatgericht im Einzelfall nicht auch rechtsfehlerfrei zu einem anderen Ergebnis kommen kann.
Im Fall des »Eiskellermords« zeigt sich dieses Problem besonders deutlich. Es bleibt bereits unklar, ob es überhaupt eine Straftat gab. 
Und doch führt das nicht zwangsläufig zu einem Freispruch. Wenn das Gericht trotz der objektiven Unsicherheiten subjektiv überzeugt ist, dass der Angeklagte der Täter ist, dann kann es ihn verurteilen – auch wenn Außenstehende oder Experten andere Möglichkeiten für plausibel halten.
Ein Urteil basiert eben (leider) nicht nur auf harten Fakten, sondern vielfach auf Deutungsmöglichkeiten und Schlussfolgerungen. 
Hierin liegt eine große Gefahr: Denn Richter sind auch nur Menschen. Ihre Überzeugung kann von vielem beeinflusst werden – von der Darstellung der Staatsanwaltschaft, von der Persönlichkeit des Angeklagten, von persönlichen Erfahrungen, von medialem Druck.
Der hehre Grundsatz »in dubio pro reo« ist also keine substanzielle Schutzgarantie. Er schützt nicht vor Fehlurteilen, sondern nur davor, dass ein Richter gegen seine eigene Überzeugung verurteilt – was eigentlich keines eigenen Grundsatzes bedürfen sollte.
Die Kritik, die im Kapitel bereits an der zentralen Rolle des Mithäftlings und dessen Glaubwürdigkeit geäußert wird, erhält durch das BGH-Urteil noch eine weitere Dimension. Denn der belastende Zeuge war nicht nur psychiatrisch auffällig und potenziell eigennützig motiviert – die Vorsitzende Richterin selbst hatte ihn zuvor verurteilt. Dass ausgerechnet sie nun über Sebastians Schuld zu entscheiden hatte, wäre allein schon problematisch gewesen. Dass sie darüber hinaus eine nahezu heimliche Vorabeinigung mit der Staatsanwaltschaft traf, ist für den Rechtsstaat ein Skandal.
Was in diesem Kapitel angedeutet wird – dass das Urteil womöglich schon vor der Urteilsverkündung feststand –, bestätigt der Bundesgerichtshof in klaren Worten: Das Verfahren war nicht fair, die Unparteilichkeit verletzt, das Urteil damit nicht haltbar.
So wandelt sich der »Eiskellermord« von einem ohnehin fragilen Indizienprozess zu einem Justizfall, der paradigmatisch steht für strukturelle Schwächen im deutschen Strafverfahren: für die gefährliche Machtstellung einzelner Richterpersonen, für intransparente Verfahren, für voreilige Deutungen von Indizien, die im Zweifel doch zu tragenden Säulen eines Schuldspruchs gemacht werden.
Am Ende bleibt eine Leerstelle: kein Freispruch, kein Schuldspruch – nur ein aufgehobenes Urteil. Und ein Verdacht, der bleibt. Vielleicht nicht gegen Sebastian T., sondern gegen die Justiz selbst.
Medien und Vorverurteilung – Wenn das Urteil vor dem ersten Hauptverhandlungstag fällt
Der Fall Gil Ofarim zeigt exemplarisch, wie schnell ein Narrativ entstehen kann – und wie schwer es ist, es später wieder einzufangen. Ein öffentlicher Vorwurf, ein emotionales Video, eine klare Täter-Opfer-Konstellation – oder? Zuerst wurde der Hotelmitarbeiter vorverurteilt, danach Gil Ofarim.
Die Empörung war stets groß, die Verurteilung in den Köpfen vieler längst gefallen, noch bevor die Ermittlungen abgeschlossen waren und lange vor dem ersten Hauptverhandlungstag.
Medien übernehmen in solchen Fällen oft eine doppelte Rolle: Im besten Fall sind sie Aufklärer und geben Opfern oder unschuldig unter Verdacht geratenen Menschen eine Stimme. Aber nicht selten schwingen sie sich selbst zu Ankläger und Richter in Personalunion auf, indem sie eine komplexe Fallkonstellation in einer oft stark vereinfachten und emotionalisierten Art und Weise präsentieren, die kaum noch Raum für Zweifel lässt.
In der ersten Phase eines medialen Skandals zählen nicht Fakten, sondern Emotionen. Die Öffentlichkeit will keine Nuancen, sie will eine klare Geschichte: ein spektakulärer, emotionaler Vorfall mit Tätern und Opfern.
Unternehmen, Institutionen und Prominente wollten auf der richtigen Seite stehen – und das bedeutete in diesem Fall zunächst, sich mit Ofarim zu solidarisieren und den Hotelangestellten zu verurteilen. Diskriminierung, Antisemitismus, Machtmissbrauch – all das sind reale Probleme. Doch wenn ein Fall zu gut in ein Narrativ passt, kann das dazu führen, dass wichtige kritische Fragen nicht gestellt werden. Erst als sich im Laufe der Ermittlungen Widersprüche zeigten, begann eine vermeintliche Kurskorrektur – ins andere Extrem. Viele waren insgeheim froh, Ofarim als klar überführten Lügner beschimpfen zu können.
Doch nicht jede in der Sache nicht erlebnisbasierte Erzählung ist eine bewusste Lüge. Was am Ende wirklich im Wortwechsel zwischen Ofarim und dem Hotelmitarbeiter gesagt wurde, wissen vermutlich noch nicht einmal die unmittelbar beteiligten Protagonisten mehr. Denn Erinnerungen sind formbar, Wahrnehmungen subjektiv – und wenn Emotionen eine Rolle spielen, kann sich die Wahrheit für eine Person anders anfühlen, als sie objektiv war. Was am Anfang vielleicht ein subjektives Gefühl der Kränkung war, kann durch wiederholte Beschäftigung damit oder durch Bestätigung von außen zur absoluten Überzeugung werden.
Die Grenze zwischen Lüge und subjektiver Wahrheit ist oft schwer zu ziehen. Und dass eine objektive Bevorzugung – gleichwohl sie im Fall Ofarim nachvollziehbar zu erklären war – subjektiv zu einer anderen, einer diskriminierenden Interpretation führen kann und konnte, mag am Ende dazu beigetragen haben, dass der Fall Ofarim eben mehrere Wahrheiten kennt.
Gerade in einer Zeit, in der Social Media einen direkten Kanal zur Öffentlichkeit bietet, kann eine gut erzählte Geschichte sich schneller verbreiten als nüchterne Fakten. Fakten, zu denen auch die wissenschaftlich erwiesene Tatsache gehört, dass nicht unsere Augen, unser Gehör, sondern das Gehirn die Story schreibt. Strafprozesse leben in unserer Wunschvorstellung vom Beweis – aber oft ist es gerade der Beweis, der auf tönernen Füßen steht. Aussagen werden erinnert, gedeutet, umformuliert. Was als objektive Tatsachenschilderung erscheint, ist mitunter nichts weiter als eine Konstruktion. Eine Geschichte, die nicht das Geschehene abbildet, sondern das, was das Gehirn daraus gemacht hat.
Der Strafrechtsprofessor Klaus Volk beschreibt das mit einer eindrucksvollen Anekdote: Ein Professor inszeniert während einer Vorlesung einen Streit zwischen zwei angeblichen Studenten – lautstark, aggressiv, scheinbar eskalierend. Als er hereinkommt, ruft er den anderen Studierenden zu, sie sollen aufschreiben, was sie soeben gesehen hätten. Das Ergebnis ist ebenso verblüffend wie erschreckend: Zahlreiche Studenten berichten übereinstimmend von Dingen, die nie geschehen sind – von einer Ohrfeige, gar von einer gezogenen Pistole und einem Schuss, der gefallen sei. Und das, obwohl sie den Vorfall gerade erst erlebt hatten. Und obwohl sie Juristen waren, also Menschen, die geschult sein sollten in Beobachtung und Objektivität.
 
Was bleibt also von einem System, das auf Zeugenaussagen, auf Erinnerung, auf Wahrnehmung gründet – wenn all diese Elemente so fehleranfällig sind wie der Mensch selbst?
Dieses Buch ist kein Abgesang auf den Rechtsstaat. Es ist eine Erinnerung an seine Zerbrechlichkeit. Eine Mahnung, wie rasch sich Ermittlungen verselbstständigen können, wie vorschnell Justiz ihre eigenen Wahrheiten schafft – und wie gefährlich es ist, wenn nicht mehr gesucht, sondern nur noch bestätigt wird.
Denn manchmal ist das größte Risiko in einem Strafprozess nicht der Täter. Sondern das Vertrauen in eine Wahrheit, die nie existierte.
Hier liegt die größte Herausforderung für Medien, Ermittler und die Gesellschaft als Ganzes: subjektive Wahrheiten und objektive Wahrheiten auseinanderzuhalten. Diese beiden Ebenen stehen im ständigen Konflikt. Menschen handeln aus ihrer eigenen Überzeugung – die Justiz muss sich an überprüfbare Fakten halten. Genau deshalb ist es so gefährlich, wenn die Medien vorschnell Partei ergreifen – was sie fast immer tun. Die Formulierung »mutmaßlicher Täter« erweist sich regelmäßig als pure Worthülse.
In einer Zeit, in der ein Video mehr Wirkung entfalten kann als eine akribische Ermittlung, ist es umso wichtiger, dass Journalismus sich nicht von Emotionen treiben lässt, sondern sich auf das besinnt, was seine eigentliche Aufgabe ist: zu berichten, nicht zu urteilen.
Jeder Fall in diesem Buch erzählt mehr als nur eine Tat. Er erzählt von Irrtümern, Eitelkeiten, Verzweiflung – auf allen Seiten. Er zeigt, wie schmal der Grat ist zwischen Aufklärung und Konstruktion, zwischen Justizirrtum und Gerechtigkeit. Und manchmal bleibt am Ende nur die bittere Erkenntnis: Nicht jedes Urteil bringt die Wahrheit ans Licht. Und nicht jede Wahrheit lässt sich überhaupt jemals finden.
Bleibt nur zu hoffen, dass das Recht wenigstens hin und wieder die Gerechtigkeit streift. Auch wenn sie ein scheues Wesen ist – und nur selten freiwillig erscheint.

					Zum Weiterlesen und -hören
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Starnberg

					Podcast »True Crime – Unter Verdacht«, Spezialfolge mit Alexander Stevens, abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=zAU1DZ9BPRU&t=198s.

					https://www.n-tv.de/panorama/Was-im-Starnberger-Dreifachmord-Prozess-ungeklaert-bleibt-article23963144.html.

					https://www.youtube.com/watch?v=uSQpsVJI6Yc (Polizei-Pressekonferenz).

					https://www.youtube.com/watch?v=oyxWNRD85dc&t=1342s (Bild live).

					»Die Toten von Starnberg«, RTL ZWEI (TV-Doku vom 18. März 2023).

				
Neuschwanstein

					Jörg Völkerling, »Das Geständnis des Monsters von Neuschwanstein«, Bild, 26. Februar 2024.

						Podcast »True Crime« auf Bayern 3, Teil 1 u. 2, abrufbar unter https://www.ardaudiothek.de/episode/bayern-3-true-crime-schuld-und-unschuld/mord-am-schloss-neuschwanstein-teil-1-66/bayern-3/13768223/ und https://www.ardaudiothek.de/episode/bayern-3-true-crime-schuld-und-unschuld/mord-am-schloss-neuschwanstein-teil-2-67/bayern-3/13786639/.

					Podcast »Tatort Deutschland – Mord an der Klippe«, abrufbar unter https://tatort-deutschland.podigee.io/267-new-episode.

					https://www.youtube.com/watch?v=V6pxCBuX4vQ  (BR24-Report).

				
Bauer Rupp

					Alexander Stevens, Aussage gegen Aussage. Urteile OHNE Beweise, München 2020.

					Gisela Friedrichsen, »Man brauchte Geständnisse«, SPIEGEL ONLINE, 24. Februar 2011.

					Julia Jüttner, »Bauer Rudi, ein grausiger Mord und das falsche Geständnis«, SPIEGEL ONLINE, 16. Juni 2009.

					Friederike Freiburg, »Horrorszenen auf dem Bauernhof«, SPIEGEL ONLINE, 8. Dezember 2004.

					Jörg Völkerling, »Erschlagener Bauer an Hofhunde verfüttert«, Die Welt, 8. Dezember 2004.

				
Laura

					Wiebke Ramm, »Bloß nicht verärgern, bloß raus aus der Wohnung«, SPIEGEL ONLINE, 29. Juli 2020.

					https://www.youtube.com/watch?v=bTwsyeUuL5Y (ZDF-Doku).

				
Heimu

					Kays Al-Khanak, »RTL-Reporter stellt die Falle: Als sich der Sadist Heimu in Gießen zum Mord verabredete«, Gießener Allgemeine, 8. Juli 2021. 

					»Sucht sich das Monster jetzt sein nächstes Opfer«, Bild, 11. März 2016.

					»Auf den Spuren des Todesflüsterers. Verabredung zum Mord« (Teil 1), ARD Crime Time, abrufbar unter https://www.ardmediathek.de/video/ard-crime-time/auf-den-spuren-des-todesfluesterers-verabredung-zum-mord-s26-e01/hr/NjA2ZThhYzktNmU3Zi00OWIzLTg5MjUtY2ZjM2Y2NDRlMjEz (ARD Crime Time).

					»Auf den Spuren des Todesflüsterers. Unerwarteter Richterspruch« (Teil 2), ARD Crime Time, abrufbar unter https://www.ardmediathek.de/video/ard-crime-time/auf-den-spuren-des-todesfluesterers-unerwarteter-richterspruch-s26-e03/hr/YWFjMzFlNjktN2ViNi00YWVjLWE1MzAtNWQ3MDBiMmYyOWUw.

					»Auf den Spuren des Todesflüsterers«, MDR aktuell, abrufbar unter https://www.mdr.de/nachrichten/podcast/spurdertaeter/audio-heimu-sadist-mord-suizid-100.html.

				
Eiskellermord

					Sabine Rückert, »Sie brauchten einen Mörder«, ZEIT Dossier, 12. September 2024.

					Max Sprick, »Urteil im Indizienprozess: Neun Jahre Haft für den Mord an einer Studentin im Chiemgau«, NZZ Online, 19. März 2024.

					Göran Schattauer, »Als ein Polizist über Hannas mutmaßlichen Mörder spricht, stockt allen der Atem«, Focus Online, 25. Januar 2024.

					»›Haha, jetzt bringe ich dich um!‹: Prozess um getötete Hanna – Freundin sagt aus und belastet Angeklagten schwer«, infranken.de, 3. November 2023.

					Michael Weiser, »Chronik einer unfassbaren Tragödie«, OVB Heimatzeitungen, 30. September 2023.

					Julia Jägler/Nina Büchs, »Anwältin des Angeklagten spricht von Unfall – doch Sebastian T. googelte ›Folter‹ und ›Teenager‹!«, abrufbar unter https://www.rtl.de/cms/eiskeller-mord-an-hanna-anwaeltin-des-angeklagten-spricht-von-unfall-sebastian-t-googelte-folter-5069961.html.

				
Gil Ofarim

					Tina Kaiser/Birte Meier, »Leben und Lügen«, stern, 20. März 2025, S. 70ff.

					Tanja May/Michael Schacht, »Comeback ohne Entschuldigung«, Bild Online, 22. November 2024.

					»Gil Ofarim: Hotelkette Westin soll Schaden in Millionenhöhe erlitten haben«, Focus Online, 3. Dezember 2023, abrufbar unter https://www.focus.de/kultur/vermischtes/weltweite-auswirkungen-gil-ofarim-hotelkette-westin-soll-schaden-in-millionenhoehe-erlitten-haben_id_256413776.html.

					Lucas Böhme, »Prozess gegen Gil Ofarim: Davidstern war laut Gutachter im Hotel nicht sichtbar«, Leipziger Zeitung, 16. November 2023, abrufbar unter https://www.l-iz.de/leben/faelle-unfaelle/2023/11/prozess-gegen-gil-ofarim-davidstern-laut-gutachter-nicht-sichtbar-564499.

					https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_100291258/gil-ofarim-gesteht-schuld-der-hotelmanager-markus-reagiert-auf-gestaendnis.html.

					https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/gil-ofarim-kuendigt-konzert-an/.
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               Constantin Schreiber moderiert seit Januar 2021 die Tagesschau. 2016 wurde er mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Mit seiner 2019 gegründeten Deutschen Toleranzstiftung setzt er sich für interkulturellen Austausch ein. Er ist Autor mehrerer Bücher. Zuletzt sind bei Hoffmann und Campe sein Roman Echnatons Fluch (2025) und das Debattenbuch Lasst uns offen reden (2024) erschienen.
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               Dr. Alexander Stevens gehört zu Deutschlands bekanntesten Strafverteidigern. Sein Podcast »True Crime« erreichte bisher über 33 Millionen Menschen und gehört zu den erfolgreichsten Podcasts der ARD. Seine Bücher 9½ perfekte Morde, Garantiert nicht strafbar und Falsch verdächtigt standen auf der SPIEGEL-Bestseller-Liste.
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